
Inhalt
Seite

I. Amtlicher Teil

Schule

Haushaltsbegleitgesetz 2005
GVOBl. M-V S. 510 – Auszug –
Ändert Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern
GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 223 - 3 .......................................................................................................................................... 1279 

Dritte Verordnung zur Änderung der Privatschulverordnung
Ändert VO vom 22. Mai 1997
GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 223 - 3 - 24 ................................................................................................................................... 1280 

Siebente Verordnung zur Änderung der Schullastenausgleichsverordnung Landesschulen
Ändert VO vom 1. Dezember 1998
GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 223 - 3 - 35 ................................................................................................................................... 1281 

Umsetzung von Deregulierungsmaßnahmen im Bereich der öffentlichen Schulen ............................................................. 1281

Erster Erlass zur Änderung der Verwaltungsvorschrift
„Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Lehrkräfte an den öffentlichen Schulen
des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Mehrarbeitsvergütungserlass – MAVE M-V)“ ................................................... 1286

Schulentwicklungsplanungsverordnung
– Berichtigung – .................................................................................................................................................................. 1287

Dritte Verordnung zur Änderung der Höheren Berufsfachschulverordnung
– Berichtigung – .................................................................................................................................................................. 1288 

Die Arbeit in der Regionalen Schule
– Berichtigung – .................................................................................................................................................................. 1288 

Wissenschaft und Forschung

Erste Verordnung zur Änderung der Zulassungszahlenfestsetzungsverordnung
Ändert VO vom 12. Juli 2005
GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 221 - 8 - 7 ..................................................................................................................................... 1288

Fortsetzung auf S. 1278

15. Jahrgang Schwerin, den 15. Dezember Nr. 12/2005

Mecklenburg-Vorpommern
Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

1277
A 8970



Seite

Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und dem Land Mecklenburg-Vorpommern über die Überprüfung der Bewerber
und Befähigungszeugnisse zum Kapitän oder Schiffsoffizier
vom 12. Juli 2005 bis 2. August 2005 .................................................................................................................................. 1290

Immatrikulationsordnung der Hochschule Neubrandenburg, University of Applied Sciences ........................................... 1292 

Prüfungsordnung für den Studiengang Bachelor of Science für Umweltwissenschaften
an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald .............................................................................................................. 1299

Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Architektur der Hochschule Wismar,
University of Technology, Business and Design .................................................................................................................. 1315 

Prüfungsordnung für den Master-Studiengang Architektur der Hochschule Wismar,
University of Technology, Business and Design .................................................................................................................. 1336 

Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den binationalen deutsch-polnischen
Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik der Hochschule Wismar,
University of Technology, Business and Design .................................................................................................................. 1356 

Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den binationalen deutsch-polnischen
Master-Studiengang Wirtschaftsinformatik der Hochschule Wismar,
University of Technology, Business and Design .................................................................................................................. 1361 

Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang
Wirtschaftsinformatik der Hochschule Wismar, University of Technology, Business and Design ..................................... 1364

Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Master-Studiengang
Wirtschaftsinformatik der Hochschule Wismar, University of Technology, Business and Design ..................................... 1366 

Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Zugang von Berufstätigen
an der Hochschule Wismar, University of Technology, Business and Design
(Zugangsprüfungsordnung) .................................................................................................................................................. 1368

Zweite Satzung zur Änderung der Grundordnung
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald ................................................................................................................... 1369

Prüfungsordnung für den Bachelor of Business Administration in 
Baltic Management Studies an der Fachhochschule Stralsund
– Berichtigung – .................................................................................................................................................................. 1370

II. Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibung ............................................................................................................................................................ 1370

Stellenausschreibung
Vorbereitungsdienst für die Lehrämter an Grund- und Hauptschulen, an Haupt-
und Realschulen, für Sonderpädagogik und an Gymnasien ................................................................................................. 1371

Stellenausschreibung
Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Beruflichen Schulen ............................................................................................. 1372

Stellenausschreibung für das Auslandsschulwesen .............................................................................................................. 1373

DVDs für den Unterricht ...................................................................................................................................................... 1374 

1278 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern Nr. 12/2005



Artikel 2
Änderung des Schulgesetzes1

Das Schulgesetz vom 15. Mai 1996 (GVOBl. M-V S. 205)2,
zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Juli 2005 (GVOBl. M-V 
S. 297)3, wird wie folgt geändert:

1. § 45 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:

„(4) Der Anspruch eines Schülers auf Aufnahme in eine
bestimmte Schule im Sinne von Absatz 1 Satz 1 besteht
nicht, wenn nach dem Ablauf der Anmeldefrist feststeht,
dass die Zahl der Anmeldungen niedriger ist, als für einen
geordneten Schulbetrieb und eine sinnvolle Unterrichts-
und Erziehungsarbeit notwendig, insbesondere dann,
wenn durch oder aufgrund dieses Gesetzes festgelegte
Mindestzügigkeiten oder Schülermindestzahlen nicht
erreicht werden. Für einen geordneten Schulbetrieb sind
grundsätzlich folgende Schülermindestzahlen für die Bil-
dung von Eingangsklassen festgelegt:

Schüler-
mindest-

zahl

1. Für die Grundschule: 14
2. Für die Hauptschule: bei Einzügigkeit 18

bei Mehrzügigkeit 12
3. Für die Realschule: bei Einzügigkeit 24

bei Mehrzügigkeit 15
4. Für die Regionale Schule: bei Einzügigkeit 22

bei Mehrzügigkeit 14
5. Gymnasium: bei Einzügigkeit 

des gymnasialen 
Bildungsganges an 
kooperativen 
Gesamtschulen 24
bei Mehrzügigkeit 15

Weiteres zu den Schülermindestzahlen und den Min-
destzügigkeiten regelt die oberste Schulaufsichtsbehörde
durch Rechtsverordnung auf der Grundlage des § 69 
Nr. 10. Unterschreitet die Zahl der angemeldeten Schüler
vorgegebene Schülermindestzahlen oder Mindestzügig-
keiten, kann die zuständige Schulaufsichtsbehörde unbe-
schadet einer Regelung nach § 46 Abs. 2 und unabhängig
von einer Entscheidung des Schulträgers nach § 108 im

Einvernehmen mit den die Schüler aufnehmenden Schul-
trägern die Schüler einer anderen Schule mit entsprechen-
dem Bildungsgang zuweisen, wenn diese Schule in zumut-
barer Entfernung vom Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes
oder der Ausbildungs- oder Arbeitsstätte liegt. Nach Maß-
gabe der Regelung nach § 69 Nr. 10 kann in begründeten
Ausnahmefällen, insbesondere wenn eine Schule mit ent-
sprechendem Bildungsgang in zumutbarer Entfernung
nicht vorhanden ist, die oberste Schulaufsichtsbehörde
über die Zulässigkeit der Eingangsklasse bei Unterschrei-
ten der Schülermindestzahlen entscheiden.“

b) Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 5 und 6 angefügt:

„(5) Unterschreitet die Zahl der angemeldeten Schüler
festgelegte Schülermindestzahlen oder Mindestzügigkei-
ten, kann die zuständige Schulaufsichtsbehörde unbescha-
det einer Regelung nach § 46 Abs. 2 und unabhängig von
einer Entscheidung des Schulträgers nach § 108 im Ein-
vernehmen mit dem die Schüler aufnehmenden Schulträ-
ger und im Benehmen mit dem die Schüler abgebenden
Schulträger die Schüler einer anderen Grundschule oder
einer anderen Schule gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b
bis e zuweisen, an der die Schüler die gleichen Abschlüs-
se wie an der bisherigen Schule erreichen können, wenn
diese Schule in zumutbarer Entfernung vom Wohnort oder
Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes liegt. Das Einverneh-
men darf nur versagt werden, wenn die Aufnahmekapa-
zität der Schule überschritten würde. Sieht der Schulent-
wicklungsplan für den Fall des Unterschreitens von Schü-
lermindestzahlen und Mindestzügigkeiten keine Zuwei-
sung von Schülern an andere Schulen vor, entscheidet die
zuständige Schulaufsichtsbehörde, welcher Schule die
Schüler zugewiesen werden. Dieses kann aus Gründen der
zweckmäßigen Unterrichtsorganisation auch eine Schule
sein, die ihrerseits nach den Anmeldungen für Eingangs-
klassen die Schülermindestzahlen oder Mindestzügigkei-
ten nicht erreicht. Nach Maßgabe der Regelung nach § 69
Nr. 10 kann in begründeten Ausnahmefällen, insbesonde-
re, wenn eine Schule, an der die Schüler die gleichen Ab-
schlüsse wie an der bisherigen Schule erreichen können, in
zumutbarer Entfernung nicht vorhanden ist, die oberste
Schulaufsichtsbehörde über die Zulässigkeit der Ein-
gangsklasse bei Unterschreiten der Schülermindestzahlen
entscheiden.

(6) Die Aufnahme Nichtschulpflichtiger in eine Schule
kann beschränkt werden, wenn die Zahl der Anmeldungen
die Aufnahmekapazität der Schule übersteigt.“
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76/2005 Haushaltsbegleitgesetz 2005*

Vom 6. Oktober 2005

– Auszug –

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 630 - 17

* GVOBl. M-V S. 510
1 Ändert Gesetz vom 15. Mai 1996; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 223 - 3
2 Mittl.bl. KM M-V S. 158
3 Mittl.bl. BM M-V S. 731



2. § 51 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 wird der Klammerzusatz „(§ 45 Abs. 3)“
durch den Klammerzusatz „(§ 45 Abs. 3 und 4)“ ersetzt.

b) In Nummer 3 wird der Klammerzusatz „(§ 45 Abs. 4)“
durch den Klammerzusatz „(§ 45 Abs. 6)“ ersetzt.

3. Dem § 143 wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann dem Schulträ-
ger die Fortführung von Klassen der Jahrgangsstufe 5 des
Schuljahres 2005/2006 untersagen, soweit diese Klassen die in
§ 45 Abs. 4 in der vom 13. März 2004 bis zum 30. September
2005 geltenden Fassung für die Jahrgangsstufen 5 vorgesehe-
nen Schülerzahlen nicht erreichen. In diesem Fall werden die
Schüler durch die untere Schulaufsichtsbehörde einer Schule
mit einem entsprechenden Bildungsgang zugewiesen werden,
wenn diese Schule in zumutbarer Entfernung vom Ort des
gewöhnlichen Aufenthaltes liegt.“

[…]

Artikel 6
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2004 in Kraft,
soweit in den folgenden Absätzen nichts Abweichendes bestimmt
ist.

(2) Artikel 2 Nr. 1 Buchstabe a tritt mit Wirkung vom 13. März
2004 in Kraft und am 30. September 2005 außer Kraft.

(3) Artikel 2 Nr. 1 Buchstabe b tritt mit Wirkung vom 1. Oktober
2005 in Kraft.

(4) Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe a tritt mit Wirkung vom 13. März
2004 in Kraft.

(5) Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe b tritt mit Wirkung vom 1. Oktober
2005 in Kraft.

(6) Artikel 2 Nr. 3 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(7) Artikel 3 tritt mit Wirkung vom 13. März 2004 in Kraft.
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Schwerin, den 6. Oktober 2005

Der Ministerpräsident Die Finanzministerin Der Innenminister
Dr. Harald Ringstorff Sigrid Keler Dr. Gottfried Timm

Der Justizminister Der Minister für Die Sozialministerin
Bildung, Wissenschaft und Kultur

Erwin Sellering Prof. Dr. Dr. med. Hans-Robert Metelmann Dr. Marianne Linke

Mittl.bl. BM M-V 2005 S. 1279

Dritte Verordnung zur Änderung der Privatschulverordnung*

Vom 7. November 2005

Aufgrund des § 131 Nr. 5 des Schulgesetzes vom 15. Mai 1996 (GVOBl. M-V S. 205)1, das zuletzt durch das Gesetz vom 6. Oktober 2005
(GVOBl. M-V S. 510)2 geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

Artikel 1

Die Privatschulverordnung vom 22. Mai 1997 (Mittl.bl. KM M-V
S. 391), die zuletzt durch die Verordnung vom 7. Januar 2002
(Mittl.bl. BM M-V S. 3) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1. In § 7 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe „1. Oktober“ durch die
Wörter „Termin der Haupterhebung der amtlichen Schulsta-
tistik“ ersetzt.

2. In § 9 Abs. 1 werden die Wörter „Stichtag der amtlichen
Schulstatistik (Herbststatistik)“ durch die Wörter „Termin der
Haupterhebung der amtlichen Schulstatistik“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2005 in Kraft.

Schwerin, den 7. November 2005

Der Minister für
Bildung, Wissenschaft und Kultur

Prof. Dr. Dr. med. Hans-Robert Metelmann

Mittl.bl. BM M-V 2005 S. 1280
*Ändert VO vom 22. Mai 1997; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 223 - 3 - 24
1 Mittl.bl. KM M-V S. 158
2 Mittl.bl. BM M-V S. 1279



Artikel 1

Die Schullastenausgleichsverordnung Landesschulen vom 1. De-
zember 1998 (Mittl.bl. BM M-V S. 943), zuletzt geändert durch die
Verordnung vom 29. Oktober 2004 (Mittl.bl. BM M-V S. 687),
wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Absatz 1 Satz 4 wird aufgehoben.

c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Die Schulkostenbeiträge werden monatlich als Ab-
schlagszahlungen zum 1. jeden Monats in Höhe von einem
Zwölftel des in dem Jahr voraussichtlich zu zahlenden
Schullastenausgleichs erhoben. Der Ausgleich von Über-
oder Unterzahlungen erfolgt zu den Zahlungsterminen
zum 1. Mai und 1. Oktober.“

2. In § 6 Satz 2 wird die Angabe „2005“ durch die Angabe „2010“
ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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Siebente Verordnung zur Änderung der Schullastenausgleichsverordnung 
Landesschulen*

Vom 7. November 2005

Aufgrund des § 115 Abs. 4 des Schulgesetzes vom 15. Mai 1996 (GVOBl. M-V S. 205)1, das zuletzt durch das Gesetz vom 6. Oktober
2005 (GVOBl. M-V S. 510)2 geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

Schwerin, den 7. November 2005

Der Minister für
Bildung, Wissenschaft und Kultur

Prof. Dr. Dr. med. Hans-Robert Metelmann

Mittl.bl. BM M-V 2005 S. 1281

* Ändert VO vom 1. Dezember 1998; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 223 - 3 - 35
1 Mittl.bl. KM M-V S. 158
2 Mittl.bl. BM M-V S. 1279

Umsetzung von Deregulierungsmaßnahmen im Bereich der öffentlichen Schulen

Vom 6. Oktober 2005 -280D-3211-05/497

1. Der Erlass „Lehrgang für Schülerlotsen; Informationen zum
Werbeverfahren“ vom 16. September 1992 (nicht veröffent-
licht) wird aufgehoben.

2. Der Erlass „Situation an Hauptschulen; Situationserfassung
in Vorbereitung einer thematischen Tagung“ vom 24. Sep-
tember 1992 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

3. Der Erlass „Sonderschulkräfte; Festlegung eines Verfahrens
zur statistischen Erfassung“ vom 13. Oktober 1992 (nicht
veröffentlicht) wird aufgehoben.

4. Der Erlass „Fingierte Schreiben; Informationen über von un-
bekannten Personen in Umlauf gebrachte gefälschte Schrei-
ben“ vom 14. Oktober 1992 (nicht veröffentlicht) wird auf-
gehoben.

5. Der Erlass „Werbung von Religionsgemeinschaften in Schu-
len; Verhalten bei Werbeversuchen“ vom 28. Oktober 1992
(nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

6. Der Erlass „Umgang mit asbesthaltigen Heizgeräten an
Schulen; Verfahrensanweisungen“ vom 30. Oktober 1992
(nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

7. Der Erlass „Umweltbildung an Schulen; Prüfaufträge für
Lehrkräfte“ vom 4. November 1992 (nicht veröffentlicht)
wird aufgehoben.

8. Der Erlass „Lehrerbrief; Informationsmaterial“ vom 17. No-
vember 1992 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.



9. Der Erlass „Ausschreibungsverfahren für Schulleitungen;
Verfahrensregelungen“ vom 17. November 1992 (nicht ver-
öffentlicht) wird aufgehoben.

10. Der Erlass „Kündigungen; Erfassung der gekündigten Lehr-
kräfte“ vom 17. November 1992 (nicht veröffentlicht) wird
aufgehoben.

11. Der Erlass „Ausschreibung frei werdender Schulleitungsstel-
len; Verfahrensregelungen“ vom 17. November 1992 (nicht
veröffentlicht) wird aufgehoben.

12. Der Erlass „Ausstattung der Schulen mit Informations- und
Kommunikationstechnik; Erfassung der Ausstattung“ vom
29. November 1992 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

13. Der Erlass „Religionsunterricht; Informationen zum Unter-
richtsfach“ vom 30. November 1992 (nicht veröffentlicht)
wird aufgehoben.

14. Der Erlass „Freiwilliges 10. Hauptschuljahr; Genehmigung
zur Klassenbildung“ vom 30. November 1992 (nicht veröf-
fentlicht) wird aufgehoben.

15. Der Erlass „Fernstudienkurs für das Fach Französisch; Infor-
mationen“ vom 2. Dezember 1992 (nicht veröffentlicht) wird
aufgehoben. 

16. Der Erlass „Fortbildung für Französichlehrer; Eignungstest,
Zulassungsbedingungen“ vom 2. Dezember 1992 (nicht ver-
öffentlicht) wird aufgehoben.

17. Der Erlass „Schulpsychologischer Dienst; Landesweite Ab-
sicherung der Betreuung“ vom 7. Dezember 1992 (nicht ver-
öffentlicht) wird aufgehoben.

18. Der Erlass „Schulentlassung; Meldung vorzeitig entlassener
Schüler“ vom 9. Dezember 1992 (nicht veröffentlicht) wird
aufgehoben. 

19. Der Erlass „Schulrätefortbildung; Informationen“ vom 15. De-
zember 1992 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

20. Der Erlass „Fortbildungserlass für Lehrkräfte; Weitergabe
und Erläuterung des Erlasses in den Schulen“ vom 17. De-
zember 1992 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

21. Der Erlass „Gewährung von Mehrarbeitsvergütung von
Lehrkräften; Weitergabe des Erlasses an die Schulen“ vom
14. Januar 1993 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

22. Der Erlass „Einhaltung des Dienstweges; Informationen“
vom 21. Januar 1993 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

23. Der Erlass „Änderung des Einschulungstermines; Weiterlei-
tung der Terminänderung an Schulleiter“ vom 29. Januar 1993
(nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

24. Der Erlass „Verfahrensabläufe bei meldepflichtigen Erkran-
kungen; Informationen für Schulen“ vom 3. Februar 1993
(nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

25. Der Erlass „Leitfaden für Abiturienten; Zuleitung des Leit-
fadens durch die Berufsberatung des Arbeitsamtes“ vom 
10. Februar 1993 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

26. Der Erlass „Zuerkennung von Abschlüssen als staatlich aner-
kannter Erzieher; Antragsbearbeitung“ vom 10. Juni 1993
(nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

27. Der Erlass „Erlass berufliche Schulen; Kenntnis“ vom 20. Juli
1993 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

28. Der Erlass „Einstellung der Vergütung der Erzieher in regio-
nalen Internaten; Information an Schulräte“ vom 9. Septem-
ber 1993 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

29. Der Erlass „Gewährung von Beihilfen zur Eingliederung jun-
ger Aussiedler; Weiterleitung an die Schulen“ vom 28. Sep-
tember 1993 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

30. Der Erlass „Brief der Kultusministerin; Weiterleitung an die
Schulleiter und Lehrer“ vom 18. Oktober 1993 (nicht veröf-
fentlicht) wird aufgehoben. 

31. Der Erlass „Realschulabschlussprüfungen; Hinweise zur Prü-
fung im Fach Deutsch Kenntnisnahme und Veranlassung“
vom 14. Dezember 1993 (nicht veröffentlicht) wird aufgeho-
ben. 

32. Der Erlass „Abiturprüfung im Fach Mathematik und Natur-
wissenschaften 93/94; Hinweise, Kenntnisnahme und Veran-
lassung“ vom 16. Dezember 1993 (nicht veröffentlicht) wird
aufgehoben. 

33. Der Erlass „Verordnung über die Durchführung der Ab-
schlussprüfung an Realschulen; Kenntnisnahme der neuen
Überarbeitung“ vom 5. Januar 1994 (nicht veröffentlicht)
wird aufgehoben.

34. Der Erlass „Informations- und Beratungshilfen zur Schul-
laufbahnempfehlung für Grundschullehrer; Kenntnisnahme
und Weiterleitung an die Klassenlehrer der 4. Klasse“ vom 
7. Januar 1994 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

35. Der Erlass „Erlaß des Sozialministers Erfassung und Entsor-
gung radioaktiver Stoffe; Kenntnis und Weiterleitung an die
Schulen“ vom 9. Februar 1994 (nicht veröffentlicht) wird
aufgehoben. 

36. Der Erlass „Wahlpflichtangebot an den Gymnasien; Kennt-
nis und Weiterleitung an die Schulen“ vom 15. März 1994
(nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

37. Der Erlass „Abiturprüfungen an Gymnasien und Abendgym-
nasien Zeitlicher Ablauf; Kenntnis und schriftliche Weiter-
leitung an die Schulen“ vom 2. Mai 1994 (nicht veröffent-
licht) wird aufgehoben.

38. Der Erlass „Ergänzende Hinweise zur Realschulabschluss-
prüfung; Kenntnis und Weiterleitung an die Schulen“ vom
17. Mai 1994 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.
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39. Der Erlass „Angebot Fremdsprachenschule Europa aus Stettin;
Kenntnis und Weiterleitung an die Schulen“ vom 9. Juni 1994
(nicht veröffentlicht) wird aufgehoben. 

40. Der Erlass „Verfassungsschutz durch Aufklärung; Informa-
tionen für die Schulen“ vom 5. Juli 1994 (nicht veröffent-
licht) wird aufgehoben.

41. Der Erlass „Sicherheit eine Aufgabe von gestern; Informa-
tionsmaterial zur Kenntnis und Weiterleitung an die Gymna-
sien“ vom 15. November 1994 (nicht veröffentlicht) wird
aufgehoben.

42. Der Erlass „Landesjugendorchester; Freistellung der Mit-
glieder für Aufführung in Schweden und Polen“ vom 4. Ja-
nuar 1995 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

43. Der Erlass „Erwerb des Latinums und Graecums; Ergän-
zungsprüfung“ vom 17. Januar 1995 (nicht veröffentlicht)
wird aufgehoben.

44. Der Erlass „DIPLOMAS DE ESPANOL COMO LENGUA
EXTRANJERA Prüfungsmodalitäten 1995; Informations-
material zur Kenntnis und Weitergabe an die Schulen“ vom
2. März 1995 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

45. Der Erlass „Benennung eines Schulrats; Zuständigkeit für
Schulstatistik und Stellenbesetzung“ vom 13. März 1995
(nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

46. Der Erlass „Broschüre Energiebedarf decken – Umwelt bewah-
ren; Informationsmaterial zur Weiterleitung an die Schulen“
vom 6. April 1995 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

47. Der Erlass „Befragung zur Kinderarbeit; Fragebogen zur
Weiterleitung an die Schulen“ vom 6. April 1995 (nicht ver-
öffentlicht) wird aufgehoben.

48. Der Erlass „Bestellung von Schulsportberatern; Rückmel-
dung an KM“ vom 11. April 1995 (nicht veröffentlicht) wird
aufgehoben.

49. Der Erlass „Übertragung der Funktion eines Schulleiters oder
Stellvertreters auf Dauer; Unterrichtung über die Verfahrens-
schritte“ vom 24. April 1995 (nicht veröffentlicht) wird auf-
gehoben.

50. Der Erlass „Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Zu-
satzausbildung zum Erwerb des Abschlusses „Staatlich
geprüfter Betriebswirt/Staatlich geprüfte Betriebswirtin“ von
Inhabern des nach DDR-Rechtsvorschriften erworbenen
Abschlusses (militärische Fachschulabschlüsse) als Ökonom
und Ingenieurökonom (APO ZAB M)“ vom 4. Mai 1995
(Mittl.bl. KM M-V S. 183) wird aufgehoben.

51. Der Erlass „Semesterplanungen in der gymnasialen Oberstu-
fe; Festlegungen der Kurshalbjahre in der Jahrgangsstufe 12“
vom 12. Mai 1995 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

52. Der Erlass „Befragung zum Musikunterricht; Fragebogen zur
Weiterleitung an die Schulen“ vom 15. Mai 1995 (nicht ver-
öffentlicht) wird aufgehoben.

53. Der Erlass „Schulische Betreuung der Kinder von beruflich Rei-
senden; Anlage zum Erlaß zur Information“ vom 19. Mai 1995
(nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

54. Der Erlass „Abiturprüfung Nichtschülerprüfung; Termine
der Nichtschülerprüfung zur Weiterleitung an die Schulen“
vom 22. Mai 1995 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

55. Der Erlass „Einsatzplan der Lehrkräfte; Personalmaßnahmen
planen und umsetzen“ vom 30. Mai 1995 (nicht veröffent-
licht) wird aufgehoben.

56. Der Erlass „Stundentafel für die Jahrgänge 5 - 10 des Gym-
nasiums; Kenntnis und Veranlassung“ vom 21. Juni 1995
(nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

57. Der Erlass „Angleichung der Organisation der Schulauf-
sichtsbehörden an das Landkreisneuordnungsgesetz“ vom
24. Juli 1995 (Mittl.bl. KM M-V S. 306) wird aufgehoben.

58. Der Erlass „Fachberater für Verkehrserziehung; Fachberater-
lehrgang Teilnahme der Lehrkräfte“ vom 10. August 1995
(nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

59. Der Erlass „List-Schulen; Benennung der Schulen in den
Aufsichtsbereichen“ vom 17. August 1995 (nicht veröffent-
licht) wird aufgehoben.

60. Der Erlass „Rahmenplan für den Evangelischen Religionsun-
terricht, Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, Gymna-
sium, Klassenstufen 5 bis 8“ vom 21. August 1995 (Mittl.bl.
KM M-V S. 270) wird aufgehoben.

61. Der Erlass „Dauer und Erfüllung der Vollzeitschulpflicht;
Hinweise zur Kenntnis und Weiterleitung“ vom 14. Septem-
ber 1995 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

62. Der Erlass „Lehrbefähigung im Fach Philosophie an berufli-
chen Schulen; Informationsmaterial zur Weiterleitung an die
Schulen“ vom 20. September 1995 (nicht veröffentlicht) wird
aufgehoben.

63. Der Erlass „Verwaltungsvorschriften zur Haushalts- und Wirt-
schaftsführung der Landesverwaltung im Haushaltsjahr 1995;
Bewirtschaftungserlass 1995 Kenntnis und Veranlassung“
vom 25. Oktober 1995 (nicht veröffentlicht) wird aufgeho-
ben.

64. Der Erlass „Funktionsstellen an Grundschulen; Qualifikation
der Amtsinhaber“ vom 30. November 1995 (nicht veröffent-
licht) wird aufgehoben.

65. Der Erlass „Kirchenvertrag; Kenntnis und Beachtung“ vom
7. Dezember 1995 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

66. Der Erlass „Lehrerpersonalkonzept; Kenntnis“ vom 8. De-
zember 1995 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

67. Der Erlass „Erwerb des Latinums und Graecums; Anmeldung
zur Ergänzungsprüfung“ vom 11. Dezember 1995 (nicht ver-
öffentlicht) wird aufgehoben.
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68. Der Erlass „Fragebogen Chemie; Weiterleitung an die Fach-
schaftsleiter“ vom 16. April 1996 (nicht veröffentlicht) wird
aufgehoben.

69. Der Erlass „Rahmenplan Arbeit-Wirtschaft-Technik, Ver-
bundene Haupt- und Realschule, Hauptschule, Realschule,
Gesamtschule, Gymnasium“ vom 27. Juni 1996 (Mittl.bl. KM
M-V S. 396) wird aufgehoben.

70. Der Erlass „Ministerbrief 2. Schulsammlung 1996; Weiter-
leitung an Schulleiter“ vom 18. Juli 1996 (nicht veröffent-
licht) wird aufgehoben.

71. Der Erlass „Umfrage zur Ausstattung der Schulen mit Hard-
und Software; Fragebögen Weiterleitung an die Schulen“
vom 30. Juli 1996 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

72. Der Erlass „Rahmenplan Philosophie, Gymnasium, Gesamt-
schule, Gymnasiale Oberstufe“ vom 1. August 1996 (Mittl.bl.
KM M-V S. 398) wird aufgehoben.

73. Der Erlass „Rahmenplan Bausteine zur Gestaltung des Auf-
gabengebietes Medienerziehung an den allgemeinbildenden
Schulen“ vom 1. August 1996 (Mittl.bl. KM M-V S. 491)
wird aufgehoben.

74. Der Erlass „Broschüren Die Scientology-Organisation –
Ziele, Praktiken und Gefahren; Material zur Kenntnis und
Weiterleitung an die Schulen“ vom 4. September 1996 (nicht
veröffentlicht) wird aufgehoben.

75. Der Erlass „Informationsblatt des Regionalen Fremdenver-
kehrsverbandes „Mecklenburgische Seenplatte“; Kenntnis
und Weiterleitung an die Schulen“ vom 11. September 1996
(nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

76. Der Erlass „Broschüren „Umweltbericht des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern 1995; Kenntnis und Weiterleitung an
die Gymnasien“ vom 18. September 1996 (nicht veröffent-
licht) wird aufgehoben. 

77. Der Erlass „Merkblatt Verfahren für die Befreiung von Schu-
len von der Rundfunkgebürenpflicht; Weiterleitung an alle
Schulen“ vom 6. November 1996 (nicht veröffentlicht) wird
aufgehoben. 

78. Der Erlass „Erfassung von Schülerdaten Datenerhebung zur
Krankenversicherung in den Schulen; Weitergabe der Infor-
mation an alle Schulen“ vom 12. November 1996 (nicht ver-
öffentlicht) wird aufgehoben. 

79. Der Erlass „Informationsangebot des Europäischen Informa-
tionszentrums in Berlin; Konzeption für Informationsbesuch –
Weiterleitung an alle Schulen“ vom 5. Dezember 1996 (nicht
veröffentlicht) wird aufgehoben. 

80. Der Erlass „Richtlinie zum Schulversuch Duale Berufsaus-
bildung und Fachhochschulreife im Modellversuch Vernetz-
te Berufsaus- und Berufsweiterbildung im Verbund“ vom 
12. Dezember 1996 (Mittl.bl. KM M-V 1997 S. 57) wird auf-
gehoben. 

81. Der Erlass „Richtlinie zum Schulversuch (Modellversuch)
Duale Berufsausbildung von Maurern und Zimmerern und
Fachhochschulreife“ vom 18. Dezember 1996 (Mittl.bl. KM
M-V 1997 S. 106) wird aufgehoben.

82. Der Erlass „Seminarangebot der Gedenkstätte Yad Vashem;
Weiterleitung an weiterführende Schulen“ vom 14. Januar 1997
(nicht veröffentlicht) wird aufgehoben. 

83. Der Erlass „Einheitliche Kopfbögen der Schulämter; Mus-
ter“ vom 6. Februar 1997 (nicht veröffentlicht) wird aufge-
hoben. 

84. Der Erlass „Rahmenplan Französich am Gymnasium“ vom
14. Februar 1997 (Mittl.bl. KM M-V S. 505) wird aufgeho-
ben.

85. Der Erlass „Rahmenplan Evangelische Religion, an der ver-
bundenen Haupt- und Realschule, der Hauptschule, der Real-
schule, am Gymnasium, an der Gesamtschule“ vom 20. Feb-
ruar 1997 (Mittl.bl. KM M-V S. 288) wird aufgehoben.

86. Der Erlass „Mitnahme von in Deutschland erlaubnisfreien
Waffen nach Großbritannien; Information an alle Schüler“
vom 6. März 1997 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben. 

87. Der Erlass „Einsatz von Religionslehrern in der gymnasialen
Oberstufe; Information für Religionslehrer“ vom 7. März 1997
(nicht veröffentlicht) wird aufgehoben. 

88. Der Erlass „Ausstellung von Schulbescheinigungen; Infor-
mation für weiterführende Schulen“ vom 6. März 1997 (nicht
veröffentlicht) wird aufgehoben. 

89. Der Erlass „Rahmenplan Philosophieren mit Kindern, an der
verbundenen Haupt- und Realschule, der Hauptschule, der
Realschule, am Gymnasium, an der Gesamtschule“ vom 
27. März 1997 (Mittl.bl. KM M-V S. 335) wird aufgehoben.

90. Der Erlass „Rahmenplan Mathematik am Gymnasium“ vom
2. April 1997 (Mittl.bl. KM M-V S. 505) wird aufgehoben.

91. Der Erlass „Ausstellung des Bundesministeriums für Arbeit
und Sozialordnung in Mölln; Information zur Weitergabe an
weiterführende Schulen“ vom 23. April 1997 (nicht veröf-
fentlicht) wird aufgehoben.

92. Der Erlass „Einzugsbereiche für Klassen in Bildungsgän-
gen beruflicher Vollzeitschularten“ Bekanntmachung vom
24. April 1997 (Mittl.bl. KM M-V S. 442) wird aufgehoben.

93. Der Erlass „Lehrstellenangebot einer Pariser Berufsschule;
Weiterleitung zur Information an die Schulen“ vom 26. Juni
1997 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben. 

94. Der Erlass „Brieffreundschaften – Weltweit; Weiterleitung
an die Schulen“ vom 4. Juli 1997 (nicht veröffentlicht) wird
aufgehoben. 

95. Der Erlass „Angebote zur Durchführung von Schulfahrten in
den Jugendherbergen; Weiterleitung an die Schulen“ vom 
7. Juli 1997 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben. 
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96. Der Erlass „Wanderausstellung „LiebesLeben“; Kenntnis
und Weiterleitung an die Schulen“ vom 21. Juli 1997 (nicht
veröffentlicht) wird aufgehoben. 

97. Der Erlass „Neuregelung der deutschen Rechtschreibung;
Kenntnis und Weiterleitung an die Schulen“ vom 31. Juli 1997
(nicht veröffentlicht) wird aufgehoben. 

98. Der Erlass „Örtlich zuständige Schule; Information für
Schulleiter“ vom 5. August 1997 (nicht veröffentlicht) wird
aufgehoben.

99. Der Erlass „Durchführung des Schulversuchs „Frühbegin-
nender systematischer Fremdsprachenunterricht“ in der
Primar- und Sekundarstufe I“ vom 20. August 1997 (nicht
veröffentlicht) wird aufgehoben.

100. Der Erlass „Broschüre Öko-Report; Weiterleitung an die
Kreisumweltberatungslehrer“ vom 21. August 1997 (nicht
veröffentlicht) wird aufgehoben. 

101. Erlass „Landesschülerzeitungen; Kenntnis und Verteilung
an die Schüler“ vom 4. November 1997 (nicht veröffent-
licht) wird aufgehoben. 

102. Der Erlass „Rahmenplan Bausteine zur Gestaltung des Auf-
gabengebietes zur schulischen Verkehrserziehung an den
allgemeinbildenden Schulen in Mecklenburg-Vorpom-
mern“ vom 24. Februar 1998 (Mittl.bl. KM M-V S. 230)
wird aufgehoben.

103. Der Erlass „Rahmenplan Geschichte am Gymnasium, Jahr-
gangsstufen 9 und 10“ vom 4. März 1998 (Mittl.bl. KM 
M-V S. 314) wird aufgehoben.

104. Der Erlass „Rahmenplan Physik an der verbundenen
Haupt- und Realschule, an der Hauptschule, an der Real-
schule, an der Gesamtschule, Jahrgangsstufen 5-9/10“ vom
4. März 1998 (Mittl.bl. KM M-V S. 314) wird aufgehoben.

105. Der Erlass „Rahmenplan Mathematik an der verbundenen
Haupt- und Realschule, an der Hauptschule, an der Real-
schule, an der Gesamtschule, Jahrgangsstufen 5-9/10“ vom
25. März 1998 (Mittl.bl. KM M-V S. 313) wird aufgeho-
ben.

106. Der Erlass „Rahmenplan Informatik in der gymnasialen
Oberstufe, Jahrgangsstufen 11 bis 13“ vom 30. April 1998
(Mittl.bl. KM M-V S. 422, 471) wird aufgehoben.

107. Der Erlass „Betriebspraktikum für Lehrerinnen und Lehrer
an allgemeinbildenden Schulen der Sekundarbereiche I 
und II“ vom 18. Mai 1998 (Mittl.bl. KM M-V S. 419) wird
aufgehoben.

108. Der Erlass „Rahmenplan Informatische Bildung an der ver-
bundenen Haupt- und Realschule, an der Hauptschule, an
der Realschule, an der Gesamtschule, am Gymnasium,
Jahrgangsstufen 5 bis 9/10“ vom 12. Oktober 1998
(Mittl.bl. KM M-V S. 839) wird aufgehoben.

109. Der Erlass „Rahmenplan Chemie am Gymnasium, Jahr-
gangsstufen 8-10“ vom 30. Dezember 1998 (Mittl.bl. BM
M-V 1999 S. 193) wird aufgehoben.

110. Der Erlass „Rahmenplan Chemie an der verbundenen
Haupt- und Realschule, an der Hauptschule, an der Real-
schule, an der Gesamtschule, Jahrgangsstufen 7/8 bis 9/10“
vom 30. Dezember 1998 (Mittl.bl. BM M-V 1999 S. 194)
wird aufgehoben.

111. Der Erlass „Rahmenplan Kunst und Gestaltung an der ver-
bundenen Haupt- und Realschule, an der Hauptschule, an
der Realschule, an der Gesamtschule, am Gymnasium,
Jahrgangsstufen 5 bis 10“ vom 21. Februar 1999 (Mittl.bl.
BM M-V S. 399) wird aufgehoben.

112. Der Erlass „Rahmenplan Musik an der verbundenen Haupt-
und Realschule, an der Hauptschule, an der Realschule, an
der Gesamtschule,am Gymnasium, Jahrgangsstufen 5 bis 10“
vom 18. Mai 1999 (Mittl.bl. BM M-V S. 401) wird aufge-
hoben.

113. Der Erlass „Rahmenplan Latein am Gymnasium, Jahrgangs-
stufen 7 bis 10“ vom 25. Mai 1999 (Mittl.bl. BM M-V S. 406)
wird aufgehoben.

114. Der Erlass „Rahmenplan Werken an der verbundenen
Haupt- und Realschule, an der Hauptschule, an der Real-
schule, an der Gesamtschule, Jahrgangsstufen 5 bis 6“ vom
3. Juni 1999 (Mittl.bl. BM M-V S. 408, 443) wird aufgeho-
ben.

115. Der Erlass „Rahmenplan Arbeit-Wirtschaft-Technik im
Gymnasium, Jahrgangsstufen 8 bis 10“ vom 22. Juli 1999
(Mittl.bl. BM M-V S. 509) wird aufgehoben.

116. Der Erlass „Rahmenplan Deutsch an der verbundenen
Haupt- und Realschule, an der Hauptschule, an der Real-
schule, an der Gesamtschule, Jahrgangsstufen 7/8 bis 9/10“
vom 26. Juli 1999 (Mittl.bl. BM M-V S. 510) wird aufge-
hoben.

117. Der Erlass „Rahmenplan Sozialkunde an der verbundenen
Haupt- und Realschule, an der Hauptschule, an der Real-
schule, an der Gesamtschule, am Gymnasium, Jahrgangs-
stufen 8 bis 10“ vom 26. Juli 1999 (Mittl.bl. BM M-V 
S. 511) wird aufgehoben.

118. Der Erlass „Aufgaben des Staatlichen Schulamtes im Rah-
men der Umsetzung des § 34 Abs. 5 des Schulgesetzes und
der Sonderpädagogischen Förderverordnung“ vom 3. Mai
2000 (Mittl.bl. BM M-V S. 272) wird aufgehoben.

119. Der Erlass „Haushalts- und Wirtschaftsführung; Erhebung
des Stellenist in den Kapiteln 0751 bis 0755, 0760 bis 0763“
vom 22. August 2001 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

120. Der Erlass „Haushalts- und Wirtschaftsführung; Einrich-
tung und Nutzung von Titel im Kapitel 0750 MG 04“ vom
21. Januar 2002 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.
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121. Der Erlass „Haushalts- und Wirtschaftsführung; Kapitel
0750 MG 04“ vom 22. März 2002 (nicht veröffentlicht)
wird aufgehoben.

122. Der Erlass „Unterrichtsversorgung; Erfassung des Unter-
richtsausfalls und des Vertretungsunterrichts“ vom 13. Sep-
tember 2002 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

123. Der Erlass „Haushalts- und Wirtschaftsführung; Übertra-
gung der Bewirtschaftungsbefugnis“ vom 23. Januar 2003
(nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

124. Der Erlass „Haushalts- und Wirtschaftsführung; Stellenzu-
weisung für den Zeitraum 1.8.03 bis 31.12.03 Kapitel 0751
bis 0755“ vom 23. Januar 2003 (nicht veröffentlicht) wird
aufgehoben.

125. Der Erlass „Haushalts- und Wirtschaftsführung; Kapitel 0750
MG 04“ vom 11. Februar 2003 (nicht veröffentlicht) wird
aufgehoben.

126. Der Erlass „Haushalts- und Wirtschaftsführung; Bewirt-
schaftungsrahmen Lehrkräfte im Schuljahr 2003/04“ vom
27. Juni 2003 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

127. Der Erlass „Unterrichtsversorgung; Vorbereitung des Schul-
jahres 2003/04 – Bedarfsabsenkung“ vom 20. Juli 2003
(nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

128. Der Erlass „Unterrichtsversorgung; Erhebung des Gesamt-
bedarfs im Schuljahr 2003/04“ vom 7. August 2003 (nicht
veröffentlicht) wird aufgehoben.

129. Der Erlass „Dienststellenverzeichnis allgemein bildender
Schulen; Änderung der OEH-Nummern zum Schul-
jahr 2003/04“ vom 14. August 2003 (nicht veröffentlicht)
wird aufgehoben.

130. Der Erlass „Unterrichtsversorgung; Erfassung des Unter-
richtsausfalls und des Vertretungsunterrichts im Schul-
jahr 2003/04“ vom 15. August 2003 (nicht veröffentlicht)
wird aufgehoben.

131. Der Erlass „Haushalts- und Wirtschaftsführung; Übertra-
gung der Bewirtschaftungsbefugnis für das Kapitel 0750
MG 04 Titel 425.15 und 427.15 auf die Leiter der Staatli-
chen Schulämter“ vom 22. August 2003 (nicht veröffent-
licht) wird aufgehoben.

132. Der Erlass „Haushalts- und Wirtschaftsführung; Mittelzu-
weisung Kapitel 0750 MG 04 Zeitraum 2.9.03 bis 31.12.03“
vom 2. September 2003 (nicht veröffentlicht) wird aufge-
hoben.

133. Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung in Kraft. 
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Der Minister für
Bildung, Wissenschaft und Kultur

Prof. Dr. Dr. med. Hans-Robert Metelmann

Mittl.bl. BM M-V 2005 S. 1281

Erster Erlass zur Änderung der Verwaltungsvorschrift
„Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Lehrkräfte an den

öffentlichen Schulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Mehrarbeitsvergütungserlass – MAVE M-V –)“

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Vom 28. Oktober 2005 – 280D-3211-05/500

Der Erlass „Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Lehrkräfte an den öffentlichen Schulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Mehrarbeitsvergütungserlass - MAVE M-V -)“ vom 27. Juli 2004 (Mittl.bl. BM M-V S. 447) wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 1.2 wird Satz 1 wie folgt neu gefasst:
„Vorrangig ist für geleistete Mehrarbeit Freizeitausgleich
(Dienstbefreiung) innerhalb von zwölf Kalendermonaten zu
gewähren.“

2. In Nummer 2.1 Buchstabe b) werden hinter dem Wort „inner-
halb“ die Wörter „des in Nummer 1.2 Satz 1 genannten Zeit-
raumes“ eingefügt und die Wörter „von zwölf Kalendermona-
ten“ gestrichen.

3. In Nummer 2.1 werden hinter Satz 2 folgende Sätze 3 bis 5
angefügt:
„Wenn absehbar ist, dass ein Freizeitausgleich innerhalb des
in Nummer 1.2 Satz 1 genannten Zeitraumes aus zwingenden
dienstlichen Gründen nicht erfolgen kann, ist die Zahlung der
Vergütung von Mehrarbeit bereits nach Ablauf von drei
Monaten möglich. Zwingende dienstliche Gründe liegen ins-
besondere dann vor, wenn der Dienstplan keine Möglichkei-
ten für die Gewährung des Freizeitausgleiches eröffnet. Die 



vorzeitige Zahlung der Vergütung der Mehrarbeit ist schrift-
lich zu begründen.“

4. In Nummer 3.3 werden in Satz 1 hinter dem Wort „innerhalb“
die Wörter „des in Nummer 1.2 Satz 1 genannten Zeitraumes“
eingefügt und die Wörter „von drei Monaten“ gestrichen.

5. In Nummer 3.3 wird folgender Satz 2 aufgenommen: 
„Nummer 2.1 Sätze 3 bis 5 gelten entsprechend.“

6. In Nummer 3.4 werden in Satz 1 hinter dem Wort „innerhalb“
die Wörter „des in Nummer 1.2 Satz 1 genannten Zeitraumes“
eingefügt und die Wörter „von drei Monaten“ gestrichen. 

7. In Nummer 3.4 wird Satz 2 wie folgt neu gefasst:
„Nummer 2.1 Sätze 2 bis 5 gelten entsprechend.“

8. Die Änderungen treten am 1. November 2005 in Kraft.
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Der Minister für
Bildung, Wissenschaft und Kultur

Prof. Dr. Dr. med. Hans-Robert Metelmann

Mittl.bl. BM M-V 2005 S. 1286

Schulentwicklungsplanungsverordnung*

Mittl.bl. BM M-V S. 995

– Berichtigung –

Folgende Korrekturen sind vorzunehmen:

1. In § 4 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe c Satz 1 wird die Zahl „9“ durch
die Zahl „10“ ersetzt.

2. In der Anlage werden in der Schulart „Regionale Schule“ in der
Spalte „Gliederung, Schülermindestzahlen u. Zügigkeit“ nach
der Angabe „36 Schülern“ die Wörter „in Jahrgangsstufe 5“ an-
gefügt.

3. In der Anlage wird in der Fußnote 4 die Zahl „4“ durch die
Zahl „6“ ersetzt.

Schwerin, den 8. November 2005

Mittl.bl. BM M-V 2005 S. 1287

* Hinweis der Schriftleitung:
Im Inhaltsverzeichnis der Ausgabe 10/2005 des Mitteilungsblattes vom 17. Oktober 2005 (Mittl.bl. BM M-V S. 993) muss die Bezeichnung der „Verordnung über die
Schulentwicklungsplanung in Mecklenburg-Vorpommern“ in Klammern wie folgt lauten:
„(Schulentwicklungsplanungsverordnung – SEPVO M-V)“



Folgende Korrektur ist vorzunehmen:

In Artikel 2 wird der Text wie folgt gefasst:

„Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe b) tritt mit Wirkung vom 1. Juni 2005
in Kraft. Im Übrigen tritt diese Verordnung mit Wirkung vom 
1. August 2005 in Kraft.“
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Dritte Verordnung zur Änderung der Höheren Berufsfachschulverordnung

Mittl.bl. BM M-V S. 1000

– Berichtigung –

Schwerin, den 10. November 2005

Mittl.bl. BM M-V 2005 S. 1288

Die Arbeit in der Regionalen Schule

Mittl.bl. BM M-V 2004 S. 365

– Berichtigung –

Folgende Korrektur ist vorzunehmen:

In Nummer 1 Satz 3 ist das Wort „schulartbezogene“ durch das
Wort „schulartunabhängige“ zu ersetzen. 

Schwerin, den 2. November 2005

Mittl.bl. BM M-V 2005 S. 1288

Erste Verordnung zur Änderung der Zulassungszahlenfestsetzungsverordnung*1

Vom 8. September 2005

Aufgrund des Artikels 16 Abs. 1 Nr. 15 des Staatsvertrages über die Vergabe von Studienplätzen vom 24. Juni 1999 (GVOBl. M-V 2000
S. 303)2 in Verbindung mit Artikel 3 Abs. 1 und Artikel 4 Abs. 1 des Gesetzes zum Staatsvertrag über die Vergabe von Studienplätzen
vom 17. Juli 2000 (GVOBl. M-V S. 302, 359, 509) 3, das durch das Gesetz vom 26. April 2005 (GVOBl. M-V S. 162) 4 geändert wor-
den ist, verordnet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

Artikel 1

Dem § 3 der Zulassungszahlenfestsetzungsverordnung vom 12. Juli
2005 (GVOBl. M-V S. 396)5 werden folgende Absätze 3 und 4 an-
gefügt:

„(3) Für folgende Studiengänge der Ernst-Moritz-Arndt-Univer-
sität Greifswald, der Universität Rostock und der Fachhochschule
Stralsund werden für das Wintersemester 2005/2006 folgende
Auffüllgrenzen für folgende Fachsemester festgesetzt:

* Ändert VO vom 12. Juli 2005; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 221 - 8 - 7
1 GVOBl. M-V S. 457
2 Mittl.bl. BM M-V 2000 S. 367
3 Mittl.bl. BM M-V S. 366, 434
4 Mittl.bl. BM M-V S. 538
5 Mittl.bl. BM M-V S. 970



Ernst-Moritz-Arndt- 2. Fach- 3. Fach- 4. Fach- 5. Fach- 6. Fach- 7. Fach-
Universität Greifswald/ semester semester semester semester semester semester
Studiengang

Biologie (Diplom) -** 6 -** 27 -** -
Humanbiologie (Diplom) -** 3 -** 1 -** -
Pharmazie (Staatsexamen) 1 7 21 7 - -
Psychologie (Diplom) -** 5 -** 8 -** -

Ernst-Moritz-Arndt- 3. Fach- 5. Fach- 7. Fach- 9. Fach- 11. Fach-
Universität Greifswald/ semester semester semester semester semester
Studiengang

Medizin (Staatsexamen) 14 6 33 96 90
Zahnmedizin (Staatsexamen) 8 15 15 6 -*

Universität Rostock/ 3. Fach- 5. Fach- 7. Fach-
Studiengang semester semester semester 

Anglistik (Lehramt Gymnasium) 2 - -
Betriebswirtschaftslehre (Diplom) 3 - -
Biologie (Diplom) 2 4 5
Biologie (Lehramt Gymnasium) 2 8 -
Deutsch (Lehramt Gymnasium) 1 - -
Erziehungswissenschaft (Diplom) 7 3 3
Erziehungswissenschaft (Bachelor 2. Fach) 6 5 -*
Geschichte (Lehramt Gymnasium) 0 - -
Grundschulpädagogik 
(Lehramt Grund- und Hauptschule) 8 0 1
Grundschulpädagogik
(Lehramt Sonderpädagogik) 2 0 1
Medizin (Staatsexamen) 2 0 56
Philosophie (Bachelor 1. Fach) 9 - -*
Philosophie (Bachelor 2. Fach) 9 - -*
Philosophie (Lehramt Gymnasium) 0 - -
Politikwissenschaft (Bachelor 1. Fach) 8 1 -*
Politikwissenschaft (Bachelor 2. Fach) 0 11 -*
Sonderpädagogik (Lehramt) 0 1 3
Sozialwissenschaften (Lehramt Gymnasium) 0 - -
Soziologie (Bachelor 1. Fach) 2 - -*
Soziologie (Bachelor 2. Fach) 3 - -*
Sport (Lehramt Gymnasium) 5 6 0
Sport (Lehramt Grund- und Hauptschule) 6 3 0
Sport (Lehramt Haupt- und Realschule) 0 0 1
Sport (Lehramt Sonderpädagogik) 3 8 0
Sprachliche Kommunikation und Kommunika-
tionsstörungen (Bachelor 2. Fach) 8 - -**
Wirtschaftspädagogik (Diplom) 2 0 0
Zahnmedizin (Staatsexamen) 1 0 1

Fachhochschule Stralsund/ 3. Fach- 5. Fach- 7. Fach-
Studiengang semester semester semester 

Betriebswirtschaftslehre (Diplom) 13 5 0
Leisure and Tourism 
Management (Bachelor) 7 3 5
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Für die höheren Semester aller zulassungsbeschränkten Stu-
diengänge mit gerader Semesterzahl kann keine Einschreibung
erfolgen, da Erstzulassungen nur im Wintersemester möglich
sind. Ausgenommen sind die Studiengänge Bachelor of Law
(LL.B.), Betriebswirtschaftslehre (Diplom), Kommunikations-
wissenschaft (Magister Nebenfach), Psychologie (Magister
Nebenfach) und Rechtswissenschaft (Staatsexamen) an der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald.

(4) Die Zulassungszahl für die höheren Fachsemester sieben und
neun im Studiengang Bauingenieurwesen an der Universität Ros-
tock wird auf Null festgesetzt, da der Studiengang zum Winterse-
mester 2003/2004 geschlossen wurde.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.
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Schwerin, den 8. September 2005

Der Minister für
Bildung, Wissenschaft und Kultur

Prof. Dr. Dr. med. Hans-Robert Metelmann

Mittl.bl. BM M-V 2005 S. 1288

Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern über die Überprüfung der Bewerber um Befähigungszeugnisse

zum Kapitän oder Schiffsoffizier vom 12. Juli 2005 bis 2. August 2005*

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Vom 24. Oktober 2005 – VII 310b –

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen,

– im Folgenden Bund genannt,

und das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch den
Wirtschaftsminister und den Minister für Bildung, Wissenschaft
und Kultur,

– im Folgenden Land genannt,

schließen auf Grund des § 2 Abs. 2 des Seeaufgabengesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juli 2002 (BGBl. I 
S. 2876)

– zur Umsetzung des Internationalen Übereinkommens über
Normen für die Ausbildung, die Erteilung von Befähigungs-

zeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten – STCW-Über-
einkommen – (BGBl. 1982 II S. 298) und

– zur Konkretisierung der Anforderungen aus der Richtlinie
2001/25/EG über Mindestanforderungen für die Ausbildung
von Seeleuten (ABl. EG Nr. L 136 S. 17)

in der jeweils innerstaatlich geltenden Fassung die folgende Ver-
einbarung:

§ 1
Berufseingangsprüfung und Abschlussprüfung

(1) Der Bund erkennt die Abschlussprüfungen an den nach Lan-
desrecht eingerichteten Ausbildungsstätten als Berufseingangs-
prüfung zum Nachweis der fachlichen Eignung zum Erwerb der

* AmtsBl. M-V S. 1319



Befähigungszeugnisse nach der Schiffsoffizier-Ausbildungsver-
ordnung an.

(2) Das Land lässt zu den praktischen und mündlichen Teilen der
Abschlussprüfung an den nach Landesrecht eingerichteten Aus-
bildungsstätten einen Vertreter des Bundes als Beobachter zu. Das
Land teilt dem Bund rechtzeitig vor Prüfungsbeginn die Termine
für den praktischen und mündlichen Teil der Abschlussprüfung
mit. Der Beobachter hat das Recht, alle Prüfungsarbeiten einzuse-
hen und Prüfungsfragen anzuregen.

(3) Als Abschlussprüfung im Sinne dieser Vereinbarung gilt auch
die im Rahmen der Ausbildung zum Kapitän oder nautischen
Schiffsoffizier abzulegende Prüfung der Bewerber um ein See-
funkzeugnis.

§ 2
Qualitätssicherung und externe Begutachtung

(1) Das Land richtet für seine Ausbildungsstätten nach § 1 und die
Verwaltungsbehörde nach § 4 ein Qualitätssicherungssystem ein,
das insbesondere die Anforderungen der Regel I/8 des STCW-Über-
einkommens und des Artikels 9 der Richtlinie 2001/25/EG erfüllt.

(2) Das Land bestellt im Einvernehmen mit dem Bund eine unab-
hängige und international akkreditierte Organisation als externen
Begutachter (Zertifizierer). Das Land stellt sicher, dass dem Zer-
tifizierer Zugang zu allen Tätigkeiten und Unterlagen gewährleis-
tet wird, die für seine Zertifizierung von Belang sind.

(3) Das Land gewährleistet dem Bund die zur Erfüllung seiner
Verpflichtungen aus internationalem und europäischem Recht
notwendige Amtshilfe und gewährt Zugang zu Einrichtungen und
Unterlagen.

§ 3
Zusammenarbeit zwischen Bund und Land

(1) Liegen dem Bund begründete Beanstandungen vor oder wird
die Bundesrepublik Deutschland davon unterrichtet, dass ein aus-
ländischer Staat oder die Internationale Seeschifffahrts-Organisa-
tion (IMO) die Voraussetzungen für die Anwendung des § 1 nicht
für gegeben halten, so wird dies auf Initiative des Bundes umge-
hend mit dem Land sowie geeignetenfalls in einer Sitzung der
Ständigen Arbeitsgemeinschaft der Küstenländer für das See-
fahrtbildungswesen (StAK) erörtert. Der Bund kann die Anwen-
dung des § 1 aussetzen, bis eine Einigung mit dem Land erzielt
worden ist.

(2) Das Land gibt dem Bund Gelegenheit, zu Entwürfen von Prü-
fungsordnungen, Studienordnungen und Lehrplänen Stellung zu
nehmen, soweit diese nicht in der StAK erarbeitet worden sind.
Das Land übersendet dem Bund die endgültigen Fassungen der
jeweiligen Ordnungen und Lehrpläne.

(3) Das Land übermittelt der Berufsbildungsstelle Seeschiff-
fahrt e. V. die Angaben, die für deren Mitwirkung bei der Ertei-
lung von Schiffsbesatzungszeugnissen durch die See-Berufsge-
nossenschaft erforderlich sind.

§ 4
Erteilung von Befähigungszeugnissen

Die vom Land bestimmte Verwaltungsbehörde, die nach § 2 des
Seeaufgabengesetzes und nach § 7 der Schiffsoffizier-Ausbil-
dungsverordnung Befähigungszeugnisse für Kapitäne sowie nau-
tische und technische Schiffsoffiziere erteilt,

1. vergewissert sich über das Vorliegen aller Voraussetzungen
für die Erteilung beantragter Befähigungszeugnisse,

2. übermittelt dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrogra-
phie zur Aktualisierung des Seeleute-Befähigungs-Verzeich-
nisses (SBV) die nach § 9f Abs. 3 des Seeaufgabengesetzes
erforderlichen personenbezogenen Daten und

3. unterrichtet den Bund über eventuelle Änderungen der Zu-
ständigkeiten, der Anschriften oder Telekommunikationsver-
bindungen.

§ 5
Kostenregelungen

Der Bund und das Land verzichten darauf, dass die Kosten, die
aus der Anwendung dieser Vereinbarung entstehen und nicht
durch Gebühreneinnahmen gedeckt sind, vom jeweils anderen
Vereinbarungspartner erstattet werden.

§ 6
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

(1) Die Vereinbarung tritt am 1. September 2005 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten

1. die Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und dem Land Mecklenburg-Vorpommern über
die Überprüfung der Bewerber um Befähigungszeugnisse zum
Kapitän oder Schiffsoffizier mit Ausnahme der Bewerber um
die Funkzeugnisse vom 19. März 1995/27. April 1995 (BAnz.
S. 5782)1 und

2. die Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und den Küstenländern über die Anerkennung der
Prüfungen der Bewerber um Seefunkzeugnisse vom 30. August
1993 (BAnz. S. 9142)2 außer Kraft.
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Erster Abschnitt
Grundsätze und Verfahren der Immatrikulation

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Diese Immatrikulationsordnung gilt für ein Studium in allen
Studiengängen der Hochschule Neubrandenburg. 

(2) Rechtsvorschriften, die eine Zulassung zu einzelnen Stu-
diengängen beschränken, bleiben unberührt.

§ 2
Allgemeine Grundsätze

(1) Studienbewerberinnen/Studienbewerber werden auf Antrag
durch Immatrikulation für einen Studiengang oder mehrere Stu-
diengänge in die Hochschule Neubrandenburg aufgenommen.
Dadurch werden sie Mitglieder der Hochschule Neubrandenburg
gemäß § 50 des Landeshochschulgesetzes; ihre Rechte und Pflich-

ten ergeben sich insbesondere aus den §§ 21 und 51 des Landes-
hochschulgesetzes, der Grundordnung der Hochschule Neubran-
denburg und den dazu erlassenen weiteren Ordnungen sowie den
Satzungen der Studierendenschaft.

(2) Die Studienbewerberin/der Studienbewerber wird mit der
Immatrikulation dem Fachbereich zugeordnet, der den von ihr/
ihm gewählten Studiengang anbietet. Ist der von ihr/ihm gewähl-
te Studiengang oder sind die von ihr/ihm gewählten Studiengänge
mehreren Fachbereichen zugeordnet, so hat die Studienbewerbe-
rin/der Studienbewerber bei der Immatrikulation den Fachbereich
zu wählen, in dem sie/er Mitglied sein will.

(3) Die Immatrikulation ist mit der Aushändigung der FH-Card
(Studierendenausweis) für Studierende der Hochschule Neubran-
denburg vollzogen und wird in der Regel mit Beginn des jeweili-
gen Semesters wirksam. Die Immatrikulation erfolgt grundsätz-
lich in das erste Semester des gewählten Studienganges. 

(4) Studierende erhalten mit Aufnahme des Studiums von der
Hochschule Neubrandenburg eine E-Mail-Adresse, über die alle für
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Immatrikulationsordnung
der Hochschule Neubrandenburg,

University of Applied Sciences

Vom 1. August 2005

Aufgrund des § 17 Abs. 10 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz – LHG
M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juni 2003 (GVOBl. M-V S. 331) 2 geändert
worden ist, hat die Hochschule Neubrandenburg die folgende Immatrikulationsordnung als Satzung erlassen:
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Erster Abschnitt
Grundsätze und Verfahren der Immatrikulation
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§ 2 Allgemeine Grundsätze 
§ 3 Immatrikulationsvoraussetzungen
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§ 5 Ausländische Studienbewerberinnen und Studienbewerber
§ 6 Versagung der Immatrikulation
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Zweiter Abschnitt
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das Studium relevanten Mitteilungen durch die Hochschule Neu-
brandenburg an die Studierenden versendet werden können. Die an
diese Adresse versandten Mitteilungen gelten als bekannt gegeben.

§ 3
Immatrikulationsvoraussetzungen

(1) Eine Studienbewerberin/ein Studienbewerber ist für einen
Studiengang zu immatrikulieren, wenn sie/er die hierfür erforder-
liche Qualifikation (Hochschulzugangsberechtigung) nachweist
und kein Zugangshindernis oder Versagungsgrund vorliegt.

(2) Die für ein Studium an der Hochschule Neubrandenburg
erforderliche Qualifikation wird durch den Erwerb der Fachhoch-
schulreife oder der allgemeinen Hochschulreife nachgewiesen. In
der Verordnung über die Qualifikation für ein Studium an den
Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Qualifika-
tionsverordnung - QualVO M-V) vom 12. Juli 2005 (GVOBl. 
M-V S. 398)3 ist geregelt, welche Schulabschlüsse den Zugang zu
einem Fachhochschulstudiengang eröffnen; dabei können auch
andere Vorbildungen als gleichwertig anerkannt werden.

(3) Der Nachweis einer besonderen Vorbildung, einer besonde-
ren studienbezogenen Eignung oder einer praktischen Tätigkeit
gemäß § 18 Abs. 2 und 3 des Landeshochschulgesetzes kann ge-
fordert werden, soweit Prüfungsordnungen diesen vorsehen.

(4) Ohne den Nachweis der erforderlichen Qualifikation nach
Absatz 2 können Studienbewerberinnen/Studienbewerber zuge-
lassen werden, wenn sie eine Zugangsprüfung abgelegt haben.
Näheres regelt die Prüfungsordnung für den Zugang von Berufs-
tätigen ohne Fachhochschulzugangsberechtigung an der Fach-
hochschule Neubrandenburg (Zugangsprüfungsordnung) vom 
15. Juli 2003 (Mittl.bl. BM M-V S. 296).

(5) Für zulassungsbeschränkte Studiengänge setzt die Immatri-
kulation den Nachweis über die Zuweisung eines Studienplatzes
voraus. Das ist nur entbehrlich, wenn die Studienbewerberin/der
Studienbewerber eine Einschreibung für ein höheres Semester
beantragt, das nicht zulassungsbeschränkt ist, sofern sie/er die
Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen nachweist.

§ 4
Immatrikulationsverfahren, -fristen und -antrag

(1) Die Immatrikulation ist für alle nicht zulassungsbeschränkten
Studiengänge innerhalb der jeweils von der Hochschule Neubran-
denburg festgelegten und in geeigneter Form veröffentlichten
Bewerbungsfrist zu beantragen. Ein Rechtsanspruch auf Berück-
sichtigung nach Fristablauf eingehender Anträge besteht nicht.

(2) Für zulassungsbeschränkte Studiengänge muss die Anmel-
dung zur Immatrikulation innerhalb der festgelegten und in geeig-
neter Form veröffentlichten Ausschlussfrist gemäß der Verord-
nung über die Zulassung zum Hochschulstudium in Mecklenburg-
Vorpommern (Hochschulzulassungsverordnung – HZVO M-V)
vom 6. Mai 1997 (GVOBl. M-V S. 222)4 bei der Hochschule Neu-
brandenburg eingegangen sein. Studienbewerberinnen/Studien-
bewerber, die diese Frist versäumen, sind vom Vergabeverfahren
ausgeschlossen.

(3) Die Immatrikulation für einen Studiengang oder für mehrere
Studiengänge erfolgt auf Antrag. Der ausgefüllte Antrag mit den
vollständigen Anlagen ist an das Immatrikulationsamt der Hoch-
schule Neubrandenburg zu senden. Der Antrag muss neben dem
Namen, dem Geburtsdatum und der Anschrift

1. eine Erklärung darüber, in welchen Studiengängen und mit
welchen Studienzeiten die Studienbewerberin/der Studienbe-
werber bereits an anderen Hochschulen immatrikuliert ist oder
war und

2. eine Erklärung darüber, ob in dem gewählten oder einem fach-
verwandten Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes eine nach der Prüfungsordnung erfor-
derliche Prüfung endgültig nicht bestanden oder ein nach der
Prüfungsordnung erforderlicher Leistungsnachweis endgültig
nicht erbracht wurde,

enthalten. Das Bewerbungsverfahren kann auch automatisiert
(online-Verfahren) durchgeführt werden.

(4) Mit der Anmeldung zur Immatrikulation sind einzureichen:

– Zeugnisse über die Hochschulzugangsberechtigung in beglau-
bigter Kopie

– die Bescheinigung über anrechenbare Studienzeiten und -leis-
tungen beziehungsweise der diesbezügliche Antrag, sofern ein-
gereicht und noch nicht entschieden

– anerkannte Sprachzertifikate für englischsprachige Studien-
gänge

– tabellarischer Lebenslauf
– aktuelles Passbild
– Leistungsnachweise bereits besuchter Hochschulen
– sonstige Nachweise, die für die Durchführung von besonderen

Zulassungsverfahren gegebenenfalls erforderlich sind
– beglaubigte Nachweise eines Praktikums oder einer berufs-

praktischen Ausbildung gemäß § 3 Abs. 3
– zwei frankierte und adressierte Briefumschläge

(5) Für den Vollzug der Immatrikulation ist in der Regel das per-
sönliche Erscheinen der Studienbewerberin/des Studienbewer-
bers erforderlich. Über begründete Ausnahmen (zum Beispiel bei
Krankheit) entscheidet die Hochschule Neubrandenburg.

(6) Spätestens bei der persönlichen Immatrikulation (Einschrei-
bung) sind einzureichen:

– Bescheid über die Zuweisung eines Studienplatzes
– Exmatrikulationsbescheinigung als Nachweis der vorher be-

suchten Hochschule bei Studienortwechsel
– Zeugnisse über abgelegte Vor-, Zwischen- oder Abschlussprü-

fungen, falls die Studienbewerberin/der Studienbewerber
schon im Geltungsbereich des Grundgesetzes studiert hat

– Versicherungsbescheinigung und jeweils ein Formular für die
An- und Abmeldung bei der Krankenkasse gemäß Studenten-
krankenversicherungs-Meldeverordnung (SKV-MV) in der je-
weils geltenden Fassung 

– Nachweis über die Zahlung zu entrichtender Beiträge und Ge-
bühren
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§ 5
Ausländische Studienbewerberinnen 

und Studienbewerber

(1) Für Studienbewerberinnen und Studienbewerber aus Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union sowie andere Personen, die
aufgrund von Rechtsvorschriften Deutschen gleichgestellt sind,
gelten die Immatrikulationsvoraussetzungen gemäß § 3 und die
Versagungsgründe gemäß § 6, sofern sie die für das Studium er-
forderlichen Sprachkenntnisse nachweisen.

(2) Andere ausländische Studienbewerberinnen und Studienbe-
werber können immatrikuliert werden, wenn

1. für den gewählten Studiengang die erforderliche Qualifikation
gemäß den Absätzen 3 und 5 nachgewiesen wird;

2. gemäß der in § 3 beschriebenen Immatrikulationsvorausset-
zungen die erforderlichen besonderen Nachweise erbracht
werden;

3. keine Versagungsgründe nach § 6 vorliegen;
4. ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache, die eine Teil-

nahme an einem deutschsprachigen Studiengang erlauben,
durch besondere Zertifikate nachgewiesen werden.

(3) Die Feststellung der Hochschulzugangsberechtigung erfolgt
nach Maßgabe der Auslandsqualifikationsverordnung vom 9. Ja-
nuar 1999 (GVOBl. M-V S. 216)5 auf der Grundlage der Bewer-
tungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswe-
sen beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister
der Länder der Bundesrepublik Deutschland.

(4) Ausländische Zeugnisse sind im Original oder in beglaubigter
Kopie beziehungsweise Abschrift vorzulegen. Fremdsprachigen
Zeugnissen und Bescheinigungen ist grundsätzlich eine deutsch-
sprachige oder englischsprachige Übersetzung beizufügen, deren
Richtigkeit durch die zuständige deutsche diplomatische oder
konsularische Vertretung im Herkunftsland oder durch eine sie-
gelführende Einrichtung im Inland amtlich beglaubigt sein muss.
Auf Verlangen hat die Studienbewerberin/der Studienbewerber
die Echtheit von Zeugnissen mit einer Legalisierung durch die
zuständige deutsche Stelle nachzuweisen.

(5) Von ausländischen Studienbewerberinnen und Studienbewer-
bern, die noch nicht in Deutschland studiert haben, ist, sofern an
der Deutschen Botschaft ihres Heimatlandes eine Akademische
Prüfstelle (APS) eingerichtet ist, zusätzlich ein Originalnachweis
dieser Akademischen Prüfstelle einzureichen.

(6) Für die Immatrikulation (Einschreibung) sind einzureichen:

– die in § 4 Abs. 6 genannten Bescheide und Zertifikate
– Aufenthaltserlaubnis für die Dauer des Studiums

(7) Die Hochschule Neubrandenburg ist berechtigt, Immatrikula-
tionsanträge ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbe-
werber durch die Arbeits- und Servicestelle für Internationale Stu-
diengänge e. V. (ASSIST) vorprüfen zu lassen. Die Bearbeitung
kann dabei von einer durch die Studienbewerberinnen und Stu-
dienbewerber an die Arbeits- und Servicestelle direkt zu zahlen-
den Gebühr abhängig gemacht werden. Die Studienbewerberin-
nen und Studienbewerber werden hierüber besonders informiert.

(8) Sofern das beabsichtigte Studium ausschließlich in der engli-
schen Sprache oder einer anderen Fremdsprache angeboten wird,
kann die Hochschule Neubrandenburg auf den Nachweis der deut-
schen Sprachkenntnis gemäß Absatz 2 Nr. 4 verzichten, sofern
hinreichende Kenntnisse der jeweiligen Unterrichtssprache nach-
gewiesen werden.

§ 6
Versagung der Immatrikulation

(1) Die Immatrikulation ist außer im Falle der nicht nachgewie-
senen Voraussetzungen zu versagen, wenn die Studienbewerbe-
rin/der Studienbewerber

1. in einem zulassungsbeschränkten Studiengang nicht zugelas-
sen ist;

2. in dem gewählten oder einem verwandten Studiengang an
einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine
nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig
nicht bestanden oder einen nach der Prüfungsordnung erfor-
derlichen Leistungsnachweis endgültig nicht erbracht hat;

3. die Zahlung von Gebühren und Beiträgen einschließlich der
Beiträge zum Studentenwerk und zur Studierendenschaft nicht
nachweist;

4. den Nachweis seiner Krankenversicherung nicht erbringt.

(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn die Studien-
bewerberin/der Studienbewerber

1. an einer Krankheit im Sinne des § 34 Abs. 1 des Infektions-
schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045)6 leidet
oder bei Verdacht einer solchen Krankheit ein gefordertes
amtsärztliches Zeugnis nicht beibringt;

2. eine Freiheitsstrafe verbüßt;
3. nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches unter

Betreuung steht;
4. die für die Immatrikulation geltenden Verfahrensvorschriften

nicht eingehalten hat.

§ 7
Vorläufige Immatrikulation

(1) Eine Immatrikulation kann für höhere Fachsemester in einem
nicht zulassungsbeschränkten Studiengang gemäß § 8 vorläufig
vorgenommen werden, sofern ein Antrag auf Anerkennung anre-
chenbarer Studien- und Prüfungsleistungen bereits gestellt wurde,
hierüber aber bei der Immatrikulation aus nicht von der Studien-
bewerberin/dem Studienbewerber zu vertretenden Gründen noch
nicht entschieden wurde. 

(2) Sollte eine Studienbewerberin/ein Studienbewerber für einen
konsekutiven Studiengang in Ausnahmefällen Nachweise aus
einem vorangegangenen Studium über die Anerkennung für die
Zulassung zum Studium erst zu einem späteren Zeitpunkt beibrin-
gen können, kann sie/er ebenfalls vorläufig immatrikuliert werden.
Wenn sie/er dies glaubhaft macht, wird ihr/ihm eine angemessene
Frist eingeräumt, die fehlenden Unterlagen nachzureichen. 

(3) Die Immatrikulation einer Studienbewerberin/eines Studien-
bewerbers ist vorläufig vorzunehmen, wenn sie/er aufgrund einer
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gerichtlichen Anordnung vorläufig bis zum Abschluss eines Ver-
fahrens zugelassen ist.

Zweiter Abschnitt
Immatrikulation in besonderen Fällen

§ 8
Immatrikulationsanträge für höhere Fachsemester

(1) War die Studienbewerberin/der Studienbewerber in demsel-
ben Studiengang an einer deutschen Universität oder Hochschule
bereits eingeschrieben, wird sie/er im entsprechend höheren Fach-
semester des Studienganges immatrikuliert. Hat die/der Studie-
rende anrechenbare Studienleistungen aufgrund eines Studiums
im Ausland oder in einem anderen Studiengang erbracht, wird sie/
er auf Antrag aufgrund einer Anrechenbarkeitsbescheinigung des
zuständigen Prüfungsausschusses und bei Verfügbarkeit entspre-
chender Ausbildungskapazität in dem höheren Fachsemester
immatrikuliert. 

(2) In Studiengängen, die auf der Grundlage einer Hochschulprü-
fung einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss vermitteln,
kann Studienbewerberinnen/Studienbewerbern, die für den ent-
sprechenden Studiengang bisher an keiner Hochschule für ein
Vollzeitstudium immatrikuliert waren, von der Hochschule Neu-
brandenburg aufgrund einer Einstufungsprüfung der Zugang zum
Studium in einem höheren als dem ersten Semester ermöglicht
werden. Die Einzelheiten werden durch die Hochschule Neubran-
denburg in einer besonderen Prüfungsordnung geregelt. 

§ 9
Mehrere Studiengänge (Doppelstudium)

Eine Studierende/ein Studierender kann für einen weiteren Stu-
diengang eingeschrieben werden, wenn sie/er auch für diesen Stu-
diengang die Voraussetzungen erfüllt und zu erwarten ist, dass
sie/er beide Studiengänge innerhalb der Regelstudienzeit gemäß
den entsprechenden Prüfungsordnungen erfolgreich abschließen
kann. Unterliegt dieser weitere Studiengang einer Zulassungsbe-
schränkung, so kann die Studienbewerberin/der Studienbewerber
hier nur immatrikuliert werden, wenn das Erfordernis wegen einer
für den berufsqualifizierenden Abschluss vorgeschriebenen Stu-
diengangkombination besteht und freie Studienplätze vorhanden
sind. 

§ 10
Weiterbildendes Studium

(1) Zusatz-, Ergänzungs- und Aufbaustudien (Postgraduale Stu-
diengänge gemäß § 30 des Landeshochschulgesetzes und weiter-
bildende Studien gemäß § 31 des Landeshochschulgesetzes) gel-
ten als Studiengang, wenn diese mit einem akademischen Grad
abgeschlossen werden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser
Studiengänge sind gemäß dieser Ordnung als Studierende der
Hochschule Neubrandenburg zu immatrikulieren. Die Zugangs-
voraussetzungen zu diesen Studiengängen werden vom zuständi-
gen Fachbereich in einer besondern Ordnung geregelt.

(2) Sofern die Zahl der Studienbewerberinnen/Studienbewerber
die Aufnahmefähigkeit eines Studienganges mit beschränkter
Teilnehmerzahl an einem weiterbildenden Studium übersteigt, er-
folgt die Zulassung über ein besonderes Auswahlverfahren. 

§ 11
Wechsel des Studienganges

(1) Ein Wechsel in einen nicht zulassungsbeschränkten Studien-
gang ist innerhalb der für die Rückmeldung vorgesehenen Frist zu
beantragen, spätestens jedoch bis zu vier Wochen nach Semester-
beginn.

(2) Ein Antrag auf Wechsel eines Studienganges ist durch die
Hochschule Neubrandenburg abzulehnen, wenn es sich um einen
zweiten oder weiteren Wechsel handelt und kein wichtiger Grund
hierfür vorliegt.

(3) Der Wechsel in einen zulassungsbeschränkten Studiengang
erfolgt über Platzvergabe in einem Auswahlverfahren gemäß der
Hochschulzulassungsverordnung M-V. Im Zulassungsverfahren
finden nur Anträge auf Studiengangswechsel Berücksichtigung,
die innerhalb der festgelegten Ausschlussfrist vorliegen.

Dritter Abschnitt
Rückmeldung und Beurlaubung

§ 12
Rückmeldung

(1) Eingeschriebene Studierende, die ihr Studium nach Ablauf
eines Semesters an der Hochschule Neubrandenburg fortsetzen
möchten, haben sich zu jedem Semester innerhalb der von der
Hochschule Neubrandenburg bekannt gegebenen Frist zum Wei-
terstudium zurück zu melden (Rückmeldung). 

(2) Die Rückmeldung erfolgt grundsätzlich an den dafür einge-
richteten Selbstbedienungsterminals auf dem Campus der Hoch-
schule Neubrandenburg. Die Erstellung des Nachweises über die
Entrichtung der fälligen Studierendenschafts- und Studenten-
werksbeiträge und Gebühren gemäß der Hochschulgebührenord-
nung erfolgt nach vollzogener Zahlung am Selbstbedienungster-
minal über einen maschinell erstellten Ausdruck (Studienbeschei-
nigung). Der Ausdruck legitimiert die Rückmeldung.

(3) Studierende, die sich während der Rückmeldefrist in einem
Studiensemester beziehungsweise in einem Praxissemester im
Ausland oder solche, die sich in einem Praxissemester bezie-
hungsweise in einem Urlaubssemester außerhalb des Hochschul-
ortes in Deutschland befinden, sind verpflichtet, den aktuellen
Semesterbeitrag in der festgelegten Frist auf das Konto der Hoch-
schule Neubrandenburg zu überweisen. 

§ 13
Beurlaubung

(1) Studierende können auf Antrag aus wichtigem Grund vom
Studium befreit werden (Beurlaubung). Dem Antrag auf Beurlau-
bung ist eine schriftliche Begründung für das Bestehen eines
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wichtigen Grundes unter Beifügung geeigneter Nachweise beizu-
fügen.

(2) Eine Beurlaubung kann in der Regel bis zu insgesamt vier,
zusammenhängend jedoch höchstens zwei Semestern gewährt
werden. Hierauf werden Zeiten einer Beurlaubung wegen
Schwangerschaft oder der Erziehung eines Kindes in entspre-
chender Anwendung des Mutterschutzgesetzes und des Bundeser-
ziehungsgeldgesetzes in der jeweils gültigen Fassung nicht ange-
rechnet. 

(3) Während der Beurlaubung bleiben die Rechte und Pflichten
der Studierenden unberührt. Prüfungs- und Studienleistungen
können in der Zeit der Beurlaubung nur in Ausnahmefällen mit
Genehmigung der Rektorin/des Rektors erbracht werden.

(4) Bei Antritt eines Urlaubssemesters erlischt die Mitgliedschaft
in den Gremien der Selbstverwaltung der Hochschule Neubran-
denburg.

(5) Urlaubssemester sind stets ganze Semester. Sie werden grund-
sätzlich nicht rückwirkend gewährt. Urlaubssemester zählen nicht
als Fachsemester. Studienaufenthalte im Ausland können auf An-
trag und nach Maßgabe der jeweiligen Prüfungsordnung durch
den zuständigen Prüfungsausschuss als Fachsemester angerechnet
werden.

(6) Wichtige Gründe, die nachweislich zu einer Beurlaubung
führen können, sind insbesondere

1. eine durch ärztliche Bescheinigung belegte Krankheit der/des
Studierenden, die ein ordnungsgemäßes Studium nicht mög-
lich macht; § 6 Abs. 2 Nr. 1 bleibt unberührt;

2. eine dem Studium dienende praktische Tätigkeit;
3. Studium an einer ausländischen Hochschule;
4. Ableistung des Grundwehrdienstes oder des Zivildienstes; 
5. Schwangerschaft und Niederkunft der Studierenden, Betreu-

ung und Erziehung eines Kindes;
6. Pflege und Versorgung von Personen, die von der/dem Stu-

dierenden abhängig sind;
7. Abwesenheit vom Studienort im Interesse der Hochschule

Neubrandenburg oder wegen der Mitarbeit an einem For-
schungsvorhaben;

8. wesentliche zeitliche Belastung durch die Mitwirkung in ge-
setzlich oder satzungsmäßig vorgesehenen Gremien der Hoch-
schule Neubrandenburg, der Studierendenschaft oder des Stu-
dentenwerkes.

(7) Eine Beurlaubung für das erste Fachsemester ist grundsätz-
lich nur in den Fällen des § 13 Abs. 6 Nr. 1, 5 und 6 möglich. 

Vierter Abschnitt
Rücknahme der Immatrikulation, Exmatrikulation

§ 14
Rücknahme der Immatrikulation

Die Immatrikulation ist zurück zu nehmen, wenn eine Studieren-
de/ein Studierender dies innerhalb von einem Monat nach Semes-
terbeginn schriftlich unter Beifügung 

1. des Studierendenausweises (FH-Card),
2. der Studienbescheinigungen und 
3. eines Antrages auf Rücknahme der Immatrikulation

beantragt. Die Immatrikulation gilt dann als nicht vorgenommen.
Die bereits erfolgte Einzahlung des Beitrages für das Studenten-
werk und die Studierendenschaft bleibt hiervon unberührt.

§ 15
Exmatrikulation

(1) Die Mitgliedschaft der/des Studierenden an der Hochschule
Neubrandenburg endet mit der Exmatrikulation.

(2) Die Exmatrikulation wird wirksam,

– wenn die/der Studierende das Zeugnis über die bestandene Ab-
schlussprüfung erhalten hat;

– wenn das Zeugnis übersandt wird, spätestens einen Monat nach
Absendung an die von der/dem Studierenden angegebene letz-
te Anschrift.

(3) Die Exmatrikulation einer/eines Studierenden ist vorzuneh-
men, wenn

1. sie/er dies beantragt;
2. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder

Bestechung herbeigeführt wurde;
3. sie/er bei der Rückmeldung trotz Mahnung und Fristsetzung

die Zahlung fälliger Gebühren und Beiträge an die Hochschu-
le Neubrandenburg oder das zuständige Studentenwerk nicht
nachweist oder vorgesehene Bescheinigungen nicht vorlegt;

4. sie/er in seinem Studiengang eine nach der Prüfungsordnung
erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden oder einen
nach der Prüfungsordnung oder der Studienordnung erforder-
lichen Leistungsnachweis endgültig nicht erbracht hat.

(4) Die Exmatrikulation soll vorgenommen werden, wenn

1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden und noch
fortbestehen, die zur Versagung der Immatrikulation führen
müssen oder können;

2. eine Studierende/ein Studierender ohne beurlaubt zu sein, sich
zum Weiterstudium nicht fristgerecht zurückmeldet. 

(5) Die Exmatrikulation wird mit Aushändigung beziehungswei-
se Zustellung der Exmatrikulationsbescheinigung wirksam. Wird
die Exmatrikulation nach Absatz 3 Nr. 3 oder Absatz 4 Nr. 2 voll-
zogen, tritt die Wirkung der Exmatrikulation mit dem letzten Tag
des Semesters ein, zu dem die/der Studierende sich eingeschrie-
ben hat. 

(6) Der Antrag gemäß Absatz 3 Nr. 1 ist im Immatrikulationsamt
der Hochschule Neubrandenburg unter Verwendung des dort er-
hältlichen Formblattes zu stellen. Im Falle einer Exmatrikulation
nach Absatz 3 Nr. 2 bis 4 und Absatz 4 sind der Studierendenaus-
weis (FH-Card) und die Studienbescheinigungen einzuziehen. Ein
Anspruch auf Rückzahlung für das Semester bereits geleisteter
Gebühren sowie der Beiträge für das Studentenwerk und die Stu-
dierendenschaft besteht nicht. 
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(7) Die Exmatrikulationsbescheinigung wird erst erteilt, wenn
die/der Studierende die Voraussetzungen nach Absatz 6 erfüllt
hat.

(8) In den Fällen der Exmatrikulation nach Absatz 3 Nr. 2 bis 4
und Absatz 4 ist die Exmatrikulation der/des Studierenden schrift-
lich mit einer Begründung und einer Rechtsbehelfsbelehrung ver-
sehen bekannt zu geben. Vor einer Entscheidung ist der/dem Stu-
dierenden Gelegenheit zur Stellungnahme zu den für die Ent-
scheidung erheblichen Tatsachen zu geben. 

§ 16
Exmatrikulation wegen strafbarer Handlungen

Studierende, die Einrichtungen der Hochschule Neubrandenburg
zu strafbaren Handlungen nutzen oder gegenüber Mitgliedern und
Angehörigen der Hochschule Neubrandenburg strafbare Handlun-
gen begehen, können exmatrikuliert werden. § 15 Abs. 6 Satz 2 und
3 und § 15 Abs. 8 gelten entsprechend.

Fünfter Abschnitt
Gasthörerinnen, Gasthörer und Zweithörerinnen, 

Zweithörer

§ 17
Gasthörerinnen, Gasthörer

(1) Bei ausreichenden Kapazitäten können nichtimmatrikulierte
Personen zu einzelnen Lehrveranstaltungen als Gasthörerinnen/
Gasthörer zugelassen werden. Ein entsprechender Immatrikula-
tionsantrag und ein Passfoto sind einzureichen. Der Nachweis
einer Qualifikation gemäß § 3 ist nicht erforderlich. Über die Zu-
lassung als Gasthörerin/Gasthörer entscheidet nach vorheriger
Absprache mit dem betreffenden Fachbereich das Immatrikula-
tionsamt.

(2) Die Zulassung als Gasthörerin/Gasthörer erfolgt jeweils für
ein Semester. Sie begründet keine Mitgliedschaftsrechte an der
Hochschule Neubrandenburg. Zur rechtmäßigen Erfüllung der in
ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben erhebt die Hochschule
Neubrandenburg folgende personenbezogene Daten von den
Gasthörerinnen/Gasthörern:

– Name, Geburtsname, Vorname, Anschrift
– Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht
– Staatsangehörigkeit
– Studiengang
– Anzahl der Wochenstunden
– Art der belegten Lehrveranstaltungen

Bei nachgewiesener Notwendigkeit für die Erfassung und Bear-
beitung der Unterlagen ist die Hochschule Neubrandenburg be-
rechtigt, weitere Daten der Gasthörerin/des Gasthörers zu erhe-
ben.

(3) Die Entscheidung darüber, ob Gasthörerinnen/Gasthörer zum
Erwerb einzelner Leistungsnachweise am Ende der besuchten
Lehrveranstaltungen zur Prüfung zugelassen werden, obliegt dem
Prüfungsausschuss des jeweiligen Studiengangs. Ein Anspruch
auf Zulassung besteht nicht. Zu einer das Studium beendenden

Abschlussarbeit können Gasthörerinnen/Gasthörer nicht zugelas-
sen werden.

(4) Benötigt eine Gasthörerin/ein Gasthörer eine Bescheinigung
über nachweislich erbrachte Prüfungen an den Lehrveranstaltun-
gen, so werden sie ihr/ihm auf Antrag ausgestellt. 

(5) Für die Einschreibung als Gasthörerin/Gasthörer ist eine be-
sondere Gasthörergebühr gemäß der Gebührensatzung der Hoch-
schule Neubrandenburg in der jeweils gültigen Fassung zu ent-
richten.

(6) Gasthörerinnen und Gasthörer im Sinne dieser Vorschrift sind
auch Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Weiterbildungsveranstal-
tungen, sofern sie nicht als Studierende an der Hochschule Neu-
brandenburg eingeschrieben werden. 

§ 18
Zweithörerinnen, Zweithörer

(1) Studierende anderer Hochschulen können auf Antrag und bei
Vorliegen der Voraussetzungen des § 3 als Zweithörerinnen/
Zweithörer mit der Berechtigung zum Besuch von Lehrveranstal-
tungen und zur Ablegung von studienbegleitenden Prüfungen
zugelassen werden. Die Zulassung von Zweithörerinnen/Zweit-
hörern kann von der Hochschule Neubrandenburg versagt wer-
den, wenn und soweit Einschränkungen des Besuchs von Lehr-
veranstaltungen erforderlich sind.

(2) Die Zulassung kann versagt werden, wenn es sich um einen
zulassungsbeschränkten Studiengang handelt.

(3) Der Antrag ist innerhalb der Immatrikulationsfrist entspre-
chend § 4 zu stellen. Ein Nachweis der Immatrikulation an der
anderen Hochschule ist beizufügen.

(4) Zweithörerinnen beziehungsweise Zweithörer erhalten eine
Bescheinigung über die Zulassung; sie werden nicht eingeschrie-
ben. Versagungsgründe gemäß § 6 finden Anwendung.

Sechster Abschnitt
Mitteilungspflichten und Datenerhebung

§ 19
Mitteilungspflichten

Die Studierenden sind verpflichtet, der Hochschule Neubranden-
burg folgende Angaben unverzüglich mitzuteilen und auf Verlan-
gen nachzuweisen:

1. die Änderung des Namens, der Heimatanschrift und der Se-
mesteranschrift

2. fehlerhaft und unvollständig in amtliche Bescheinigungen der
Hochschule Neubrandenburg übertragene Daten

3. den Verlust des Studierendenausweises (FH-Card)
4. bestandene oder nicht bestandene Prüfungen, deren Ergebnisse

für die Fortsetzung des Fachhochschulstudiums erheblich sind
5. eine Erkrankung, die die Gesundheit anderer Fachhochschul-

mitglieder gefährden oder den ordnungsgemäßen Studienbe-
trieb erheblich beeinträchtigen würde
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6. eine rechtskräftige Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe, deren
Vollstreckung nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist

§ 20
Datenerhebung

Die Hochschule Neubrandenburg erhebt und verarbeitet Daten
von den Studienbewerberinnen/Studienbewerbern und Studieren-
den zur rechtmäßigen Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegen-
den Aufgaben und den in § 1 des Hochschulstatistikgesetzes
(HStatG) vom 2. November 1990 (BGBl. S. 2414), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2005 (BGBl. I 
S. 1860) genannten Zwecken und den Maßgaben des Landesda-
tenschutzgesetzes vom 28. März 2002 (GVOBl. M-V S. 154) und
der Satzung zur Verarbeitung personenbezogener Daten an der
Hochschule Neubrandenburg.

Siebter Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 21
Gebühren

Die Erhebung von Gebühren und Auslagen richtet sich nach der
Gebührensatzung der Hochschule Neubrandenburg in der jeweils
gültigen Fassung.

§ 22
In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im
Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und
Kultur Mecklenburg-Vorpommern in Kraft. 

(2) Die Immatrikulationsordnung der Fachhochschule Neubran-
denburg vom 26. März 1996 (AmtsBl. M-V S. 463)7 tritt mit dem
Tag des In-Kraft-Tretens dieser Ordnung außer Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senates der Hoch-
schule Neubrandenburg vom 13. Juli 2005, der Genehmigung
durch den Rektor vom 1. August 2005 sowie nach ordnungs-
gemäßer Durchführung des Anzeigeverfahrens gemäß § 13 Ab-
satz 2 des Landeshochschulgesetzes (Schreiben des Ministeriums
für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-
Vorpommern vom 3. November 2005).
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Prorektor für Forschung, Wissenstransfer und

internationale Beziehungen
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Erster Abschnitt:
Allgemeiner Teil

§ 1
Regelungsgegenstand und Zweck der Prüfung

(1) Diese Prüfungsordnung regelt das Prüfungsverfahren im
Bachelor-Studiengang Umweltwissenschaften. 

(2) Studienbegleitende Prüfungen der Module sowie die Bache-
lor-Arbeit und deren Verteidigung bilden den berufsqualifizieren-
den Abschluss des Studiums. Durch die Prüfungen soll festgestellt
werden, ob der Studierende die Zusammenhänge seines Faches
überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden und
Erkenntnisse anzuwenden, und die für den Übergang in die Berufs-
praxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben hat. 

§ 2
Dauer und Gliederung des Studiums

(1) Die Zeit, in der in der Regel das Studium abgeschlossen wer-
den kann (Regelstudienzeit), beträgt sechs Semester. 

(2) Das Studium gliedert sich in Module gemäß § 3. 

(3) Das Lehrangebot erstreckt sich über sechs Semester. Der zeit-
liche Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Stu-
diums beträgt 5400 Stunden Arbeitszeit (Work Load). Die Auf-
teilung auf die einzelnen Module ist der Tabelle im Anhang zu
entnehmen. 

§ 3
Module

(1) Im Studiengang Umweltwissenschaften werden folgende
Module studiert: 
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Prüfungsordnung
für den Studiengang Bachelor of Science für Umweltwissenschaften

an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Vom 17. Mai 2005

Aufgrund von § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juni 2003
(GVOBl. M-V S. 331)2, hat die Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald die folgende Prüfungsordnung für den Studiengang „Bache-
lor of Science“ für Umweltwissenschaften als Satzung erlassen3:

Inhaltsverzeichnis

Erster Abschnitt: Allgemeiner Teil

§ 1 Regelungsgegenstand und Zweck der Prüfung
§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums
§ 3 Fächer
§ 4 Aufbau der Prüfungen
§ 5 Bestehen der Prüfung
§ 6 Bildung der Fachnoten
§ 7 Bewertung der Prüfungsleistungen
§ 8 Arten der Prüfungsleistungen
§ 9 Mündliche Prüfungen
§ 10 Klausuren und sonstige schriftliche Arbeiten
§ 11 Prüfungstermine
§ 12 Abweichung von Regelprüfungsterminen
§ 13 Zulassung zur Prüfung
§ 14 Leistungspunkte (ECTS-Punkte)
§ 15 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und 

Prüfungsleistungen 
§ 16 Freiversuch
§ 17 Wiederholung der Modulprüfungen und der Bachelor-Arbeit 
§ 18 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 19 Ungültigkeit der Prüfung 
§ 20 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 21 Verfahren bei belastenden Entscheidungen 
§ 22 Prüfungsausschuss 
§ 23 Verfahren im Prüfungsausschuss 
§ 24 Zentrales Prüfungsamt 
§ 25 Prüfende und Beisitzende 

Zweiter Abschnitt: Bachelorprüfung

§ 26 Modulprüfungen
§ 27 Bachelor-Arbeit
§ 28 Abgabe und Bewertung der Bachelor-Arbeit
§ 29 Verteidigung der Bachelor-Arbeit
§ 30 Zusatzfach
§ 31 Bildung der Gesamtnote und Zeugnis
§ 32 Bachelorgrad
§ 33 Bachelor-Urkunde

Dritter Abschnitt: Schlussbestimmungen

§ 34 In-Kraft-Treten

Anlage: Diploma Supplement

1 Mittl.bl. BM M-V S. 511
2 Mittl.bl. BM M-V S. 181
3 Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Prüfungsordnung beziehen sich in gleicher Weise auf Frauen und Männer. 



Basismodule mit insgesamt 1800 Stunden sind: 

Basismodul Fach- L e i s t u n g s -
semester punkte

Mathematik 1./2. 12
Physik 1./2. 16
Anorganische Chemie 1./2. 10
Biologie 2. 6
Geologie 1. 10
Volks- und Betriebswirtschaft 1./2. 6

Fachmodule mit insgesamt 1710 Stunden sind: 

Fachmodul Fach- L e i s t u n g s -
semester punkte

Biologie/Ökologie 3./4. 8
Organische Chemie/Umweltchemie 3./4. 16
Struktur der Materie/Biophysik 4./5. 9
Geologie 3./4. 11
Wirtschaftswissenschaften 3./4. 3
Rechtswissenschaft 3./4. 10

Vertiefungsmodule mit insgesamt 1320 Stunden sind: 

Vertiefungsmodul Fach- L e i s t u n g s -
semester punkte

Umweltphysik 5./6. 6
Umweltanalytik 6. 9
Biologie/Mikrobiologie 6. 8
Umweltökonomie 5./6. 6
Umweltrecht 5. 6
Wahlmodul 4./5. 9

Das Spezialmodul mit insgesamt 570 Stunden besteht aus einem
Projekt im 5. und 6. Semester mit zehn Leistungspunkten und der
Bachelor-Arbeit im 6. Semester mit neun Leistungspunkten. 

(2) Die Module aus Absatz 1 werden mit den Qualifikationszie-
len gemäß § 26 Abs. 4 bis 7 studiert.

§ 4
Aufbau der Prüfungen

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus studienbegleitenden Prüfun-
gen zu den einzelnen Modulen, einer Bachelor-Arbeit und deren
Verteidigung. 

(2) Studienbegleitende Prüfungen sind Prüfungsleistungen zu
einem Modul gemäß § 3 Abs. 1. 

§ 5
Bestehen der Prüfung

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn die Modulprüfun-
gen bestanden sind und die Bachelor-Arbeit inklusive Verteidi-
gung mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet wurde sowie
insgesamt 180 Leistungspunkte erreicht wurden. Die zum Beste-

hen der Prüfung erforderlichen Leistungspunkte ergeben sich aus
§ 3 Abs. 1. 

(2) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Note mindestens
„ausreichend“ (4,0) ist. 

(3) Hat der Studierende eine Modulprüfung nicht bestanden oder
gilt sie als nicht bestanden oder wurde die Bachelor-Arbeit
schlechter als mit „ausreichend“ (4,0) bewertet, so erteilt der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses dem Studierenden hierüber
einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber Auskunft gibt, ob
und gegebenenfalls in welchem Umfang und in welcher Frist Prü-
fungsleistungen der Modulprüfungen oder der Bachelor-Arbeit
und deren Verteidigung wiederholt werden können. Ferner ist in
dem Bescheid darauf hinzuweisen, dass gemäß § 17 Abs. 6 Nr. 4
des Landeshochschulgesetzes die Immatrikulation beendet wird,
wenn der Studierende in seinem Studiengang die Bachelorprü-
fung endgültig nicht bestanden hat. 

(4) Hat der Studierende die Modulprüfungen oder die Bachelor-
Arbeit inklusive Verteidigung nicht bestanden oder gilt sie als
nicht bestanden und will er das Studium nicht, nicht sofort oder
nicht an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald fortset-
zen, so wird ihm auf Antrag und gegen Vorlage der Exmatrikula-
tionsbescheinigung eine Bescheinigung ausgestellt, die die er-
brachten Prüfungsleistungen und deren Noten, die erzielten Leis-
tungspunkte sowie die noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält
und erkennen lässt, dass die Modulprüfungen beziehungsweise
die Bachelor-Arbeit inklusive Verteidigung nicht bestanden sind. 

§ 6
Bildung von Gesamtnoten

Sind für eine Modulprüfung beziehungsweise die Bachelor-Arbeit
inklusive Verteidigung mehrere Prüfungsleistungen zu erbringen,
so errechnet sich die Gesamtnote aus dem Durchschnitt der Noten
der einzelnen Prüfungsleistungen. Dabei wird nur die erste Dezi-
malstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen
werden ohne Rundung gestrichen. Die Gesamtnote lautet 

bei einem Durchschnitt
bis einschließlich 1,5 = sehr gut,
bei einem Durchschnitt
von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut,
bei einem Durchschnitt
von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend,
bei einem Durchschnitt
von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend,
bei einem Durchschnitt ab 4,1 = nicht ausreichend.

§ 7
Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von
den jeweiligen Prüfenden festgesetzt. 

(2) Die Note für die einzelne Prüfungsleistung errechnet sich aus
dem Durchschnitt der Einzelbewertungen der Prüfenden. Für die
Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu ver-
wenden: 
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1,0; 1,3 = sehr gut = eine hervorragende 
Leistung

1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine Leistung, die 
erheblich über den 
durchschnittlichen 
Anforderungen liegt

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die 
durchschnittlichen An-
forderungen entspricht

3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz 
ihrer Mängel noch den 
Anforderungen genügt

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die 
wegen erheblicher 
Mängel den Anfor-
derungen nicht mehr 
genügt

Die Noten 1,3; 1,7; 2,3; 2,7; 3,3; 3,7 dienen der differenzierten
Bewertung der Prüfungsleistungen. 

§ 8
Arten der Prüfungsleistungen

(1) Prüfungsleistungen der Modulprüfungen werden als mündli-
che Prüfungen (§ 9), Klausuren und sonstige schriftliche Arbeiten
erbracht.

(2) Macht der Studierende durch ärztliches Zeugnis glaubhaft,
dass er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher
Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfung in der vorgesehe-
nen Form abzulegen, hat der Prüfungsausschuss ihm zu gestatten,
die Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbei-
tungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen
Form zu erbringen. Gegebenenfalls kann ein amtsärztliches Zeug-
nis verlangt werden. Ein entsprechender Antrag ist vom Studie-
renden bei der Meldung zur jeweiligen Modulprüfung zu stellen;
er ist schriftlich an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu
richten und beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. 

§ 9
Mündliche Prüfungen

(1) In den mündlichen Prüfungen soll der Studierende nachwei-
sen, dass er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt
und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuord-
nen vermag. Durch die mündlichen Prüfungen soll ferner festge-
stellt werden, ob der Studierende über breites Grundlagenwissen
verfügt. 

(2) Mündliche Prüfungen werden vor zwei Prüfenden (Kollegial-
prüfung) oder vor einem Prüfenden in Gegenwart eines sachkun-
digen Beisitzers als Einzelprüfungen abgelegt. 

(3) Vor der Festsetzung der Note gemäß § 7 hört jeder Prüfende
die anderen an einer Kollegialprüfung mitwirkenden Prüfenden.
Der sachkundige Beisitzer soll zum ordnungsgemäßen Ablauf der
Prüfung vor der Festsetzung der Note vom Prüfenden gehört wer-
den. Der Beisitzer darf nicht prüfen und nicht bewerten. 

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündli-
chen Prüfung, aus denen sich die Begründung der Prüfungsent-
scheidung ergibt, sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergeb-
nis ist dem Studierenden jeweils im Anschluss an die mündliche
Prüfung bekannt zu geben. 

(5) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der
gleichen Prüfung unterziehen wollen, sind nach Maßgabe der
räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zuzulassen, es sei denn, der
Studierende widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf
die Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. 

§ 10
Klausuren und sonstige schriftliche Arbeiten 

(1) In den Klausuren und sonstigen schriftlichen Arbeiten soll der
Studierende nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit be-
grenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden seines Faches
ein Problem erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann. 

(2) Klausuren und sonstige schriftliche Arbeiten sind in der Regel
von zwei Prüfenden unabhängig voneinander zu bewerten. Das
Bewertungsverfahren soll höchstens vier Wochen dauern. Der
Studierende ist über das Ergebnis unverzüglich schriftlich zu
informieren. 

(3) Macht der Studierende durch ärztliches Zeugnis glaubhaft,
dass er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Be-
hinderung nicht in der Lage ist, die Klausur in der vorgesehenen
Form abzulegen, hat die zuständige Lehrkraft ihm zu gestatten,
die Klausur innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder
gleichwertige Leistungen in einer anderen Form zu erbringen.
Gegebenenfalls kann ein amtsärztliches Zeugnis verlangt werden.
Ein entsprechender Antrag ist vom Studierenden bei der Meldung
zur jeweiligen Klausur zu stellen; er ist schriftlich an den Leiter
der Veranstaltung zu richten. 

§ 11
Prüfungstermine

(1) Die Modulprüfungen werden in jedem Semester in einem
Zeitraum von sechs Wochen nach Ende der Vorlesungszeit nach
Beendigung der Lehrveranstaltungen angeboten. Den genauen
Zeitpunkt oder Zeitraum (Prüfungstermin) bestimmt der Prü-
fungsausschuss spätestens acht Wochen vorher. Die Prüfungster-
mine werden durch Aushang bekannt gegeben. Eine gesonderte
Ladung der Studierenden erfolgt nicht. 

(2) Modulprüfungen, die nach dem Ende des jeweiligen Semes-
ters abgelegt werden, bedürfen der Genehmigung des Zentralen
Prüfungsamtes. Jedoch muss der Studierende die Prüfung spätes-
tens vor Beginn des folgenden Meldetermins abgelegt haben.
Sonst wird die nicht abgelegte Modulprüfung mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet. Der Antrag ist schriftlich beim Zentralen
Prüfungsamt einzureichen.

(3) Der Studierende ist rechtzeitig über Art und Zahl der zu absol-
vierenden Modulprüfungen und über die Termine, zu denen sie zu
erbringen sind, sowie über den Aus- und Abgabezeitpunkt der
Bachelor-Arbeit zu informieren. Sie werden durch Aushang im
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Institut für Physik sowie im Zentralen Prüfungsamt rechtzeitig bis
zum Vorlesungsende bekannt gegeben. Die im Aushang des Zen-
tralen Prüfungsamtes genannten Termine sind bindend. Sie kön-
nen nur durch das Zentrale Prüfungsamt geändert werden. 

§ 12
Abweichung von Regelprüfungsterminen

(1) Meldet sich der Studierende aus von ihm zu vertretenden
Gründen nicht spätestens im dritten Semester nach den Regelprü-
fungsterminen (§ 13 Abs. 4) zu den Modulprüfungen oder legt er
die Prüfungen, zu denen er sich gemeldet hat, aus von ihm zu ver-
tretenden Gründen nicht spätestens zu diesem Zeitpunkt ab, gel-
ten die Prüfungen als erstmals abgelegt und nicht bestanden. Hat
der Studierende aus von ihm zu vertretenden Gründen die Bache-
lor-Arbeit nicht innerhalb von drei Semestern nach der in § 27
Abs. 7 genannten Frist abgeschlossen, gilt sie als erstmals bear-
beitet und nicht bestanden. § 27 Abs. 8 bleibt unberührt.

(2) Hat der Studierende die Gründe für die Überschreitung der
Frist des Absatz 1 nicht zu vertreten, so hat er dies unverzüglich
dem Zentralen Prüfungsamt schriftlich anzuzeigen und glaubhaft
zu machen. Anerkennt das Zentrale Prüfungsamt die Gründe, so
wird dem Studierenden schriftlich mitgeteilt, innerhalb welcher
Frist er die Prüfungen abzulegen oder die Ausgabe der Bachelor-
Arbeit zu beantragen hat. Bei der Berechnung der Fristen gemäß
Absatz 2 werden die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mutter-
schutzfristen und die Fristen der Elternzeit (§ 38 Abs. 7 LHG 
M-V) nicht mit einbezogen.

§ 13
Zulassung zur Prüfung

(1) Zur Prüfung kann nur zugelassen werden, wer in dem Semes-
ter, in dem er sich zu einer Modulprüfung meldet oder eine Mo-
dulprüfung ablegt, zur Bachelor-Arbeit meldet oder die Bachelor-
Arbeit abgibt im Bachelor-Studiengang Umweltwissenschaften
an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald eingeschrieben
und nicht beurlaubt ist.

(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn

1. der Studierende in Deutschland eine entsprechende Prüfung
im Bachelor-Studiengang Umweltwissenschaften oder einem
fachverwandten Studiengang endgültig nicht bestanden hat
oder 

2. er sich in einem solchen Studiengang in einem schwebenden
Prüfungsverfahren befindet. 

(3) Die Zulassung darf im Übrigen nur versagt werden, wenn eine
gemäß § 15 Abs. 1 erteilte Auflage nicht erfüllt wurde. 

(4) Der Studierende muss die Zulassung zu den Modulprüfungen
und zur Bachelor-Arbeit beantragen (Meldung). Bei der Wieder-
holung von Modulprüfungen erfolgt eine automatische Anmel-
dung durch das Zentrale Prüfungsamt. Die Meldung ist für die
Modulprüfungen des Wintersemesters nur in den ersten beiden
vollen Dezemberwochen, für die Modulprüfungen des Sommer-
semesters nur in den ersten beiden vollen Maiwochen zulässig
(Meldefrist). Die Meldung erfolgt in der Regel in elektronischer

Form nach den von der Universität vorgehaltenen Verfahren. Der
Studierende gilt als zu den Prüfungen gemeldet, wenn der Antrag
auf Zulassung zur Prüfung beim Zentralen Prüfungsamt einge-
gangen ist. Die Zulassung gilt als erteilt, wenn nicht das Zentrale
Prüfungsamt innerhalb von vier Wochen ab Ende der Ausschluss-
frist die Zulassung schriftlich und unter Angaben von Gründen
gemäß Absatz 1 und Absatz 2 versagt. Zur Bachelor-Arbeit gilt
nur derjenige als gemeldet, der die Zuweisung eines Themas für
die Bachelor-Arbeit beantragt hat. 

(5) Versäumt der Studierende aus von ihm nicht zu vertretenden
Gründen die Meldefrist des Absatz 4, sind diese Gründe dem Zen-
tralen Prüfungsamt unverzüglich schriftlich anzuzeigen und glaub-
haft zu machen. Auf § 18 dieser Prüfungsordnung wird verwiesen.
Erkennt das Zentrale Prüfungsamt die Gründe an, so gilt die Mel-
defrist als nicht versäumt.

(6) Dem Antrag auf Zulassung ist beizufügen: Eine Erklärung
darüber, ob der Studierende bereits eine entsprechende Prüfung
im Studiengang Umweltwissenschaften oder in einem fachver-
wandten Studiengang endgültig nicht bestanden hat oder er sich in
einem solchen Studiengang in einem schwebenden Prüfungsver-
fahren befindet. 

§ 14
Leistungspunkte (ECTS-Punkte)

(1) Leistungspunkte (ECTS: European Credit Transfer System)
dienen der quantitativen Anrechnung von Studienleistungen. Sie
sind ein Maß für die mit einem Modul beziehungsweise der Ba-
chelor-Arbeit verbundenen Arbeitsbelastung. 

( 2 ) Leistungspunkte werden nur gegen den Nachweis einer in einem
Modul individuell beziehungsweise eigenständig abgrenzbaren
erbrachten Leistung vergeben. Eine individuelle beziehungsweise
eigenständig abgrenzbare Leistung kann insbesondere als mündliche
Prüfung, Klausur oder sonstige schriftliche Arbeit erbracht werden.
Für die Vergabe von Leistungspunkten genügt das Bestehen. 

(3) Als regelmäßige Arbeitsbelastung werden 900 Arbeitsstun-
den je Semester angesetzt. Diese werden mit 30 ECTS-Punkten
verrechnet. 

(4) Die Zahl der Leistungspunkte für ein Modul wird durch den
auf die regelmäßige Arbeitsbelastung von 900 Stunden pro Se-
mester bezogenen proportionalen Anteil der Arbeitsstunden be-
stimmt, die ein durchschnittlich begabter Studierender in Bezug
auf das entsprechende Modul für Anwesenheit, Vor- und Nachbe-
reitung aufwenden muss. 

(5) Nach Maßgabe des Absatz 4 werden für jedes Modul die ihm
zugeordneten Leistungspunkte sowie der ihm zugeordnete Ar-
beitsaufwand im Anhang ausgewiesen. 

§ 15
Anrechnung von Studienzeiten, Studien- 

und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in einem
Bachelor-Studiengang für Umweltwissenschaften an einer Uni-
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versität oder gleichgestellten Hochschule in Deutschland werden
ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet. Soweit die Modul-
prüfungen Fächer nicht enthalten, die an der Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswald Gegenstand der Modulprüfungen, nicht
aber Gegenstand der Bachelor-Arbeit sind, ist eine Anrechnung
mit Auflagen möglich. 

(2) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in anderen
Studiengängen werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit
festgestellt ist. Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studien-
zeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und
Anforderungen denjenigen des entsprechenden Studiums an der
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald im Wesentlichen ent-
sprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine
Gesamtbetrachtung und -bewertung vorzunehmen. Insbesondere
sind hierbei auch die bereits erlangten Leistungspunkte zu berück-
sichtigen. 

(3) Bei der Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prü-
fungsleistungen sowie Leistungspunkten, die außerhalb Deutsch-
lands erbracht wurden, sind die von Kultusministerkonferenz und
Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarun-
gen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften
maßgeblich. 

(4) Werden Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten –
soweit die Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und
nach Maßgabe der Prüfungsordnung in die Berechnung der
Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen
wird der Vermerk „anerkannt“ aufgenommen. Eine Kennzeich-
nung der Anrechnung im Zeugnis erfolgt auf Antrag des Studie-
renden.

(5) Der Studierende hat die für die Anrechnung erforderlichen
Unterlagen vorzulegen. 

(6) Über die Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prü-
fungsleistungen entscheidet das Zentrale Prüfungsamt der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald auf Antrag des Studieren-
den. Der Antrag kann auch vor dem Wechsel an die Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald gestellt werden und ist nach Mög-
lichkeit rechtzeitig vor dem nächsten Immatrikulationstermin zu
bescheiden (Vorabentscheid). Der Antragsteller hat in angemes-
sener Frist alle für die Gleichwertigkeitsprüfung erforderlichen
Belege beizubringen. 

(7) Ist die Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prü-
fungsleistungen zweifelhaft, so nimmt auf Ersuchen des Zentralen
Prüfungsamtes der zuständige Fachvertreter eine Gleichwertig-
keitsprüfung vor. 

§ 16
Freiversuch

(1) Hat ein Studierender nach ununterbrochenem Studium Mo-
dulprüfungen innerhalb der Regelstudienzeit erstmals zu dem in
dieser Prüfungsordnung vorgesehenen Regelprüfungstermin ab-
gelegt, so gelten die Prüfungen, die nicht bestanden wurden, als
nicht unternommen (Freiversuch). Die Prüfungsleistung gilt als
erstmals abgelegt, wenn der Studierende zugelassen wurde und an
der Prüfung tatsächlich teilgenommen hat. Satz 1 findet keine

Anwendung auf eine Prüfung, die wegen eines Täuschungsver-
suchs oder Ordnungsverstoßes als nicht bestanden gilt. In diesem
Falle gilt die erste reguläre Prüfung als nicht bestanden. Bei Hoch-
schul-, Studiengangs- oder Fachwechsel werden frühere Studien-
zeiten nach Maßgabe des § 15 auf das Fachstudium angerechnet.

(2) Im Rahmen des Freiversuchs bestandene Modulprüfungen
können auf Antrag des Studierenden einmal zur Notenverbesse-
rung wiederholt werden. Dabei zählt das jeweils bessere Ergebnis.
Der Antrag ist bis zum Ende der Meldefrist des jeweils folgenden
Semesters beim Zentralen Prüfungsamt zu stellen. § 13 Abs. 4 und
§ 11 gelten entsprechend. 

(3) Ein Studium gilt als nicht unterbrochen im Sinne von Absatz 1

1. für die Zeiten des Mutterschutzes und Elternzeiten bis zu vier
Semestern in entsprechender Anwendung der Landesverord-
nung über die Elternzeit für die Beamten und Richter im Land
Mecklenburg-Vorpommern (Elternzeit-Landesverordnung –
EltZLVO M-V) vom 22. Februar 2002 (GVOBl. M-V S. 134)
sowie Zeiten der Ableistung des Wehr- und Ersatzdienstes; die
Berücksichtigung dieser Zeiten setzt eine Beurlaubung vom
Studium voraus, die nachzuweisen ist;

2. für die Dauer einer Beurlaubung gemäß § 21 Abs. 2 des Lan-
deshochschulgesetzes.

(4) Eine Verlängerung der Frist für den Freiversuch wird gewährt
für Zeiten einer Tätigkeit in der Selbstverwaltung der Universität
oder in den Organen der Studierendenschaft oder bei Inanspruch-
nahme der gesetzlichen Mutterschutzfristen und der Fristen der
Elternzeit, soweit sie den Studierenden nachhaltig an einem ord-
nungsgemäßen Studium gehindert hat. Die Entscheidung trifft das
Zentrale Prüfungsamt, das im Einzelfall bis zu zwei Semester
berücksichtigen kann. 

§ 17
Wiederholung der Modulprüfungen und 

der Bachelor-Arbeit

(1) Eine nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende
Modulprüfung kann einmal wiederholt werden. Die Wiederho-
lung einer bestandenen Modulprüfung ist nicht zulässig. Fehlver-
suche an anderen Hochschulen sind anzurechnen. 

(2) Eine zweite Wiederholung einer nicht bestandenen Modul-
prüfung ist zu gewähren, wenn

1. ein besonderer Härtefall vorliegt oder
2. der Studierende mindestens die Hälfte der bisher abgelegten

Modulprüfungen mit mindestens „befriedigend“ (3,0) bestan-
den hat oder

3. er nur eine Modulprüfung nicht bestanden hat. 

Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Der Antrag ist schriftlich beim
Zentralen Prüfungsamt einzureichen.

(3) Eine Bachelor-Arbeit, die schlechter als mit „ausreichend“
(4,0) bewertet worden ist, kann nur einmal mit neuem Thema wie-
derholt werden. Die Wiederholung einer mit wenigstens „ausrei-
chend“ (4,0) bewerteten Bachelor-Arbeit ist nicht zulässig. Bei der
Wiederholung einer Bachelor-Arbeit muss die erneute Bearbei-
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tungszeit spätestens sechs Monate nach der Begutachtung der nicht
bestandenen Bachelor-Arbeit beginnen. Zeiten der Beurlaubung
bleiben dabei außer im Fall des § 16 Abs. 3 unberücksichtigt.

(4) Die ersten beiden und gegebenenfalls die zweite Wiederho-
lungsprüfung sind spätestens im Rahmen der Prüfungstermine des
jeweils folgenden Semesters abzulegen. Bei Wiederholungsprü-
fungen erfolgt eine automatische Anmeldung durch das Zentrale
Prüfungsamt.

§ 18
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0)
bewertet, wenn der Studierende einen Prüfungstermin ohne trifti-
ge Gründe versäumt oder wenn er nach Beginn der Prüfung ohne
triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Der Studierende kann
in elektronischer Form innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss
des Anmeldezeitraums ohne Nennung von Gründen von ange-
meldeten Prüfungen zurücktreten. Dasselbe gilt, wenn eine
schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgeschriebe-
nen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte
Grund muss dem Zentralen Prüfungsamt unverzüglich schriftlich
angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Im Falle einer Krank-
heit hat der Studierende ein ärztliches Attest vorzulegen, in Wie-
derholungsprüfungen ein amtsärztliches Attest. Soweit die Ein-
haltung von Fristen für die erstmalige Meldung zur Prüfung, die
Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis
von Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für
Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der Krankheit des Studie-
renden die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu ver-
sorgenden Kindes gleich. Werden die Gründe anerkannt, so wird
vom Prüfungsamt in Absprache mit dem Prüfenden ein neuer Ter-
min anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse
werden in diesem Fall angerechnet.

(3) Versucht ein Studierender, das Ergebnis seiner Prüfungsleis-
tungen durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener
Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung
als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Stellt bei der Begut-
achtung einer Klausur oder Bachelor-Arbeit nur ein Prüfender
einen Täuschungsversuch fest, muss der Prüfungsausschuss einen
weiteren Gutachter bestellen. Stellt auch dieser die Täuschung
fest, gilt die Modulprüfung oder Bachelor-Arbeit als mit „nicht
ausreichend“ (5,0) bewertet. Stellt er keine Täuschung fest, tritt
seine Bewertung an die Stelle des Gutachters, der die Täuschung
festgestellt hat.

(4) Ein Studierender, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prü-
fung stört, kann von dem jeweiligen Prüfenden oder Aufsicht
Führenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlos-
sen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung
als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden
Fällen kann der Prüfungsausschuss den Studierenden von der Er-
bringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.

(5) Der Studierende kann innerhalb einer Woche verlangen, dass
die Entscheidungen nach Absatz 3 Satz 1 und 2 vom Prüfungs-
ausschuss überprüft werden. 

§ 19
Ungültigkeit der Prüfung

(1) Hat der Studierende bei einer Prüfung beziehungsweise der
Bachelor-Arbeit (inklusive Verteidigung) getäuscht und wird
diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses be-
kannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Note für
diejenige Prüfungsleistung, bei deren Erbringung der Studierende
getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz
oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prü-
fung nicht erfüllt, ohne dass der Studierende hierüber täuschen
wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des
Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen
der Prüfung geheilt. Hat der Studierende die Zulassung zur ent-
sprechenden Modulprüfung beziehungsweise zur Bachelor-
Arbeit (inklusive Verteidigung) vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so
entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(3) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen; gegebenenfalls ist ein
neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die
Bachelor-Urkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer
Täuschung für nicht bestanden erklärt wurde. Eine Entscheidung
nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf
Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen. 

§ 20
Einsicht in die Prüfungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens
wird dem Studierenden auf Antrag in angemessener Frist Einsicht
in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gut-
achten der Prüfenden und in die Prüfungsprotokolle gewährt. In
einzelne Prüfungsarbeiten und deren Protokolle wird innerhalb
eines Monats nach der Bekanntgabe der jeweiligen Prüfungsergeb-
nisse Einsicht gewährt. Der Antrag ist beim Zentralen Prüfungsamt
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald zu stellen.

§ 21
Verfahren bei belastenden Entscheidungen

(1) Der Prüfungsausschuss beziehungsweise das Zentrale Prü-
fungsamt hat dem Studierenden unverzüglich belastende Ent-
scheidungen schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

(2) Widersprüche sind beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. 

§ 22
Prüfungsausschuss

(1) Durch Beschluss des Fakultätsrats wird ein ausschließlich für
den Bachelor-Studiengang Umweltwissenschaften zuständiger
Prüfungsausschuss gebildet. Der Prüfungsausschuss ist für alle
das Prüfungsverfahren betreffenden Aufgaben und Entscheidun-
gen des Prüfungswesens und für die weiteren durch diese Ord-
nung zugewiesenen Aufgaben zuständig. Zur Erledigung der in 
§ 24 Abs. 2 genannten Aufgaben und Entscheidungen steht ihm
das Zentrale Prüfungsamt zur Verfügung. 
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(2) Dem Prüfungsausschuss gehören drei Vertreter der Hoch-
schullehrer, ein Vertreter der akademischen Mitarbeiter und ein
Vertreter der Studierenden an. Der Fakultätsrat bestellt den Vor-
sitzenden, seinen Stellvertreter, die weiteren Mitglieder des Prü-
fungsausschusses sowie deren Stellvertreter. Der Vorsitzende ist
aus der Gruppe der Hochschullehrer zu bestellen.

(3) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre, die des stu-
dentischen Mitglieds ein Jahr. Wiederwahl ist möglich. Die Mit-
glieder des Prüfungsausschusses üben ihr Amt nach Ablauf einer
Amtsperiode weiter aus, bis Nachfolger bestellt worden sind und
diese ihr Amt angetreten haben. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf
seiner Amtsperiode aus, ist für die verbleibende Zeit ein Nachfol-
ger zu bestellen.

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellver-
treter unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht An-
gehörige des öffentlichen Dienstes sind, sind sie durch den Vor-
sitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(5) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen
der Prüfungsordnung eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig
dem Fakultätsrat über die Entwicklung der Prüfungs- und Stu-
dienzeiten einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für
die Bachelor-Arbeiten sowie über die statistische Verteilung der
Fach- und Gesamtnoten. Der Bericht wird in geeigneter Weise
durch die Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald offen ge-
legt. Der Prüfungsausschuss gibt dem Fakultätsrat Anregungen
zur Reform der Prüfungsordnung, der Studienordnung und des
Studienplanes. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht,
den Prüfungen beizuwohnen.

§ 23
Verfahren im Prüfungsausschuss

(1) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Prüfungsausschus-
ses ein. Er muss eine Sitzung einberufen, wenn dies wenigstens
ein Mitglied des Prüfungsausschusses verlangt. 

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtliche
Mitglieder unter Einhaltung der Ladungsfrist von drei Tagen
schriftlich geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder anwe-
send ist. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des
Vorsitzenden den Ausschlag. 

(3) Die Stellvertreter der Mitglieder des Prüfungsausschusses
gemäß § 22 Abs. 2 vertreten bei Abwesenheit die einzelnen Mit-
glieder des Ausschusses. Dies gilt auch für den Fall, dass eine Ent-
scheidung eines Prüfungsausschussmitgliedes Verfahrensgegen-
stand ist. 

(4) Der Prüfungsausschuss wählt mit der Mehrheit seiner Mit-
glieder aus seiner Mitte einen Schriftführer. 

(5) Über die wesentlichen Gegenstände der Sitzung und die Be-
schlüsse des Prüfungsausschusses ist vom Schriftführer ein Proto-
koll anzufertigen. 

(6) Der Vorsitzende führt im Regelfall die Geschäfte des Prü-
fungsausschusses. Er kann in unaufschiebbaren Angelegenheiten
allein entscheiden (Eilkompetenz). Eine Entscheidung ist unauf-
schiebbar, wenn eine rechtzeitige Ladung der Ausschussmitglie-
der nicht mehr möglich ist. Der Vorsitzende unterrichtet den Prü-
fungsausschuss spätestens in dessen nächster Sitzung über die
Entscheidung. An seine Stelle tritt der stellvertretende Vorsitzen-
de, sofern es um Entscheidungen geht, an denen der Prüfungsaus-
schussvorsitzende als Prüfender beteiligt ist.

§ 24
Zentrales Prüfungsamt

(1) Unbeschadet der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses
gemäß § 22 Abs. 1 ist das Zentrale Prüfungsamt der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald für die Organisation der Prüfungs-
verfahren zuständig. Es übt die Rechtsaufsicht über das Prüfungs-
verfahren aus und ergreift die zur Einhaltung dieser Prüfungsord-
nung notwendigen Maßnahmen.

(2) Das Zentrale Prüfungsamt hat folgende Aufgaben: 

1. Bekanntgabe der Prüfungstermine und Meldefristen für die
Prüfungen

2. Fristenkontrolle bezüglich der Meldetermine gemäß § 37
Abs. 1 des Landeshochschulgesetzes

3. Fristenkontrolle bezüglich der Melde- und Prüfungstermine
4. Führung der Prüfungsakten
5. Anrechnungen von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleis-

tungen und gegebenenfalls Anforderungen von Gleichwer-
tigkeitsprüfungen gemäß § 15

6. Entgegennahme von ECTS-Nachweisen
7. Koordination der Prüfungstermine und Aufstellung von ent-

sprechenden Prüfungsplänen für Prüfende, Beisitzende und
Prüfungsaufsichten

8. Ausgabe und Entgegennahme der Anträge auf Zulassung zu
den Modulprüfungen und zur Bachelor-Arbeit

9. Erteilung der Zulassung zu Prüfungen
10. Erteilung der Nichtzulassung zu Prüfungen
11. automatische Anmeldung bei Wiederholungsprüfungen
12. Mitteilung des konkreten Prüfungstermins und der Namen

der Prüfenden an den Studierenden durch hochschulöffentli-
chen Aushang

13. Unterrichtung der Prüfenden über die Prüfungstermine
14. Entscheidung über die Anerkennung von Zeiten einer Tätig-

keit in der Selbstverwaltung der Universität oder in den Or-
ganen der Studierendenschaft

15. Zulassung zur Wiederholung einer Modulprüfung zum
Zwecke der Notenverbesserung gemäß § 16 Abs. 2

16. Aufstellung von Listen der Studierenden eines Prüfungster-
mins

17. Kontrolle der Einhaltung der Prüfungstermine
18. Überwachung der Bewertungsfristen
19. Entgegennahme des Antrags auf Zuweisung eines Themas

für die Bachelor-Arbeit
20. Zustellung des Themas der Bachelor-Arbeit an den Studie-

renden
21. Entgegennahme der fertiggestellten Bachelor-Arbeit
22. Benachrichtigung der Studierenden über das Prüfungsergebnis
23. Erstellen von Bescheiden über das Nichtbestehen von Prü-

fungen
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24. Genehmigung von Rücktritten
25. Ausfertigung und Aushändigung von Zeugnissen, Bachelor-

Urkunden und Bescheiden gemäß § 5 Abs. 3 und 4 sowie 
§ 14 Abs. 2

§ 25
Prüfende und Beisitzende

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden. Er kann das
Recht zur Bestellung dem Vorsitzenden übertragen. Ein kurzfris-
tiger Wechsel der Prüfenden und Beisitzenden aus zwingenden
Gründen ist vor Beginn der Prüfung zulässig.

(2) Der Studierende kann für die Modulprüfungen und die Bache-
lor-Arbeit (inklusive Verteidigung) Prüfende vorschlagen; der
Vorschlag begründet keinen Rechtsanspruch auf Bestellung vor-
geschlagener Prüfender. 

(3) Zu Prüfenden werden nur Professoren und andere gemäß § 36
Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsberechtigte Perso-
nen bestellt, die, sofern nicht zwingende Gründe eine Abwei-
chung erfordern, in dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfung be-
zieht, eine eigenverantwortliche, selbständige Lehrtätigkeit aus-
geübt haben. Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewer-
tet werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung festzu-
stellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Die Be-
stellung erfolgt für jedes Semester pauschal durch den Prüfungs-
ausschuss.

(4) Zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer die entsprechen-
de Bachelorprüfung oder eine mindestens vergleichbare Prüfung
im Studiengang Umweltwissenschaften oder in dem zu prüfenden
Fachgebiet an einer Hochschule abgelegt hat. 

(5) Für Prüfende und Beisitzende gilt § 22 Abs. 4 entsprechend. 

Zweiter Abschnitt:
Bachelorprüfung

§ 26
Modulprüfungen

(1) Jede Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung. 

(2) Die Modulprüfungen werden in Form einer 30-minütigen
mündlichen Prüfungsleistung oder einer 90-minütigen Klausur
oder einer sonstigen schriftlichen Arbeit abgelegt. Die Lehrkraft
legt in der ersten Vorlesungswoche fest, in welcher Form die Mo-
dulprüfung abgelegt wird.

(3) Gegenstand der jeweiligen Modulprüfungen sind die dem Fach
zugeordneten Stoffgebiete. Prüfungsgegenstände sind vornehmlich
umweltrelevante Sachverhalte und Faktenwissen, Methoden und
anwendungsorientierte Kenntnisse. 

(4) Die Basismodule werden mit folgenden Qualifikationszielen
studiert:

1. Mathematik:

– Erfassung komplexer naturwissenschaftlicher Zusammen-
hänge und Umsetzung in ein mathematisches Grundgerüst
sowie Lösung der Probleme mit Integralen, Differenzialen
oder Reihen 

– Techniken der Lösung von Differenzial- und Integralglei-
chungen 

– Berechnung von Fehlern 
– Darstellung von Größen mittels Vektoren und Brechungen

unter Verwendung von Vektoren 

2. Physik: 

– Grundlegendes Verständnis physikalischer Gesetze und
Prinzipien, insbesondere aus den Bereichen Mechanik,
Thermodynamik, Elektrizitätslehre, Schwingungen und
Wellen, Optik, Atom- und Kernphysik

– Fähigkeit zur Durchführung von Experimenten, Datenauf-
nahme, Datenauswertung inklusive Fehlerabschätzung

3. Anorganische Chemie: 

– Grundlagen der anorganischen und analytischen Chemie
– Grundlegendes Verständnis chemischer Gleichgewichtsre-

aktionen

4. Biologie: 

– Grundlagen der Ökologie
– Grundlagen der Molekularen Ökologie von Mikroorganismen

5. Geologie: 

– Generelles Grundwissen im Fach Geologie (wesentliche
Grundkonzepte, Prozesse, Begriffsbestimmungen, überge-
ordnete Wirkungsgefüge) als Basis für weitergehende Stu-
dien von geowissenschaftlichen Themen 

– Grundlagenwissen im Fach Geomorphologie über exogene
Prozesse, korrelate Gesteine und Landformen sowie ihre
raum-zeitliche Kausalität und Variabilität 

– Grundlagen der Klassifikation und Nomenklatur sowie Ge-
nese zur Ansprache der drei klassischen Gesteinsgruppen

6. Volks- und Betriebswirtschaft: 

– Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
– Grundlagen der Volkswirtschaftslehre

(5) Die Fachmodule werden mit folgenden Qualifikationszielen
studiert:

1. Biologie/Ökologie: 

– Kenntnisse der Ökologie der Lebensräume
– Kenntnisse der Mikrobiologie
– Kenntnisse der Synökologie und Ökosystemtheorie und
– Kenntnisse der Meeresverschmutzung

2. Organische Chemie/Umweltchemie:

– Grundlagen der Organischen Chemie
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– Grundlagen der Biochemie
– Grundlagen der Umweltchemie
– Grundlagen der Physikalischen Chemie

3. Struktur der Materie/Biophysik:

– Grundlagen des Aufbaus der Materie (Atome, Moleküle,
Festkörper)

– Grundlagen der Biophysik 
– Grundlagen der theoretischen Modellierung physikalischer

Prozesse

4. Geologie:

– Geochemische Grundlagen und Prozesse in der Geosphäre 
– Verständnis der Prozesse der qualitativen Grundwasserge-

nese sowie deren quantitative Beschreibung anhand ther-
modynamischer Beziehungen 

– Kenntnisse über den Einsatz Isotopenhydrologischer Metho-
den 

– Grundlagen der marinen Geochemie 

5. Wirtschaftswissenschaften:

– Grundlagen der Kosten-Nutzen-Analyse 

6. Rechtswissenschaften:

– Grundlagen der Rechtswissenschaft
– Grundlagen des öffentlichen Rechts

(6) Die Vertiefungsmodule werden mit folgenden Qualifikations-
zielen studiert:

1. Biologie/Mikrobiologie:

– Kenntnisse der Bodenmikrobiologie 
– Kenntnisse der Trink-, Brauch- u. Abwassermikrobiologie
– Kenntnisse der Biotechnologie
– Kenntnisse der Umweltethik 

2. Umweltanalytik: 

– Kenntnisse der Instrumentellen Analytik und der Umwelt-
analytik 

– Praktische Erfahrungen im Umgang mit umweltanalyti-
schen Methoden

– Vertiefte Kenntnisse der Physikalischen Chemie 

3. Umweltphysik:

– Grundlagen der Umweltphysik, insbesondere Klima und
Atmosphärenphysik, Energietechnik, Radioaktivität

4. Umweltökonomie:

– Kenntnisse der Umweltökonomie und der betrieblichen
Umweltökonomie 

5. Umweltrecht:

– Grundlagen des Allgemeinen Verwaltungsrechts
– Grundlagen des Bauplanungsrechts 
– Kenntnisse des Umweltrechts

6. Wahlmodul: 

– Grundkenntnisse in einer weiteren umweltwissenschaftli-
chen Thematik 

– Auswahl der erforderlichen Untersuchungsmethodik 

(7) Das Spezialmodul wird mit folgenden Qualifikationszielen
studiert: 

– Selbständige Einarbeitung in ein wissenschaftliches Thema 
– Auswahl der erforderlichen Untersuchungsmethodik 
– Aufbereitung, Darstellung und Diskussion der Ergebnisse 
– Synthese der in den einzelnen Disziplinen erlernten Kenntnisse

und Fähigkeiten in einem übergreifenden Projekt 
– Kompetenz zur Anwendung theoretischer Modelle 
– Sach- und termingerechtes Arbeiten und Training der Präsenta-

tionsfähigkeit

§ 27
Bachelor-Arbeit

(1) Die Bachelor-Arbeit ist eine Prüfungsarbeit, die die wissen-
schaftliche Ausbildung abschließt. Sie soll zeigen, dass der Stu-
dierende in der Lage ist, innerhalb einer Frist ein Problem aus sei-
nem Fach selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bear-
beiten. 

(2) Die Bachelor-Arbeit kann von jedem in Forschung und Lehre
tätigen Professor und anderen gemäß § 36 Abs. 4 des Landes-
hochschulgesetzes prüfungsberechtigten Personen ausgegeben
und betreut werden. Soll die Bachelor-Arbeit in einer Einrichtung
außerhalb der Universität geschrieben werden, bedarf es hierzu
der Zustimmung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Dem
Studierenden ist Gelegenheit zu geben, für das Thema der Bache-
lor-Arbeit Vorschläge zu machen.

(3) Auf Antrag des Studierenden wird von dem Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses die rechtzeitige Ausgabe eines Themas für die
Bachelor-Arbeit veranlasst. Der Antrag ist schriftlich beim Zentra-
len Prüfungsamt einzureichen. Das Thema muss spätestens vier
Wochen nach Antragstellung ausgegeben werden. Es kann zunächst
ein Arbeitsthema ausgegeben werden. Das endgültige Thema wird
dem Zentralen Prüfungsamt bis zu sechs Wochen vor dem Abgabe-
termin sowohl vom Betreuer als auch vom Studierenden bestätigt.
Die Ausgabe des Themas der Bachelor-Arbeit erfolgt über den Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses. Thema und Zeitpunkt der Aus-
gabe sind aktenkundig zu machen. Das Thema der Bachelor-Arbeit
soll spätestens sechs Monate nach Beendigung der letzten Modul-
prüfung ausgegeben werden. Beantragt der Studierende das Thema
später oder nicht, verkürzt sich die Bearbeitungszeit entsprechend.
Der Antrag auf Ausgabe der Bachelor-Arbeit muss spätestens 
14 Tage vor diesem Zeitpunkt im Zentralen Prüfungsamt vorliegen.

(4) Die Bachelor-Arbeit kann auf Antrag der Studierenden mit
Zustimmung des Betreuers auch in Form einer Gruppenarbeit zu-
gelassen werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende
Beitrag des einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die
eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar
und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt.
Der von den Studierenden gemeinsam gestellte Antrag ist schrift-
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lich an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten und
beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. Der Prüfungsaus-
schuss entscheidet innerhalb von zwei Wochen und teilt das Er-
gebnis dem Betreuer und den Studierenden schriftlich mit. 

(5) Die Bearbeitungszeit der Bachelor-Arbeit darf durch Inan-
spruchnahme eines Urlaubssemesters nicht unterbrochen werden.
Wird ein Urlaubssemester nach Zuweisung eines Themas für die
Bachelor-Arbeit bewilligt, muss das Thema der Bachelor-Arbeit
zurückgegeben werden. Eine durch Inanspruchnahme eines Ur-
laubssemesters beendete Bachelor-Arbeit gilt als nicht unternom-
men. Die nochmalige Zuteilung desselben Themas für die Bache-
lor-Arbeit an den Beurlaubten ist für das gesamte weitere Verfah-
ren ausgeschlossen. Nach dem Ende des Urlaubssemesters findet
Absatz 3 Anwendung.

(6) Die Bachelor-Arbeit ist nach Wahl des Studierenden in deut-
scher oder englischer Sprache abzufassen. Auf Antrag des Studie-
renden und im Einvernehmen mit dem Betreuer kann der Prü-
fungsausschuss zulassen, dass die Bachelor-Arbeit in einer ande-
ren Sprache verfasst wird; in diesem Falle muss sie eine Zusam-
menfassung in deutscher oder englischer Sprache enthalten. Der
Antrag ist schriftlich an den Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses zu richten und beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. 

(7) Die Bearbeitungszeit für die Bachelor-Arbeit beträgt 270 Stun-
den, die der Studierende auf die sechs Monate des sechsten Se-
mesters verteilen kann. Thema, Aufgabenstellung und Umfang
der Bachelor-Arbeit sind vom Betreuer so zu begrenzen, dass die
Bearbeitungszeit eingehalten wird. Das Thema kann nur einmal
und nur innerhalb der ersten zwei Monate der Bearbeitungszeit
zurückgegeben werden. Im Einzelfall kann auf begründeten An-
trag der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit ausnahmsweise
um höchstens drei Monate verlängern. Der Antrag ist schriftlich
an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten und
beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. 

(8) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei
Monate der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. Ausnahms-
weise kann der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit bei Vor-
liegen eines wichtigen Grundes auf Antrag des Studierenden, des-
sen Genehmigung dem Zentralen Prüfungsamt spätestens am
Tage der Abgabe vorliegen muss, um höchstens bis zu drei Mona-
te verlängern. Eine darüber hinausgehende Verlängerung ist in
jedem Falle ausgeschlossen. Krankheit gilt nur dann als wichtiger
Grund für eine Verlängerung nach Satz 2, wenn die Erkrankung
unverzüglich durch ein ärztliches Attest nachgewiesen wird. Ist
aufgrund einer ärztlich bescheinigten Krankheit des Studierenden
die Abgabe auch innerhalb der bewilligten Verlängerungsfrist
nicht möglich, muss das Thema der Arbeit zurückgegeben wer-
den; diese Arbeit gilt als nicht unternommen. Die nochmalige
Zuteilung desselben Themas für die Arbeit an diesen Studieren-
den ist für das gesamte weitere Verfahren ausgeschlossen. Absatz
3 findet Anwendung. Der Antrag ist gegebenenfalls mit dem
amtsärztlichen Attest an den Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses zu richten und beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen.

§ 28
Abgabe und Bewertung der Bachelor-Arbeit

(1) Bei der Abgabe der Bachelor-Arbeit hat der Studierende
schriftlich zu versichern, dass er seine Arbeit – bei einer Grup-

penarbeit seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Ar-
beit – selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen
Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

(2) Die Bachelor-Arbeit ist fristgemäß in vier gebundenen Exem-
plaren beim Zentralen Prüfungsamt der Ernst-Moritz-Arndt-Uni-
versität Greifswald einzureichen; der Abgabezeitpunkt ist akten-
kundig zu machen. Zwei Exemplare werden den Gutachtern aus-
gehändigt. Das dritte Exemplar geht nach Ablauf der Wider-
spruchsfrist in den Bestand der Universitätsbibliothek über, so-
fern der Studierende nicht widerspricht. Bei Widerspruch liegt
dieses Exemplar nach Ablauf der Widerspruchsfrist zur Abholung
im Zentralen Prüfungsamt bereit. Ein viertes Exemplar ist nach
Abschluss des Verfahrens durch das Prüfungsamt an das Institut
für Physik zu übergeben. 

(3) Die Bachelor-Arbeit ist von zwei Prüfenden zu bewerten. Einer
der Prüfenden soll derjenige sein, der das Thema der Bachelor-
Arbeit ausgegeben hat (§ 27 Abs. 2 Satz 1). Der zweite Prüfende
wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt. Bei
nicht übereinstimmender Beurteilung der Bachelor-Arbeit ergibt
sich die Note für die Bachelor-Arbeit aus dem arithmetischen Mit-
tel der Einzelbewertungen. Weichen die Beurteilungen der Bache-
lor-Arbeit um mehr als 1,7 voneinander ab, so bestimmt der Prü-
fungsausschuss einen dritten Prüfenden, der die Note in dem durch
die abweichenden Beurteilungen gezogenen Rahmen festsetzt
(Stichentscheid), wenn die Prüfenden sich nicht einigen oder bis
auf 1,7 oder weniger annähern können. Die Dauer des Bewertungs-
verfahrens soll vier Wochen nicht überschreiten. Die Bewertung
der Bachelor-Arbeit ist dem Studierenden erst nach der Verteidi-
gung unter Berücksichtigung ihres Ergebnisses mitzuteilen.

(4) Stellt bei der Begutachtung der Bachelor-Arbeit nur ein Gut-
achter einen Täuschungsversuch fest, muss der Prüfungsaus-
schuss einen dritten Gutachter bestellen. Stellt auch dieser die
Täuschung fest, gilt die Bachelor-Arbeit als mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet. Im Übrigen gilt § 19.

§ 29
Verteidigung der Bachelor-Arbeit

(1) Die Verteidigung der Bachelor-Arbeit findet in der Regel
innerhalb von vier Wochen nach der Bewertung der Arbeit statt.
Zur Auseinandersetzung mit kritischen Einwänden der Prüfenden
ist dem Studierenden Einsicht in die entsprechenden Passagen der
Gutachten mit Ausnahme der Bewertungsvorschläge zu gewähren. 

(2) Die Verteidigung der Bachelor-Arbeit findet nur statt, wenn
die Arbeit ohne Berücksichtigung der Verteidigung mit mindes-
tens „ausreichend“ (4,0) bewertet wurde. Sie findet nach Wahl des
Studierenden auf deutsch oder englisch statt. 

(3) Die Verteidigung der Bachelor-Arbeit wird von den Prüfen-
den nach § 28 Abs. 3 Sätze 1 bis 3 sowie einem oder zwei weite-
ren Prüfenden gemäß § 25 Abs. 1 und 3 bewertet (Bewertungs-
kommission), von denen der Prüfungsausschuss einen zum Vor-
sitzenden bestimmt. Die Dauer der Verteidigung beträgt grund-
sätzlich 30 Minuten, wobei der Vortrag des Studierenden 20 Mi-
nuten nicht überschreiten soll. Die Verteidigung der Bachelor-
Arbeit ist mit Ausnahme der Notenbekanntgabe öffentlich. Die
Öffentlichkeit kann aus wichtigem Grund ausgeschlossen werden. 
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(4) Die Note der Verteidigung ergibt sich aus dem arithmetischen
Mittel der Einzelbewertungen. Die Note der Bachelor-Arbeit
einschließlich Verteidigung setzt sich wie folgt zusammen: 80 %
Bewertung der Arbeit, 20 % für die Verteidigung. Wird die Ver-
teidigung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, muss auch die
Bachelor-Arbeit wiederholt werden. 

§ 30
Zusatzfach

(1) Der Studierende kann sich in weiteren Fächern an der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald einschließlich der Teilfä-
cher der Bachelor-Studiengänge einer Prüfung unterziehen (Zu-
satzfächer). Es gelten die Prüfungsleistungen und Prüfungsanfor-
derungen der jeweiligen Fachprüfungsordnungen. Die Ergebnisse
der Prüfungen in diesen Fächern werden bei der Festsetzung der
Gesamtnote nicht mit einbezogen.

(2) Der Antrag auf Prüfung in einem Zusatzfach ist spätestens mit
der Meldung zur letzten Modulprüfung beziehungsweise zur Mel-
dung der Bachelor-Arbeit (§ 13 Abs. 4) zulässig. Er ist schriftlich
beim Zentralen Prüfungsamt der Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald einzureichen.

(3) Eine nicht bestandene Prüfung in einem Zusatzfach kann ein-
mal wiederholt werden.

§ 31
Bildung der Gesamtnote und Zeugnis

(1) Für die Bachelorprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. Die
Gesamtnote errechnet sich entsprechend § 6 aus den Noten der
Modulprüfungen und der Note für die Bachelor-Arbeit (inklusive
Verteidigung). Die Noten für alle Modulprüfungen gehen jeweils
mit dem Gewicht 1 ein, die Note für die Bachelor-Arbeit ein-
schließlich Verteidigung wird dreifach gewichtet. 

(2) Bei überragenden Leistungen in der Bachelorprüfung, das
heißt bei einem Durchschnitt von 1,0 kann das Gesamturteil „mit
Auszeichnung bestanden“ erteilt werden. 

(3) Hat ein Studierender die Bachelorprüfung bestanden, so er-
hält er unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen über
die Ergebnisse ein Zeugnis. In das Zeugnis werden die Noten der
Modulprüfungen, das Thema der Bachelor-Arbeit, die Note der
Bachelor-Arbeit (inklusive Verteidigung) sowie die Namen der
Prüfenden und die Gesamtnote aufgenommen. Auf Antrag des
Studierenden werden die Prüfungsergebnisse der Zusatzfächer
nach § 30 ins Zeugnis aufgenommen.

(4) Mit dem Zeugnis erhält der Studierende eine Zeugnisergän-
zung („Diploma Supplement“/„Transcript of Records“). In der
Zeugnisergänzung werden absolvierte Fächer einschließlich der
dafür vergebenen Leistungspunkte und Prüfungsnoten aufgenom-
men. Auf Antrag des Studierenden sind in einem Beiblatt zum
Zeugnis die Noten des jeweiligen Prüfungsjahrganges (Noten-
spiegel, Rangzahl) anzugeben. Dieses Beiblatt kann erst nach
Abschluss des Studienjahres ausgestellt werden.

(5) Das Zeugnis und die Zeugnisergänzung tragen das Datum des
Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. Sie
sind vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeich-
nen.

§ 32
Bachelorgrad

Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung wird der akademi-
sche Grad des „Bachelor of Science“ verliehen. 

§ 33
Bachelor-Urkunde

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Studierenden die
Bachelor-Urkunde ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des
akademischen Grades beurkundet. 

(2) Die Bachelor-Urkunde wird mit dem Datum des Zeugnisses
versehen, vom Dekan und vom Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald versehen. 

Dritter Abschnitt:
Schluss- und Übergangsbestimmungen

§ 31
In-Kraft-Treten

Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald vom 4. Mai 2005 und der
Genehmigung des Rektors vom 17. Mai 2005 sowie nach Durch-
führung des Anzeigeverfahrens gemäß § 13 Abs. 2 des Landes-
hochschulgesetzes (Schreiben des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom
18. November 2005).
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Greifswald, den 17. Mai 2005

Der Rektor
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Universitätsprofessor Dr. Rainer Westermann
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I. Allgemeines*

§ 1
Regelstudienzeit, Studienaufbau

und Stundenumfang

(1) Die Regelstudienzeit wird in der Anlage 3 geregelt. Sie um-
fasst die theoretischen Studiensemester, eine integrierte Praxis-
phase und die Prüfungen, einschließlich der Bachelor-Thesis.

(2) Alle Lehrveranstaltungen sind zu Modulen zusammengefasst.
Module bezeichnen einen Verbund von sinnvoll aufeinander
bezogenen beziehungsweise aufeinander aufbauenden Lehrveran-
staltungen, die sich einem bestimmten thematischen oder inhaltli-
chen Schwerpunkt widmen. Die Module können in Ausnahmefäl-
len blockweise angeboten werden. In jedem Modul ist eine stu-
dienbegleitende Modulprüfung abzulegen. Entsprechend dem
ECTS richtet sich die Zahl der Credits, die für ein Modul oder die
Bachelor-Thesis mit dem dazugehörigen Kolloquium vergeben
wird, nach der jeweils für einen durchschnittlich begabten Kandi-
daten regelmäßig zugrunde zu legenden Arbeitsbelastung. Die

gesamte Arbeitsbelastung des Kandidaten beträgt im Semester
900 Stunden. Dieser Zeitaufwand entspricht 30 Credits. Credits
werden in ganzen Zahlen vergeben. 

(3) Der Studieninhalt orientiert sich an der Studienordnung.
Diese enthält die detaillierte Beschreibung der Module.

(4) In das Studium sind Fachexkursionen als fachwissenschaftli-
che Veranstaltungen integriert, die als eigenständige Lehrveran-
staltungen außerhalb der Hochschule angeboten werden können.
Der Gesamtumfang wird in der Anlage 3 geregelt.

(5) Zur Ergänzung der Ausbildung und Erhöhung des Anwen-
dungsbezuges ist eine integrierte Praxisphase als Unternehmens-
praktikum in das Studium eingeordnet. Sie ist bis zum Beginn der
Bachelor-Thesis abzuschließen. Der Umfang ist in der Anlage 3
geregelt. Ein wesentlicher Teil der integrierten Praxisphase sollte
ins Ausland gelegt werden.

(6) Während des Studiums können Studien- und Prüfungsleistun-
gen an ausländischen Hochschulen absolviert werden. Die An-
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Prüfungsordnung 
für den Bachelor-Studiengang Architektur der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design

Vom 18. Juli 2005

Aufgrund von § 2 Abs. 1 und von § 38 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 5. Juni 2003 (GVOBl. M-V S. 331)2, hat die Hochschule Wismar, University of Technology, Business and Design, die
folgende Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Architektur als Satzung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines

§ 1 Regelstudienzeit, Studienaufbau und Stundenumfang
§ 2 Prüfungsaufbau
§ 3 Bestehen oder Nichtbestehen 
§ 4 Bildung der Modulnoten
§ 5 Bewertung der Prüfungsleistungen
§ 6 Vergabe von Credits
§ 7 Prüfungstermine
§ 8 Meldefristen und Fristüberschreitung
§ 9 Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen und der

Bachelor-Thesis
§ 10 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
§ 11 Arten der Prüfungsleistungen
§ 12 Mündliche Prüfungen
§ 13 Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten
§ 14 Projektarbeiten
§ 15 Bachelor-Thesis und Kolloquium
§ 16 Prüfungsausschuss
§ 17 Zentrales Prüfungsamt
§ 18 Prüfer und Beisitzer
§ 19 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-

fungsleistungen
§ 20 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

II. Bachelor-Prüfung

§ 21 Zweck und Durchführung der Bachelor-Prüfung
§ 22 Prüfungsvorleistungen
§ 23 Art, Umfang und Gegenstand der Bachelor-Prüfung
§ 24 Zusatzmodule
§ 25 Bildung der Gesamtnote, Zeugnis und Zeugnisergänzung
§ 26 Hochschulgrad und Bachelor-Urkunde

III. Schlussbestimmungen

§ 27 Ungültigkeit der Bachelor-Prüfung
§ 28 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 29 Übergangsbestimmungen
§ 30 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Anlagen

Anlage 1: Prüfungsplan
Anlage 2: Diploma Supplement
Anlage 3: Besondere Bestimmungen

1 Mittl.bl. BM M-V S. 511
2 Mittl.bl. BM M-V S. 181
* Die Prüfungsordnung dient der Anwendung der Gesetze und der Gestaltung des Studiums auch im Hinblick auf die Gleichstellung von Frau und Mann. Soweit die folgen-

den Vorschriften geschlechtsspezifische Wortformen verwenden, gelten diese gleichermaßen für beide Geschlechter.



rechnung der im Ausland erbrachten Studien- und Prüfungsleis-
tungen richtet sich nach dem European Credit Transfer System
(ECTS). Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss.

§ 2
Prüfungsaufbau

(1) Die Bachelor-Prüfung besteht aus Modulprüfungen, der inte-
grierten Praxisphase, den Exkursionen und der Bachelor-Thesis
mit Kolloquium.

(2) Modulprüfungen können jeweils aus einer oder mehreren
Prüfungsleistungen (§ 11 ff.) bestehen. In einer Modulprüfung
sollen in der Regel nicht mehr als drei Prüfungsleistungen er-
bracht werden; sie kann auch aus nur einer Prüfungsleistung be-
stehen. Die Anzahl der Prüfungen wird in der Anlage 1 geregelt. 

(3) Eine Modulprüfung umfasst das Prüfungsfach oder das
fächerübergreifende Prüfungsgebiet, dessen Durchdringung oder
hinreichende Beherrschung vom Kandidaten verlangt werden
muss, um das Studium mit Erfolg fortsetzen oder abschließen zu
können. 

(4) Modulprüfungen werden grundsätzlich studienbegleitend
abgenommen, wenn die Lehrinhalte des Prüfungsfaches in dem
für das Studium vorgesehenen vollen Umfang vermittelt worden
sind. Prüfungen, die ein Modul abschließen, sind bis zum Beginn
des Folgesemesters anzubieten.

(5) Die Zulassung zu den Modulprüfungen wird nach Maßgabe
des § 22 vom Nachweis bestimmter Prüfungsvorleistungen ab-
hängig gemacht; Prüfungsvorleistungen bestehen in der Regel aus
Leistungsnachweisen. Ein Leistungsnachweis ist die Bescheini-
gung über jeweils eine gemäß dieser Prüfungsordnung als Zulas-
sungsvoraussetzung für die Modulprüfung geforderte individuell
erkennbare Studienleistung auf mindestens ausreichendem Ni-
veau; eine weitergehende Benotung findet nicht statt. Ein Leis-
tungsnachweis ersetzt keine Prüfungsleistung und unterliegt nicht
den Regeln des § 9. Die erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrver-
anstaltung wird in der Regel durch einen Leistungsnachweis nach-
gewiesen. Inhalt und Umfang der Leistungsnachweise sind in der
Anlage 1 festgelegt; Abweichungen von den §§ 11 bis 14 sind zu-
lässig.

§ 3
Bestehen oder Nichtbestehen

(1) Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, wenn die integrierte Pra-
xisphase und die Exkursionen erfolgreich abgeschlossen, sämtli-
che Modulprüfungen der Bachelor-Prüfung bestanden und die
Bachelor-Thesis einschließlich des Kolloquiums mindestens mit
„ausreichend“ (4,0) bewertet wurden.

(2) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn jede ihrer Prüfungs-
leistungen mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet
ist. Dies gilt auch für die Bachelor-Thesis und das Kolloquium.

(3) Hat der Kandidat eine Modulprüfung nicht bestanden oder
wurde die Bachelor-Thesis schlechter als „ausreichend“ (4,0) be-
wertet, so erhält der Kandidat hierüber vom Prüfungsausschuss

einen schriftlichen Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung,
der auch darüber Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in wel-
chem Umfang und in welcher Frist die Modulprüfung oder die
Bachelor-Thesis wiederholt werden können. Es ist insbesondere
auf die Folgen des § 17 Abs. 6 Nr. 4 des Landeshochschulgeset-
zes hinzuweisen.

(4) Hat der Kandidat die Bachelor-Prüfung nicht bestanden, und
will er das Studium nicht, nicht sofort oder nicht an der Hoch-
schule Wismar fortsetzen, so wird ihm auf Antrag und gegen Vor-
lage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulations-
bescheinigung eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten
Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die noch fehlenden
Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Bachelor-
Prüfung nicht bestanden ist.

§ 4
Bildung der Modulnoten

(1) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen
errechnet sich die Modulnote aus dem Durchschnitt der Noten der
einzelnen Prüfungsleistungen unter Berücksichtigung ihrer Ge-
wichtung gemäß der Credits in der Anlage 1. 

Summe (Prüfungsleistungen * CR)
Modulnote =

(Summe der CR)

Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma be-
rücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestri-
chen. Die Modulnote lautet

bei einem Durchschnitt
bis einschließlich 1,5 = sehr gut,
bei einem Durchschnitt
von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut,
bei einem Durchschnitt
von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend,
bei einem Durchschnitt
von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend,
bei einem Durchschnitt ab 4,1 = nicht ausreichend.

(2) Besteht eine Modulprüfung nur aus einer Prüfungsleistung, so
ist deren Note gleichzeitig die erzielte Note des Moduls.

§ 5
Bewertung der Prüfungsleistungen

Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den
jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungs-
leistungen sind folgende Noten zu verwenden:

1,0; 1,3 = sehr gut = eine hervorragende Leistung
1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine Leistung, die erheblich  

über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegt

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die durch-
schnittlichen Anforderungen 
entspricht
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3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz 
ihrer Mängel noch den 
Anforderungen genügt

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen 
erheblicher Mängel den 
Anforderungen nicht 
mehr genügt

§ 6
Vergabe von Credits

(1) Die Vergabe von Credits richtet sich nach dem European Cre-
dit Transfer System (ECTS). Das ECTS dient der quantitativen
Anrechnung der sich aus dieser Prüfungsordnung für den Kandi-
daten ergebenden Gesamtbelastung.

(2) Credits werden für die in der Anlage 1 vorgesehenen Modu-
le, die integrierte Praxisphase, die Exkursionen und die Bachelor-
Thesis mit dem dazugehörigen Kolloquium vergeben.

(3) Die Vergabe von Credits setzt das Bestehen der jeweiligen
Modulprüfung, die erfolgreiche Durchführung der integrierten
Praxisphase und der Exkursionen oder das Bestehen der Bachelor-
Thesis mit dem dazugehörigen Kolloquium voraus.

§ 7
Prüfungstermine

(1) Die Bachelor-Prüfung soll spätestens bis zum Ende der Re-
gelstudienzeit abgeschlossen sein. Sie kann vor diesem Zeitpunkt
abgelegt werden, sofern die für die Zulassung erforderlichen Prü-
fungsvorleistungen erbracht worden sind.

(2) Die Modulprüfungen werden in der Regel studienbegleitend
abgelegt. Der Prüfungsausschuss bestimmt spätestens sechs Wo-
chen vorher die Prüfungstermine und macht sie durch Aushang
bekannt. Die Modulprüfungen sind in jedem Semester unmittel-
bar nach Abschluss der Vorlesungszeit, in der Regel im dreiwö-
chigen Prüfungszeitraum zum Ende des Semesters, anzubieten. 

(3) Der Kandidat ist rechtzeitig über Art und Zahl der nach § 22
erforderlichen Prüfungsvorleistungen und der zu absolvierenden
Modulprüfungen mit den ihnen zugeordneten Prüfungsleistungen
und über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, sowie über
den Aus- und Abgabezeitpunkt der Bachelor-Thesis zu informie-
ren. Ihm sind ebenso für jede Modulprüfung die jeweiligen Wie-
derholungstermine bekannt zu geben. 

(4) Dem Kandidaten ist bekannt zu geben, wann unter Berück-
sichtigung aller Fristüberschreitungs- und Wiederholungsmöglich-
keiten in der Bachelor-Prüfung die Rechtsfolge des § 17 Abs. 6 
Nr. 4 des Landeshochschulgesetzes einsetzt.

§ 8
Meldefristen und Fristüberschreitung

(1) Der Kandidat hat sich zu einer Prüfung gemäß § 20 Abs. 3 zu
melden. Für die Meldung zur Prüfung wird jeweils eine Frist
gesetzt, die sich nach dem jeweiligen Prüfungstermin richtet. Zwi-

schen dem Ende der Meldefrist und dem Beginn der Prüfung müs-
sen mindestens vier Wochen liegen.

(2) Überschreitet der Kandidat aus von ihm zu vertretenden
Gründen die vom Prüfungsausschuss gemäß § 20 Abs. 3 festge-
legten Fristen zur Meldung für seine letzte Modulprüfung um
mehr als zwei Semester oder legt er die Prüfung zu der er sich
gemeldet hat, aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht ab, so
gilt diese Modulprüfung als abgelegt und nicht bestanden. Für die
einzelnen Modulprüfungen gelten die Meldetermine der Bache-
lor-Prüfung als spätester Termin im Sinne von Satz 1. Satz 1 gilt
entsprechend für eine nicht zum vorgesehenen Termin begonnene
Bachelor-Thesis. Versäumnisgründe, die der Studierende nicht zu
vertreten hat, sind dem Prüfungsausschuss unverzüglich schrift-
lich anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungs-
ausschuss die Gründe an, so ist von ihm ein neuer Termin anzu-
beraumen, der dem Studierenden schriftlich mitzuteilen ist. Bei
den Versäumnisgründen im Sinne von Satz 3 sind die gesetzlichen
Mutterschutzfristen und die Fristen der Elternzeit zu berücksich-
tigen.

(3) Auf Antrag des Kandidaten können Auslands- und Sprach-
studienaufenthalte und Zeiten der aktiven Mitarbeit in Hoch-
schulgremien nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet werden.
Unberücksichtigt bleibt ein Auslandsstudium bis zu zwei Semes-
tern, ein Sprachsemester bis zu einem Semester, wenn der Kandi-
dat nachweislich an einer ausländischen Hochschule für einen
Studiengang, in dem er diese Regelung in Anspruch nehmen
möchte, eingeschrieben war und darin Lehrveranstaltungen in
angemessenen Umfang besucht und je Semester mindestens zehn
Credits erworben hat. Ferner können Fachsemester, höchstens je-
doch bis zu zwei Semester, nicht auf die Regelstudienzeit ange-
rechnet werden, wenn der Kandidat während dieser Zeit als ge-
wähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder sat-
zungsmäßigen Organen der Hochschule tätig und nachweislich
am ordnungsgemäßem Studium in erheblichem Maße gehindert
war. Über den Antrag des Kandidaten entscheidet der Prüfungs-
ausschuss.

(4) Unabhängig von Absatz 2 Satz 3 kann der zuständige Prü-
fungsausschuss unter Würdigung der Ursachen für die Verzöge-
rung des Studiums Ausnahmen von Absatz 2 Satz 2 zulassen,
wenn der Kandidat nach Inanspruchnahme der Studienberatung
eine vom Prüfungsausschuss befürwortete Konzeption für die Be-
endigung des Studiums innerhalb von zwei Semestern vorlegt.

§ 9
Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen 

und der Bachelor-Thesis

(1) Erstmals nicht bestandene Modulprüfungen gelten als dann
nicht unternommen, wenn sie zu den in der Anlage 1 vorgesehenen
Regelprüfungsterminen abgelegt werden (Freiversuch). Satz 1 gilt
nicht, wenn die Prüfung aufgrund eines ordnungswidrigen Ver-
haltens, insbesondere eines Täuschungsversuchs, für nicht bestan-
den erklärt wurde. Für die Bachelor-Thesis gilt Absatz 10. 

(2) Eine zu den in der Anlage 1 vorgesehenen Regelprüfungster-
minen bestandene Prüfungsleistung der Bachelor-Prüfung kann
zur Notenverbesserung erneut abgelegt werden. Der Freiversuch
bestandener Prüfungsleistungen ist nur auf Klausuren und Steg-
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reife anwendbar. Die erstmals bestandene Prüfungsleistung gilt
mit der Meldung zur Prüfung als nicht unternommen.

(3) Die Wiederholung einer im Rahmen der Freiversuchsrege-
lung abgelegten Modulprüfung hat zum nächsten regulären Prü-
fungstermin zu erfolgen. 

(4) Ist ein Kandidat aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, an
der Wahrnehmung eines Freiversuchs gehindert, sind die Gründe
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen und
glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe
an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der dem Kan-
didaten schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Hindernisgründen im
Sinne von Satz 1 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die
Fristen der Elternzeit zu beachten.

(5) Eine nicht bestandene Modulprüfung kann unabhängig vom
Freiversuch einmal wiederholt werden. Die Wiederholung einer
bestandenen Modulprüfung unabhängig vom Freiversuch ist nicht
zulässig. Fehlversuche an anderen Hochschulen in der Bundesre-
publik Deutschland werden angerechnet. Die Wiederholungsprü-
fung ist nur zum nächsten regulären Prüfungstermin nach Ablauf
des jeweiligen Prüfungsverfahrens zulässig, sofern nicht dem
Kandidaten wegen besonderer, von ihm nicht zu vertretender
Gründe eine Nachfrist gewährt wird. Für die Bachelor-Thesis gilt
Absatz 10.

(6) Besteht eine nicht bestandene Modulprüfung aus mehreren
Prüfungsleistungen, sind nur die mit der Note „nicht ausreichend“
(5,0) bewerteten Prüfungsleistungen zu wiederholen. 

(7) Eine Wiederholung einer Modulprüfung liegt auch dann vor,
wenn eine im Rahmen eines Freiversuches (Absatz 1) abgelegte
Modulprüfung nicht bestanden worden ist und ein dritter Versuch
erforderlich wird. 

(8) Bei Versäumnis der Wiederholungsfrist gilt die Modulprü-
fung als abgelegt und nicht bestanden, es sei denn, der Kandidat
hat das Versäumnis nicht zu vertreten. Der für das Versäumnis
geltend gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt
und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Studierenden
ist ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit des Kan-
didaten steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu
versorgenden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den
Grund an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Studie-
renden schriftlich mitgeteilt wird; dies ist in der Regel der nächst-
mögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund dem nicht
entgegensteht. 

(9) Die Bachelor-Thesis und das Kolloquium können bei einer
Bewertung, die schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist, nur einmal
wiederholt werden. Die Wiederholung einer Bachelor-Thesis, die
„ausreichend“ (4,0) und besser bewertet wurde, ist nicht zulässig.
Fehlversuche an anderen Hochschulen in der Bundesrepublik
Deutschland werden angerechnet. Die Vergabe muss alsbald, spä-
testens sechs Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses der
Bachelor-Thesis beim Prüfungssauschuss beantragt werden. Eine
Rückgabe des Themas der Bachelor-Thesis ist nur zulässig, wenn
der Kandidat bei der Anfertigung seiner ersten Bachelor-Thesis
von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

(10) Werden die Termine und Fristen für Prüfungen beziehungs-
weise Prüfungswiederholungen gemäß der Absätze 3, 5, 8 und 9
versäumt, gilt die Modulprüfung beziehungsweise Bachelor-The-
sis als abgelegt und nicht bestanden, es sei denn, der Kandidat hat
das Versäumnis nicht zu vertreten. Der für den Rücktritt oder das
Versäumnis geltend gemachte Grund muss unverzüglich schrift-
lich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des
Studierenden ist ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krank-
heit des Kandidaten steht die Krankheit eines von ihm überwie-
gend allein zu versorgenden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungs-
ausschuss den Grund an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der
dem Studierenden schriftlich mitgeteilt wird; dies ist in der Regel
der nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund
dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleis-
tungen sind in diesem Fall anzurechnen. 

§ 10
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0)
bewertet, wenn der Kandidat einen für ihn bindenden Prüfungs-
termin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er von einer Prü-
fung, die er angetreten hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Das-
selbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb
der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2) Kann der Kandidat aus von ihm nicht zu vertretenden Grün-
den die für die Ablegung von Modulprüfungen und die Anferti-
gung der Bachelor-Thesis festgelegten Fristen nicht einhalten, hat
er dieses rechtzeitig zusammen mit einem Antrag auf Terminver-
schiebung über das Zentrale Prüfungsamt dem Prüfungsausschuss
anzuzeigen. Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend
gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt und
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Kandidaten ist ein
amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit des Kandidaten
steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versor-
genden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den Grund
an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Kandidaten vom
Zentralen Prüfungsamt schriftlich mitgeteilt wird; dies ist der
nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund
dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleis-
tungen sind in diesem Fall anzurechnen. Bei den Versäumnis-
gründen im Sinne von Satz 3 sind die gesetzlichen Mutterschutz-
fristen und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(3) Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistun-
gen durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmit-
tel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung „nicht
ausreichend“ (5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den ordnungsge-
mäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann von dem jeweiligen
Prüfer oder Aufsicht Führenden von der Fortsetzung der Prüfungs-
leistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die Prüfungs-
leistung „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden
Fällen kann der Prüfungsausschuss den Kandidaten von der Erbrin-
gung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.

(4) Der Kandidat kann verlangen, dass die Entscheidung nach
Absatz 3 Satz 1 und 2 innerhalb von 14 Tagen vom Prüfungsaus-
schuss überprüft wird. Belastende Entscheidungen sind dem Kan-
didaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
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§ 11
Arten der Prüfungsleistungen

(1) Die Studierenden haben während ihrer Studienzeit Prüfungs-
leistungen zu erbringen. Das Lehrangebot ist so zu gestalten, dass
die Studierenden ausreichend Möglichkeiten zur Erbringung der
erforderlichen Prüfungsleistungen haben. Die Prüfungsleistungen
sind von den Lehrenden der jeweiligen Lehrveranstaltung zu be-
scheinigen und gemäß der Notenskala nach § 12 zu bewerten. Die
Studierenden sind in der ersten Vorlesungswoche im jeweiligen
Fach über die für sie geltende Prüfungsart und deren Umfang in
Kenntnis zu setzen. Die Auswahl der Prüfungsart und des Umfangs
wird vom Prüfer für alle Kandidaten einheitlich vorgenommen, sie
bedarf vor Bekanntgabe der Bestätigung durch den Prüfungsaus-
schuss. Für chronisch Kranke gelten die Vorschriften sinngemäß.
Folgende Arten von Prüfungsleistungen können erbracht werden:

a) Mündliche Prüfung (§ 12)
b) schriftlich als Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbei-

ten (§ 13)
c) Hausarbeit
d) Referat
e) Teilnahme an Planspielen/Durchführung von Fallstudien
f) Projektarbeit (§ 14)
g) Alternative Prüfungsleistungen können sein:

– Referate
– Rechnerprogramme
– Rollenspiele
– Diskussionsleitungen
– Kolloquien
– sonstige schriftliche Arbeiten
– Experimentelle Arbeiten
– Konstruktive oder zeichnerische Entwürfe (Entwurfspro-

jekte, Stegreifentwürfe, Präsentationen)
– Hausarbeit
– Projektarbeit (§ 14)

Alternative Prüfungsleistungen können auch als semesterbeglei-
tende Prüfungen außerhalb des von der Hochschule festgelegten
Prüfungszeitraumes erbracht werden.

(2) Ein Referat ist im Lehr- beziehungsweise Lernzusammen-
hang der Lehrveranstaltungen zu halten. Es umfasst die eigen-
ständige systematische Aufarbeitung eines Themas oder Themen-
gebietes der jeweiligen Lehrveranstaltung unter Einbeziehung der
einschlägigen Literatur. In einem kurzen Vortrag von 15 Minuten
bis 30 Minuten soll die Diskussion über die entsprechende The-
matik eröffnet und vertieft werden.

(3) Eine experimentelle Arbeit umfasst die theoretische Vorbe-
reitung, den Aufbau und die Durchführung eines Experiments so-
wie die schriftliche Darstellung der Arbeitsschritte, des Versuchs-
ablaufs und der Ergebnisse des Experiments.

(4) Ein Entwurfsprojekt ist eine selbständige, in der Regel gra-
fisch dargestellte Lösung einer Entwurfsaufgabe. Es dient der ent-
werferischen und praktischen Ausbildung innerhalb der Hoch-
schule. Ein Entwurfsprojekt wird in der Regel über einen zuvor
festgelegten Zeitraum bearbeitet. Es kann als Gruppen- oder Ein-
zelarbeit vorgelegt werden. Bei einer Gruppenarbeit muss der zu
bewertende Beitrag des Einzelnen als individuelle Prüfungsleis-
tung abgrenzbar und bewertbar sein.

(5) Der Stegreif ist die unbetreute Bearbeitung einer kleinen Auf-
gabenstellung (Entwurf), die in einem Zeitraum von höchstens
einer Woche zu bearbeiten ist und deren Ergebnis in einem Kol-
loquium präsentiert oder in einer oder mehreren Veranstaltungen
kritisch reflektiert wird.

(6) Macht der Kandidat vor Beginn der Prüfungsleistung glaub-
haft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher
Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder
teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird dem Kan-
didaten durch den Prüfungsausschuss gestattet, die Prüfungsleis-
tungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleich-
wertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen.
Dazu kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangt wer-
den. Entsprechendes gilt für Prüfungsvorleistungen. Für chronisch
kranke Kandidaten gelten diese Vorschriften sinngemäß.

§ 12
Mündliche Prüfungen

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Kandidat nach-
weisen, dass er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes er-
kennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge
einzuordnen vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob der Kan-
didat über breites Grundlagenwissen des Prüfungsgebietes ver-
fügt.

(2) Mündliche Prüfungen werden vor mindestens zwei Prüfern
(Kollegialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines
sachkundigen Beisitzers als Gruppenprüfung oder als Einzelprü-
fung abgelegt.

(3) Die mündliche Prüfung dauert je Kandidat mindestens 15 und
höchstens 45 Minuten.

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündli-
chen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis
ist dem Kandidaten jeweils im Anschluss an die mündliche Prü-
fung bekannt zu geben. Die Note der mündlichen Prüfung ergibt
sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen der
Prüfer.

(5) Kandidaten, die sich an einem späteren Prüfungstermin, nicht
jedoch im selben Prüfungsabschnitt der gleichen Modulprüfung
unterziehen wollen, sollen nach Maßgabe der räumlichen Ver-
hältnisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, der Kandi-
dat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die
Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Kandi-
daten.

§ 13
Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten

(1) In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten
soll der Kandidat nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit
begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden seines
Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. In der Klau-
sur soll ferner festgestellt werden, ob der Kandidat über notwen-
diges Grundlagenwissen verfügt. Das Bewertungsverfahren soll
vier Wochen nicht überschreiten.
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(2) Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten sind in der
Regel, zumindest aber im Fall einer Wiederholungsprüfung, von
zwei Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem arithme-
tischen Mittel der Einzelbewertungen.

(3) Die Bearbeitungszeit für Klausurarbeiten darf 90 Minuten
nicht unterschreiten und 300 Minuten nicht überschreiten.

§ 14
Projektarbeiten

(1) Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur
Teamarbeit und insbesondere zur Entwicklung, Durchsetzung und
Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll der Kan-
didat nachweisen, dass er an einer größeren Aufgabe Ziele defi-
nieren sowie Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten kann.

(2) Projektarbeiten sind in der Regel, mindestens aber im Fall
einer Wiederholungsprüfung, von zwei Prüfern zu bewerten. Die
Note ergibt sich als arithmetisches Mittel der Einzelbewertungen.
Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten.

(3) Die Bearbeitungszeit für Projektarbeiten beträgt in der Regel
höchstens sechs Monate. Für die Festlegung dieser Bearbeitungs-
zeit gilt § 11 Abs. 1.

(4) Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit
muss der Beitrag des einzelnen Kandidaten deutlich erkennbar
sein und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen.

§ 15
Bachelor-Thesis und Kolloquium

(1) Die Bachelor-Thesis ist eine Prüfungsarbeit, die das Studium
abschließt. Sie soll zeigen, dass der Kandidat in der Lage ist,
innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem Fach
selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.

(2) Die Bachelor-Thesis kann von einem Professor oder einer
anderen nach § 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungs-
berechtigten Person ausgegeben und betreut werden, soweit diese
an der Hochschule Wismar im Studiengang tätig ist. Soll die
Bachelor-Thesis in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule
Wismar durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung
des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.

(3) Auf Antrag wird dem Kandidaten rechtzeitig unter Berück-
sichtigung der nach Maßgabe des § 8 festgelegten Termine ein
Thema für die Bachelor-Thesis zugeteilt. Die Vergabe des The-
mas erfolgt über den Prüfungsausschuss. Der Kandidat kann Vor-
schläge für das Thema der Bachelor-Thesis machen. Der Zeit-
punkt der Ausgabe sowie das Thema sind aktenkundig zu machen.
Das Thema kann nur einmal und auf Antrag zurückgegeben wer-
den. Der für die Rückgabe geltend gemachte Grund muss unver-
züglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Über
den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss nach Anhörung der
zuständigen Prüfer. Ein Thema für die Bachelor-Thesis wird von
Amts wegen ausgegeben, wenn ein Kandidat, der die in der Anla-
ge 1 für die Pflicht- und Wahlpflichtmodule sowie das Praktikum
vorgesehenen Credits erworben hat, nach der letzten Modulprü-

fung nicht innerhalb von vier Wochen einen Vorschlag für das
Thema einreicht. 

(4) Die Bachelor-Thesis kann auch in Form einer Gruppenarbeit
erbracht werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende
Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die
eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar
und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt.

(5) Die Bearbeitungszeit für die Bachelor-Thesis und deren Ver-
längerung werden in der Anlage 3 geregelt. Thema, Aufgaben-
stellung und Umfang der Bachelor-Thesis sind vom Betreuer so
zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung der Bachelor-Thesis
eingehalten werden kann. 

(6) Die Bachelor-Thesis ist fristgemäß beim Zentralen Prüfungs-
amt der Hochschule Wismar in drei Exemplaren abzuliefern; der
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Soweit für die Ba-
chelor-Thesis die Anfertigung von Modellen, Zeichnungen oder
anderen künstlerischen Arbeiten erforderlich ist, sind diese im
Original mit je zwei fotografischen Abbildungen des Objekts
abzuliefern. Bei der Abgabe hat der Kandidat schriftlich zu versi-
chern, dass er seine Arbeit – bei einer Gruppenarbeit seinen ent-
sprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbständig ver-
fasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfs-
mittel benutzt hat. Eine nicht fristgemäß eingereichte Arbeit ist
mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten.

(7) Die Bachelor-Thesis ist von zwei Prüfern zu bewerten, von
denen einer Professor der Hochschule Wismar sein muss. Der
Betreuer der Bachelor-Thesis ist einer der Prüfer. Die Prüfer wer-
den vom Prüfungsausschuss bestimmt. Die einzelnen Bewertun-
gen sind gemäß § 5 vorzunehmen und von jedem Prüfer einzeln
schriftlich zu begründen. Bei nicht übereinstimmender Bewertung
durch die beiden Prüfer wird die Note der Bachelor-Thesis aus
dem arithmetischen Mittel der beiden Noten unter entsprechender
Anwendung von § 4 Abs. 1 gebildet. Das Bewertungsverfahren
soll vier Wochen nicht überschreiten.

(8) Der Kandidat hat seine Bachelor-Thesis in einem Kolloquium
zu verteidigen. Die Bewertung der Bachelor-Thesis ist dem Kan-
didaten erst nach der Verteidigung unter Berücksichtigung ihres
Ergebnisses mitzuteilen.

(9) Die Verteidigung der Bachelor-Thesis wird einer Kommis-
sion, deren Vorsitzender vom Prüfungsausschuss festgelegt wird,
zur Bewertung übergeben. Der Kommission gehören die nach
Absatz 7 bezeichneten Prüfer an. Die Dauer des Kolloquiums
beträgt mindestens 30 Minuten und höchstens 45 Minuten. Das
Kolloquium ist hochschulöffentlich, es sei denn, der Kandidat
widerspricht.

(10) Die Note des Kolloquiums ergibt sich aus dem arithmeti-
schen Mittel der Einzelbewertungen. Sie geht mit einem Anteil
von 25 % in die Note für die Bachelor-Thesis ein. Wird das Kol-
loquium „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, führt das zu einer
Gesamtbewertung „nicht ausreichend“ (5,0). In diesem Falle sind
die Bachelor-Thesis mit einem neuen Thema und das Kolloquium
zu wiederholen.
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§ 16
Prüfungsausschuss

(1) Der Prüfungsausschuss wird durch Beschluss des Fachberei-
ches gebildet. Er ist für alle das Prüfungsverfahren betreffenden
Aufgaben und Entscheidungen des Prüfungswesens sowie für die
weiteren durch diese Ordnung zugewiesenen Aufgaben zuständig.
Zur Erledigung der in § 17 Abs. 2 genannten Aufgaben und Ent-
scheidungen steht ihm das Zentrale Prüfungsamt zur Verfügung. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus Professoren, wissen-
schaftlichen Mitarbeitern und Studierenden. Die Zusammenset-
zung wird in der Anlage 3 geregelt. Ist kein wissenschaftlicher
Mitarbeiter vorhanden, so fällt dieser Sitz der Gruppe der Profes-
soren zu. Für jedes der Mitglieder ist bei Bestellung ein Ersatz-
mitglied aus der jeweiligen Gruppe zu bestellen. Die Amtszeit der
studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt ein
Jahr, die Amtszeit der übrigen Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses beträgt drei Jahre. Eine Wiederbestellung ist zulässig. Die
Mitglieder des Prüfungsausschusses üben ihr Amt nach Ablauf
einer Amtsperiode weiter aus, bis Nachfolger bestellt worden sind
und diese ihr Amt angetreten haben.

(3) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und die weiteren Mitglie-
der des Prüfungsausschusses werden von dem zuständigen Fach-
bereichsrat bestellt. Entsprechend werden für die Mitglieder des
Prüfungsausschusses Ersatzmitglieder bestellt. Der Vorsitzende
und sein Stellvertreter müssen Professoren sein. Der Prüfungsaus-
schuss ist beschlussfähig, wenn neben dem Vorsitzenden oder
dessen Stellvertreter und zwei weiteren Professoren mindestens
zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Er be-
schließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme des Vorsitzenden und in dessen Abwesenheit die
Stimme des Stellvertreters. Die studentischen Mitglieder des Prü-
fungsausschusses haben bei materiellen Prüfungsentscheidungen,
insbesondere über das Bestehen und Nichtbestehen und über die
Anrechnung von Studienzeiten sowie Prüfungs- und Studienleis-
tungen, kein Stimmrecht. An der Beratung und Beschlussfassung
über Angelegenheiten, die die Festlegung von Prüfungsaufgaben
oder die ihre eigene Prüfung betreffen, nehmen die studentischen
Mitglieder des Prüfungsausschusses nicht teil.

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen
der Prüfungsordnung eingehalten werden. Der Prüfungsausschuss
berichtet regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, dem Fachbe-
reich über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten
einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Bache-
lor-Thesis sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten.
Das Rektorat der Hochschule Wismar legt den Bericht des Prü-
fungsausschusses in geeigneter Weise offen. Der Prüfungsaus-
schuss gibt Anregungen zur Reform der Studienordnung, des Stu-
dienplanes und der Prüfungsordnung.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der
Abnahme der Prüfungsleistungen beizuwohnen; ausgenommen
sind studentische Mitglieder, die sich im selben Prüfungszeitraum
der gleichen Prüfung zu unterziehen haben.

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und die Ersatzmit-
glieder unterliegen der Amtverschwiegenheit. Sofern sie nicht im
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzenden zur
Verschwiegenheit zu verpflichten.

(7) Von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss ist
wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossen, wer

1. über den Kandidaten das Sorgerecht hat;
2. zu dem Kandidaten in einer engen persönlichen Beziehung

steht oder wirtschaftliche Beziehungen unterhält.

(8) Der Prüfungsausschuss überträgt die Erledigung seiner Auf-
gaben für alle Regelfälle widerruflich mit Ausnahme der Ent-
scheidung über Widersprüche auf seinen Vorsitzenden.

§ 17
Zentrales Prüfungsamt

(1) Unbeschadet der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses
gemäß § 16 Abs. 1 ist das Zentrale Prüfungsamt der Hochschule
Wismar für die Organisation des Prüfungsverfahrens zuständig.

(2) Das Zentrale Prüfungsamt hat insbesondere folgende Aufga-
ben:

1. Bekanntgabe des Prüfungszeitraumes und der Meldefristen
für die Prüfungen

2. Fristenkontrolle der Prüfungstermine gemäß § 37 des Lan-
deshochschulgesetzes

3. Führung der Prüfungsakten
4. Koordination der Prüfungstermine und Aufstellung von ent-

sprechenden Prüfungsplänen für Prüfer, Beisitzer und Prü-
fungsaufsichten

5. Ausgabe und Entgegennahme der Anträge auf Zulassung zu
Modulprüfungen und zur Bachelor-Thesis

6. Erteilung der Zulassung zu Prüfungen gemäß Nummer 5
7. Aufstellung von Listen der Kandidaten eines Prüfungster-

mins
8. Überwachung der Bewertungsfristen gemäß §§ 13 Abs. 1

Satz 3, 15 Abs. 7 Satz 6
9. Entgegennahme des Antrages auf Zuweisung eines Themas

für die Bachelor-Thesis
10. Zustellung des Themas der Bachelor-Thesis an den Kandida-

ten
11. Entgegennahme der fertig gestellten Bachelor-Thesis
12. Benachrichtigung der Kandidaten über das Prüfungsergebnis
13. Ausfertigung und Aushändigung von Zeugnissen, Bachelor-

Urkunden und Bescheiden gemäß § 3 Abs. 3 und 4

§ 18
Prüfer und Beisitzer

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und Beisitzer. Zu
Prüfern und Beisitzern dürfen nur Professoren und andere nach 
§ 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsberechtigte
Personen bestellt werden. Zum Beisitzer darf nur bestellt werden,
wer mindestens die entsprechende Bachelor-Prüfung oder eine
vergleichbare Prüfung abgelegt hat. Der Beisitzer darf den Kandi-
daten weder befragen noch seine Prüfungsleistung beurteilen. Die
Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.

(2) Der Kandidat kann für die Bachelor-Thesis und die mündli-
chen Prüfungen einen Prüfer oder mehrere Prüfer vorschlagen.
Der Vorschlag begründet keinen Anspruch.
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(3) Die Namen der Prüfer sind dem Kandidaten rechtzeitig be-
kannt zu geben.

(4) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 16 Abs. 6 und 7 entspre-
chend.

§ 19
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 

und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet, wenn sie an
einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland in demsel-
ben Studiengang erbracht wurden. Soweit die Bachelor-Prüfung
Fächer nicht enthält, die an der Hochschule Wismar Gegenstand
der Bachelor-Prüfung sind, ist eine Anerkennung mit Auflagen
möglich.

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in
Studiengängen, die nicht unter Absatz 1 fallen, werden angerech-
net, soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist oder durch ECTS-
Punkte nachgewiesen wird. Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang
und in den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Stu-
diums an der Hochschule Wismar im Wesentlichen entsprechen.
Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbe-
trachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der Anrech-
nung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen sowie multimedial gestützter Studien- und Prüfungsleistun-
gen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wur-
den, sind die von der Kultusministerkonferenz und Hochschulrek-
torenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Ab-
sprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten.

(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
sowie für multimedial gestützte Studien- und Prüfungsleistungen
in staatlich anerkannten Fernstudien gelten die Absätze 1 und 2
entsprechend. 

(4) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten können angerech-
net werden.

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind
die Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – zu über-
nehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen.
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestan-
den“ aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im
Zeugnis ist zulässig.

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 be-
steht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Anrechnung von
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die in
der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt durch
den Prüfungsausschuss. Der Studierende hat die für die Anrech-
nung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

(7) Zuständig für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen ist der Prüfungsausschuss. Vor
der Feststellung der Gleichwertigkeit sind die zuständigen Fach-
vertreter zu hören.

§ 20
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

(1) Die Bachelor-Prüfung kann nur ablegen, wer

1. aufgrund eines Zeugnisses der allgemeinen Hochschulreife,
der fachgebundenen Hochschulreife oder der Fachhochschul-
reife oder aufgrund einer durch Rechtsvorschrift, insbesonde-
re §§ 19 und 20 des Landeshochschulgesetzes (Zugangsprü-
fung; Einstufungsprüfung) oder von der zuständigen staatli-
chen Stelle als gleichwertig anerkannten Zugangsberechti-
gung für denselben Bachelor-Studiengang an der Hochschule
Wismar eingeschrieben ist und

2. ein Studium nach Maßgabe der Studienordnung absolviert hat
und 

3. die Prüfungsvorleistungen für die jeweiligen Modulprüfungen
(Anlage 1) erbracht hat.

(2) Die Zulassung zu einer Modulprüfung setzt voraus, dass der
Kandidat in dem Semester, in dem er sich zu einer Modulprüfung
meldet, in demselben Bachelor-Studiengang an der Hochschule
Wismar eingeschrieben ist.

(3) Die Zulassung zu einer Modulprüfung ist innerhalb einer vom
Prüfungsausschuss festgesetzten Meldefrist und Form bei dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses zu beantragen. Der Antrag ist
beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. Dem Antrag auf Zu-
lassung zu den Modulprüfungen sind folgende Unterlagen beizufü-
gen oder bis zu einem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin
nachzureichen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt wurden:

1. eines der in Absatz 1 genannten Zeugnisse
2. der Nachweis der erforderlichen Prüfungsvorleistungen (§ 22)
3. Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an Modulen gemäß

der Studienordnung
4. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung ent-

sprechender Prüfungen
5. eine Erklärung, ob bisherige Versuche zur Ablegung einer

Bachelor-Prüfung in demselben oder einem verwandten Stu-
diengang an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutsch-
land einmalig oder endgültig nicht bestanden wurden und dass
auch kein entsprechendes Prüfungsverfahren an einer anderen
Hochschule anhängig ist 

6. im Falle mündlicher Prüfungsleistungen eine Erklärung darü-
ber, ob einer Zulassung von Zuhörern widersprochen wird

Ist es dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 3 erfor-
derliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen,
kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere
Art zu führen. Der Antrag auf Zulassung zu einer Modulprüfung
ist verbindlich; er kann schriftlich bei dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses bis spätestens eine Woche vor dem festgesetz-
ten Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen und ohne Anrech-
nung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurückge-
nommen werden. Über die Zulassung entscheidet der Prüfungs-
ausschuss. 

(4) Die Zulassung zu einer Modulprüfung darf nur abgelehnt
werden, wenn

1. die in den Absätzen 1 und 2 genannten Voraussetzungen oder
die Verfahrensvorschriften nach Absatz 3 nicht erfüllt sind oder
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2. die Unterlagen unvollständig sind oder
3. der Kandidat in demselben oder in einem verwandten Stu-

diengang an einer Hochschule entweder die Bachelor-Prüfung
oder die entsprechende Prüfung endgültig nicht bestanden hat
oder sich in einem Prüfungsverfahren befindet.

II. Bachelor-Prüfung

§ 21
Zweck und Durchführung der Bachelor-Prüfung

(1) Die Bachelor-Prüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden
Abschluss des Bachelor-Studienganges. Durch die Prüfung wird
festgestellt, ob der Kandidat die Zusammenhänge seines Faches
überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden und
Erkenntnisse anzuwenden und die für den Übergang in die Berufs-
praxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben hat.

(2) Die Bachelor-Prüfung wird mit der Bachelor-Thesis und dem
dazugehörigen Kolloquium abgeschlossen.

§ 22
Prüfungsvorleistungen

(1) Die in der Anlage 1 aufgeführten Prüfungsvorleistungen sind
Zulassungsvoraussetzung für die Teilnahme an den in dieser
Anlage bezeichneten Modulprüfungen.

(2) Die Zulassungsvoraussetzungen zur Bachelor-Thesis und zum
Kolloquium werden in der Anlage 3 geregelt.

§ 23
Art, Umfang und Gegenstand der Bachelor-Prüfung

(1) Die Bachelor-Prüfung besteht aus

– den Modulprüfungen und
– der Bachelor-Thesis einschließlich des Kolloquiums gemäß 

§ 15.

(2) Die Pflichtmodule und Wahlpflichtmodule des Bachelor-Stu-
diums; deren Umfang und Art sind der Anlage 1 zu entnehmen.
Das jeweilige Wahlpflichtmodul wird aus wirtschaftlichen Grün-
den nur angeboten, wenn sich eine Mindestteilnehmerzahl für die-
ses einschreibt. Die Anzahl der Mindestteilnehmer je Wahl-
pflichtmodul wird in Anlage 3 geregelt. 

(3) Die Modulprüfungen setzen sich aus den in der Anlage 1 an-
gegebenen Prüfungsleistungen zusammen. 

(4) Gegenstand der Modulprüfungen sind die Stoffgebiete der
den Prüfungsfächern zugeordneten Lehrveranstaltungen.

(5) Die Prüfungsanforderungen orientieren sich an dem Inhalt der
Lehrveranstaltungen, die aufgrund der Studienordnung für das be-
troffene Studienfach angeboten werden.

(6) Der Kandidat wird zum Kolloquium nur zugelassen, wenn er
sämtliche anderen Prüfungsleistungen erfolgreich abgelegt hat.

§ 24
Zusatzmodule

Der Kandidat kann sich einer Prüfung in weiteren als den vorge-
schriebenen Modulen unterziehen (Zusatzmodule). Das Ergebnis
der Prüfung in diesen Fächern wird bei der Festsetzung der
Gesamtnote nicht mit einbezogen.

§ 25
Bildung der Gesamtnote, Zeugnis und Zeugnisergänzung

(1) Die Gesamtnote errechnet sich entsprechend § 4 aus den Mo-
dulnoten gemäß § 23 und der Note der Bachelor-Thesis (ein-
schließlich Kolloquium). Die Modulnoten gehen mit einem Anteil
von 90 %, die Bachelor-Thesis mit Kolloquium mit einem Anteil
von 10 % in die Gesamtnote ein. Darüber hinaus können weitere
Regelungen in die Anlage 3 aufgenommen werden.

(2) Für die Bildung der Gesamtnote gilt § 4 entsprechend.

(3) Bei hervorragenden Leistungen gemäß § 5 kann das Gesamt-
urteil „mit Auszeichnung bestanden“ erteilt werden.

(4) Über die bestandene Bachelor-Prüfung erhält der Kandidat
unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis
in deutscher und englischer Sprache. In das Zeugnis sind der Stu-
diengang, der gewählte Studienschwerpunkt, die Modulnoten der
Bachelor-Prüfung, das Thema der Bachelor-Thesis und deren
Note sowie die Gesamtnote der Bachelor-Prüfung aufzunehmen.
Auf Antrag des Kandidaten können das Ergebnis der Prüfungen in
den Zusatzmodulen (§ 28) und die bis zum Abschluss der Bache-
lor-Prüfung benötigte Fachstudiendauer in das Zeugnis aufge-
nommen werden. Auf Antrag des Kandidaten ist in einem Beiblatt
zum Zeugnis die Notenverteilung des jeweiligen Prüfungsjahr-
ganges (Notenspiegel, Rangzahl) des Studienganges anzugeben.

(5) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte
Prüfungsleistung erbracht worden ist.

(6) Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
und dem Dekan des Fachbereiches zu unterzeichnen.

(7) Mit dem Zeugnis erhält der Kandidat eine Zeugnisergänzung
(„Diploma Supplement“) gemäß Anlage 2, aus der die internatio-
nale Einordnung des bestehenden Abschlusses hervorgeht. Das
Diploma Supplement enthält insbesondere die folgenden Anga-
ben in englischer Sprache:

a) Identifizierende Angaben zur Person der Absolventin oder des
Absolventen

b) Identifizierende Angaben zur mit dem Abschluss erworbenen
Qualifikation und zum Fachbereich 

c) Angaben zur Ebene des Abschlusses innerhalb des deutschen
Bildungssystems, Zugangsvoraussetzungen und Dauer des
Studienprogramms

d) Angaben zur Form des Studiums, zu Studieninhalten und Stu-
dienerfolg

e) Angaben zum Status der Qualifikation (Zugang zu weiteren
Studien, Promotion, berufliche Qualifikationsmöglichkeiten)

f) Ergänzende Angaben zum Studium der Absolventin oder des
Absolventen (zum Beispiel integriertes Auslandsstudium)
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g) Angaben zur Ausstellung des Ergänzungstextes (Datum, Stelle)
h) Einordnung des Fachbereichs der Hochschule Wismar in das

nationale Hochschulsystem

§ 26
Hochschulgrad und Bachelor-Urkunde

(1) Ist die Bachelor-Prüfung bestanden, wird der erste berufsqua-
lifizierende Abschluss verliehen.

Die genaue Bezeichnung für den Bachelor-Grad regelt die Anla-
ge 3.

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält der Kandidat die Bache-
lor-Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Ver-
leihung des Bachelor-Grades beurkundet. Die Bachelor-Urkunde
wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und vom Dekan
des Fachbereiches unterzeichnet und mit dem Siegel der Hoch-
schule Wismar versehen.

III. Schlussbestimmungen

§ 27
Ungültigkeit der Bachelor-Prüfung 

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so
können die Noten für die Prüfungsleistung, bei deren Erbringung
der Kandidat getäuscht hat, und für die Modulprüfung entsprechend
berichtigt und die Bachelor-Prüfung für „nicht bestanden“ erklärt
werden. Entsprechendes gilt für die Bachelor-Thesis.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modul-
prüfung nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat hierüber täuschen
wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des
Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen

der Modulprüfung geheilt. Hat der Kandidat vorsätzlich zu Un-
recht erwirkt, dass er die Modulprüfung ablegen konnte, so kann
die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ (5,0) und die Bachelor-
Prüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden.

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur
Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls
ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die
Bachelor-Urkunde einzuziehen, wenn die Bachelor-Prüfung auf-
grund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine
Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer
Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlos-
sen.

§ 28
Einsicht in die Prüfungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens
wird dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht
in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen
Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Der Antrag ist
an das Zentrale Prüfungsamt zu richten.

§ 29
Übergangsbestimmungen

(1) Diese Prüfungsordnung gilt erstmalig für die Prüfung von
Kandidaten, die im Wintersemester 2005/2006 für den Bachelor-
Studiengang Architektur an der Hochschule Wismar eingeschrie-
ben werden.

(2) Für die Kandidaten, die ihr Studium im Bachelor-Studiengang
Architektur vor In-Kraft-Treten dieser Prüfungsordnung begonnen
haben, findet die Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang
Architektur vom 28. Mai 20033 weiterhin Anwendung.

§ 30
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Die vorliegende Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung,
Wissenschaft und Kultur in Kraft. Gleichzeitig tritt die Prüfungs-
ordnung für den Bachelor-Studiengang Architektur vom 28. Mai
2003 außer Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats
der Hochschule Wismar vom 14. Juli 2005 sowie der Genehmi-
gung des Rektors vom 18. Juli 2005 sowie nach Durchführung des
Anzeigeverfahrens gemäß § 13 Abs. 2 des Landeshochschulge-
setzes (Schreiben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 6. Okto-
ber 2005, Az. VII 300 c 3152-03).
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Wismar, den 18. Juli 2005

Der Rektor
der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design,
Professor Dr. Norbert Grünwald
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Fächergruppe Abschlussbezeichnung

Gestaltung Bachelor of Arts (B.A.)

Ingenieurwissenschaften Nach der inhaltlichen Aus-
richtung des Studiengangs:
Bachelor of Science (B.Sc.)
oder
Bachelor of Engineering (B.Eng.)

Rechtswissenschaften Bachelor of Laws (LL.B.)

Wirtschaftswissenschaften Nach der inhaltlichen Aus-
richtung des Studiengangs:
Bachelor of Arts (B.A.)
oder
Bachelor of Science (B.Sc.)
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AP =  Alternative Prüfungsleistung

(1) Aus den WPM I bis WPM VII sind vier Wahlpflichtmodule
zu wählen, erfolgreich abzuschließen und insgesamt 21 Credit
Points zu erlangen.

(2) Ein belegtes Wahlpflichtmodul (WPM I bis WPM VII) kann
bis zu dreimal mit unterschiedlichen Themen belegt werden.

(3) Jedes Thema wird mit einer Prüfungsleistung abgeschlossen.
Bei Mehrfachbelegung eines Wahlpflichtmoduls (WPM I bis
WPM VII) errechnet sich die Modulnote gemäß § 4 der Prüfungs-
ordnung. 

(4) Es können bis zu drei Themen aus dem Studienangebot ande-
rer Studiengänge gewählt werden. Voraussetzung ist, dass diese in
einem sinnvollen Zusammenhang mit den gewählten Wahl-
pflichtmodulen des Bachelor-Studienganges Architektur stehen.
Über die Zuordnung zu einem Wahlpflichtmodul entscheidet der
Prüfungsausschuss des Fachbereichs Architektur.

1328 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern Nr. 12/2005

Katalog der Wahlpflichtmodule

Lfd. Nr. Titel Prüfung CR

WPM I Raumplanung, Stadtentwicklung und Stadterneuerung AP 3

WPM II Bauerhaltung AP 3

WPM III Konstruktion und Technik AP 3

WPM IV Gebäudekunde und Gestalten AP 3

WPM V Fachbezogene Grundlagen AP 3

WPM VI Baurecht und Baumanagement AP 3

WPM VII Allgemeine Wissenschaften AP 3
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§ 1
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt sechs Semester. Sie umfasst sechs
theoretische Studiensemester, eine integrierte Praxisphase im
Umfang von zwölf Wochen in der vorlesungsfreien Zeit, Fachex-
kursionen im Umfang von insgesamt fünf Tagen und die Modul-
prüfungen einschließlich der Bachelor-Thesis.

§ 2
Zulassungsvoraussetzungen

Neben den Allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen des § 20 der
Prüfungsordnung kann der Fachbereich Architektur den Zugang
zum Bachelor-Studiengang Architektur in einer Zulassungsord-
nung als Satzung regeln.

§ 3
Praxisphase

Die Praxisphase umfasst zwölf Wochen. Sie soll in der Regel in
der vorlesungsfreien Zeit zwischen dem vierten und fünften
Semester abgeleistet werden. Die Zulassung zur integrierten Pra-
xisphase erfolgt auf Antrag des Studenten. Zum Zeitpunkt der
Antragstellung müssen mindestens 90 CR durch den Antragsteller
nachgewiesen werden. Näheres regelt die Studienordnung für den
Bachelor-Studiengang Architektur in der Anlage 5 Praktikums-
ordnung.

§ 4
Bachelor-Thesis

(1) Die Bearbeitungszeit der Bachelor-Thesis beträgt sechs
Wochen. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss aufgrund
eines begründeten Antrags, der durch den Betreuer befürwortet
sein muss, ausnahmsweise eine Verlängerung der Bearbeitungs-
zeit um höchstens zwei Wochen gewähren. Der Antrag ist schrift-
lich an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten und
beim Prüfungsamt einzureichen.

(2) Zur Bearbeitung der Bachelor-Thesis wird zugelassen, wer
alle Pflichtmodule und vier Wahlpflichtmodule erfolgreich abge-
schlossen hat, die integrierte Praxisphase erfolgreich absolviert
hat, an einer Fachexkursion im Umfang von fünf Tagen teilge-
nommen hat und somit 168 CR nachgewiesen hat. Sie wird in der
Regel in der zweiten Hälfte des sechsten Semesters bearbeitet.
Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag.

§ 5
Fachexkursionen

(1) Die im Prüfungsplan (Anlage 1) ausgewiesene Fachexkursion
ist eine eigenständige Lehrveranstaltung außerhalb der Hochschu-

le. Es sind mindestens fünf Exkursionstage nachzuweisen, für die
der Student zwei Credits erwirbt.

(2) Darüber hinaus können Fachexkursionen Bestandteil der
Lehre in den Modulen sein. Der Workload wird in den Credits der
Module berücksichtigt.

§ 6
Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern, davon drei
Professoren, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter und einem
Studenten.

§ 7
Mindestteilnehmerzahl für Wahlpflichtmodule

Der Fachbereich ist nur dann verpflichtet, ein Wahlpflichtmodul
anzubieten, wenn sich für ein angebotenes Thema mindestens
fünf Teilnehmer einschreiben. 

§ 8
Bildung der Gesamtnote

(1) Die Gesamtnote (GN) ermittelt sich aus der gewichteten
Durchschnittsnote der Modulprüfungen (gDNM) nach § 23 der
Prüfungsordnung und der Note der Bachelor-Thesis (einschließ-
lich Kolloquium) (N-BAT+K). Für die Bestimmung der einzelnen
Modulnoten (MN) ist der § 4 der Prüfungsordnung maßgebend.
Die gewichtete Durchschnittsnote der Modulprüfungen (gDNM)
geht mit einem Anteil von 90 % und die Note der Bachelor-The-
sis mit Kolloquium (N-BAT+K) mit einem Anteil von 10 % in die
Gesamtnote ein. Für die Bestimmung der Note der Bachelor-The-
sis mit Kolloquium (N-BAT+K) ist der § 15 der Prüfungsordnung
maßgebend.

GDNM = (Summe (MN x CR)/ Summe (CR)) (8.1)
GN = (9 x gDNM + N-BAT+K)/ 10 (8.2)

(2) Neben der Note auf der Grundlage der deutschen Notenskala
von 1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich auch eine relative
Note entsprechend der folgenden ECTS-Bewertungsskala auszu-
weisen:

A die besten 10 %
B die nächsten 25 %
C die nächsten 30 %
D die nächsten 25 %
E die nächsten 10 %
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Anlage 3

Besondere Bestimmungen



§ 9
Hochschulgrad

(1) Das Ziel des Studiums im Bachelor-Studiengang Architektur
ist der erste berufsqualifizierende Studienabschluss „Bachelor of
Arts“ (B.A.). 

(2) Der Fachbereich Architektur vermittelt durch eine anwen-
dungsbezogene Lehre eine gestalterisch-künstlerische Befähi-
gung und eine auf wissenschaftlich-technischer Grundlage beru-
hende Bildung. Das praxisorientierte Studium soll den Studieren-

den Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Durchführung von Pla-
nungsaufgaben vermitteln und ihnen einen umfassenden Einblick
in umweltgestaltende und hochbaubezogene Berufsfelder geben.
Durch den Erwerb von Methoden und Fachkenntnissen auf dem
Gebiet der Architektur soll der Studienabschluss „Bachelor of
Arts“ im Studiengang Architektur die Studierenden für Tätigkei-
ten in allen Leistungsphasen unter Anleitung eines Architekten
befähigen. Darüber hinaus eröffnen sich Berufsmöglichkeiten in
den Bereichen Stadterneuerung, Baumanagement, Wohnungsver-
waltung, Immobilienwirtschaft, in der öffentlichen Bauverwal-
tung und vielen mehr.
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Prüfungsordnung
für den Master-Studiengang Architektur der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design

Vom 18. Juli 2005

Aufgrund von § 2 Abs. 1 und von § 38 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz - LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 5. Juni 2003 (GVOBl. M-V S. 331)2, hat die Hochschule Wismar, University of Technology, Business and Design, die
folgende Prüfungsordnung für den Master-Studiengang Architektur als Satzung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines*

§ 1
Regelstudienzeit, Studienaufbau und Stundenumfang

(1) Die Regelstudienzeit wird in der Anlage 3 geregelt. Hierin ist
die zur Anfertigung der Master-Thesis benötigte Zeit enthalten.

(2) Alle Lehrveranstaltungen sind zu Modulen zusammenge-
fasst. Module bezeichnen einen Verbund von sinnvoll aufeinan-
der bezogenen beziehungsweise aufeinander aufbauenden Lehr-
veranstaltungen, die sich einem bestimmten thematischen oder
inhaltlichen Schwerpunkt widmen. Die Module können in Aus-
nahmefällen blockweise angeboten werden. In jedem Modul ist
eine studienbegleitende Modulprüfung abzulegen. Entsprechend
dem ECTS richtet sich die Zahl der Credits, die für ein Modul

I. Allgemeines

§ 1 Regelstudienzeit, Studienaufbau und Stundenumfang
§ 2 Prüfungsaufbau
§ 3 Bestehen oder Nichtbestehen
§ 4 Bildung der Modulnoten
§ 5 Bewertung der Prüfungsleistungen
§ 6 Vergabe von Credits
§ 7 Prüfungstermine
§ 8 Meldefristen und Fristüberschreitung
§ 9 Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen und der

Master-Thesis
§ 10 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
§ 11 Arten der Prüfungsleistungen
§ 12 Mündliche Prüfungen
§ 13 Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten
§ 14 Projektarbeiten
§ 15 Master-Thesis und Kolloquium
§ 16 Prüfungsausschuss
§ 17 Zentrales Prüfungsamt
§ 18 Prüfer und Beisitzer
§ 19 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-

fungsleistungen
§ 20 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

II. Master-Prüfung

§ 21 Zweck und Durchführung der Master-Prüfung
§ 22 Prüfungsvorleistungen
§ 23 Art, Umfang und Gegenstand der Master-Prüfung
§ 24 Zusatzmodule
§ 25 Bildung der Gesamtnote, Zeugnis und Zeugnisergänzung
§ 26 Hochschulgrad und Masterurkunde

III. Schlussbestimmungen

§ 27 Ungültigkeit der Master-Prüfung
§ 28 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 29 Übergangsbestimmungen
§ 30 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Anlagen

Anlage 1: Prüfungsplan
Anlage 2: Diploma Supplement
Anlage 3: Besondere Bestimmungen

1 Mittl.bl. BM M-V S. 511
2 Mittl.bl. BM M-V S. 181
* Die Prüfungsordnung dient der Anwendung der Gesetze und der Gestaltung des Studiums auch im Hinblick auf die Gleichstellung von Frau und Mann. Soweit die folgen-

den Vorschriften geschlechtsspezifische Wortformen verwenden, gelten diese gleichermaßen für beide Geschlechter.



oder die Master-Thesis mit dem dazugehörigen Kolloquium ver-
geben wird, nach der jeweils für einen durchschnittlich begabten
Kandidaten regelmäßig zugrunde zu legenden Arbeitsbelastung.
Die gesamte Arbeitsbelastung des Kandidaten beträgt im Semes-
ter 900 Stunden. Dieser Zeitaufwand entspricht 30 Credits. Cre-
dits werden in ganzen Zahlen vergeben. 

(3) Der Studieninhalt orientiert sich an der Studienordnung.
Diese enthält die detaillierte Beschreibung der Module.

(4) Während des Studiums können Studien- und Prüfungsleistun-
gen an ausländischen Hochschulen absolviert werden. Die An-
rechnung der im Ausland erbrachten Studien- und Prüfungsleis-
tungen richtet sich nach dem European Credit Transfer System
(ECTS). Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss.

§ 2
Prüfungsaufbau

(1) Die Master-Prüfung besteht aus Modulprüfungen und der
Master-Thesis mit Kolloquium.

(2) Modulprüfungen können jeweils aus einer oder mehreren
Prüfungsleistungen (§ 11 ff.) bestehen. In einer Modulprüfung
sollen in der Regel nicht mehr als drei Prüfungsleistungen er-
bracht werden; sie kann auch aus nur einer Prüfungsleistung be-
stehen. Die Anzahl der Prüfungen wird in der Anlage 1 geregelt. 

(3) Eine Modulprüfung umfasst das Prüfungsfach oder das fä-
cherübergreifende Prüfungsgebiet, dessen Durchdringung oder
hinreichende Beherrschung vom Kandidaten verlangt werden
muss, um das Studium mit Erfolg fortsetzen oder abschließen zu
können. 

(4) Modulprüfungen werden grundsätzlich studienbegleitend ab-
genommen, wenn die Lehrinhalte des Prüfungsfaches in dem für
das Studium vorgesehenen vollen Umfang vermittelt worden
sind. Prüfungen, die ein Modul abschließen, sind bis zum Beginn
des Folgesemesters anzubieten.

(5) Die Zulassung zu den Modulprüfungen wird nach Maßgabe
des § 22 vom Nachweis bestimmter Prüfungsvorleistungen ab-
hängig gemacht; Prüfungsvorleistungen bestehen in der Regel aus
Leistungsnachweisen. Ein Leistungsnachweis ist die Bescheini-
gung über jeweils eine gemäß dieser Prüfungsordnung als Zulas-
sungsvoraussetzung für die Master-Prüfung geforderte, individu-
ell erkennbare Studienleistung auf mindestens ausreichendem
Niveau; eine weitergehende Benotung findet nicht statt. Ein Leis-
tungsnachweis ersetzt keine Prüfungsleistung und unterliegt nicht
den Regeln des § 9. Die erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrver-
anstaltung wird in der Regel durch einen Leistungsnachweis nach-
gewiesen. Inhalt und Umfang der Leistungsnachweise sind im 
§ 22 festgelegt; Abweichungen von den §§ 11 bis 14 sind zuläs-
sig.

§ 3
Bestehen oder Nichtbestehen

(1) Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn sämtliche Modulprü-
fungen der Master-Prüfung bestanden und die Master-Thesis

einschließlich des Kolloquiums mindestens mit „ausreichend“ (4,0)
bewertet wurden.

(2) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn jede ihrer Prüfungs-
leistungen mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet
ist. Dies gilt auch für die Master-Thesis und das Kolloquium.

( 3 ) Hat der Kandidat eine Modulprüfung nicht bestanden oder
wurde die Master-Thesis schlechter als „ausreichend“ (4,0) bewer-
tet, so erhält der Kandidat hierüber vom Prüfungsausschuss einen
schriftlichen Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung, der auch
darüber Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang
und in welcher Frist die Modulprüfung oder die Master-Thesis wie-
derholt werden können. Es ist insbesondere auf die Folgen des § 17
Abs. 6 Nr. 4 des Landeshochschulgesetzes hinzuweisen.

(4) Hat der Kandidat die Master-Prüfung nicht bestanden und
will er das Studium nicht, nicht sofort oder nicht an der Hoch-
schule Wismar fortsetzen, so wird ihm auf Antrag und gegen Vor-
lage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulations-
bescheinigung eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten
Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die noch fehlenden
Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Master-
Prüfung nicht bestanden ist.

§ 4
Bildung der Modulnoten

(1) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen
errechnet sich die Modulnote aus dem Durchschnitt der Noten der
einzelnen Prüfungsleistungen unter Berücksichtigung ihrer Ge-
wichtung gemäß der Credits in der Anlage 1. 

Summe (Prüfungsleistungen * CR)
Modulnote =

(Summe der CR)

(2) Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestri-
chen. Die Modulnote lautet

bei einem Durchschnitt
bis einschließlich 1,5 = sehr gut,
bei einem Durchschnitt
von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut,
bei einem Durchschnitt
von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend,
bei einem Durchschnitt
von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend,
bei einem Durchschnitt ab 4,1 = nicht ausreichend.

(3) Besteht eine Modulprüfung nur aus einer Prüfungsleistung, so
ist deren Note gleichzeitig die erzielte Note des Moduls.

§ 5
Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von
den jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prü-
fungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:
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1,0; 1,3 = sehr gut = eine hervorragende 
Leistung

1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine Leistung, die 
erheblich über den 
durchschnittlichen 
Anforderungen liegt

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die 
durchschnittlichen An-
forderungen entspricht

3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz 
ihrer Mängel noch den 
Anforderungen genügt

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen 
erheblicher Mängel den 
Anforderungen nicht 
mehr genügt

§ 6
Vergabe von Credits

(1) Die Vergabe von Credits richtet sich nach dem European Cre-
dit Transfer System (ECTS). Das ECTS dient der quantitativen
Anrechnung der sich aus dieser Prüfungsordnung für den Kandi-
daten ergebenden Gesamtbelastung.

(2) Credits werden für die in der Anlage 1 vorgesehenen Module
und die Master-Thesis mit dem dazugehörigen Kolloquium ver-
geben.

(3) Die Vergabe von Credits setzt das Bestehen der jeweiligen
Modulprüfung oder das Bestehen der Master-Thesis mit dem da-
zugehörigen Kolloquium voraus.

§ 7
Prüfungstermine

(1) Die Master-Prüfung soll spätestens bis zum Ende der Regel-
studienzeit abgeschlossen sein. Sie kann vor diesem Zeitpunkt ab-
gelegt werden, sofern die für die Zulassung erforderlichen Prü-
fungsvorleistungen erbracht worden sind.

(2) Die Modulprüfungen werden in der Regel studienbegleitend
abgelegt. Der Prüfungsausschuss bestimmt spätestens sechs Wo-
chen vorher die Prüfungstermine und macht sie durch Aushang
bekannt. Die Modulprüfungen sind in jedem Semester unmittel-
bar nach Abschluss der Vorlesungszeit, in der Regel im dreiwö-
chigen Prüfungszeitraum zum Ende des Semesters, anzubieten. 

(3) Der Kandidat ist rechtzeitig über Art und Zahl der nach § 22
erforderlichen Prüfungsvorleistungen und der zu absolvierenden
Modulprüfungen mit den ihnen zugeordneten Prüfungsleistungen
und über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, sowie über
den Aus- und Abgabezeitpunkt der Master-Thesis zu informieren.
Ihm sind ebenso für jede Modulprüfung die jeweiligen Wiederho-
lungstermine bekannt zu geben. 

(4) Dem Kandidaten ist bekannt zu geben, wann unter Berück-
sichtigung aller Fristüberschreitungs- und Wiederholungsmög-
lichkeiten in der Master-Prüfung die Rechtsfolge des § 17 Abs. 6
Nr. 4 des Landeshochschulgesetzes einsetzt.

§ 8
Meldefristen und Fristüberschreitung

(1) Der Kandidat hat sich zu einer Modulprüfung gemäß § 20
Abs. 3 zu melden. Für die Meldung zur Prüfung wird jeweils eine
Frist gesetzt, die sich nach dem jeweiligen Prüfungstermin richtet.
Zwischen dem Ende der Meldefrist und dem Beginn der Prüfung
müssen mindestens vier Wochen liegen.

(2) Überschreitet der Kandidat aus von ihm zu vertretenden
Gründen die vom Prüfungsausschuss gemäß § 20 Abs. 5 festge-
legten Fristen zur Meldung für die letzte Modulprüfung um mehr
als zwei Semester oder legt er die Prüfung zu der er sich gemeldet
hat, aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht ab, so gilt diese
Modulprüfung als abgelegt und nicht bestanden. Für die einzelnen
Modulprüfungen gelten die Meldetermine der Master-Prüfung als
spätester Termin im Sinne von Satz 1. Satz 1 gilt entsprechend für
eine nicht zum vorgesehenen Termin begonnene Master-Thesis.
Versäumnisgründe, die der Studierende nicht zu vertreten hat,
sind dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen
und glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die
Gründe an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der
dem Studierenden schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Versäumnis-
gründen im Sinne von Satz 3 sind die gesetzlichen Mutterschutz-
fristen und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(3) Auf Antrag des Kandidaten können Auslands- und Sprach-
studienaufenthalte und Zeiten der aktiven Mitarbeit in Hochschul-
gremien nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet werden. Un-
berücksichtigt bleibt ein Auslandsstudium bis zu zwei Semestern,
ein Sprachsemester bis zu einem Semester, wenn der Kandidat
nachweislich an einer ausländischen Hochschule für einen Stu-
diengang, in dem er diese Regelung in Anspruch nehmen möchte,
eingeschrieben war und darin Lehrveranstaltungen in angemesse-
nem Umfang besucht und je Semester mindestens zehn Credits
erworben hat. Ferner können Fachsemester, höchstens jedoch bis
zu zwei Semestern, nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet
werden, wenn der Kandidat während dieser Zeit als gewähltes
Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder satzungsmäßi-
gen Organen der Hochschule tätig und nachweislich am ord-
nungsgemäßen Studium in erheblichem Maße gehindert war.
Über den Antrag des Kandidaten entscheidet der Prüfungsaus-
schuss.

(4) Unabhängig von Absatz 2 Satz 3 kann der zuständige Prü-
fungsausschuss unter Würdigung der Ursachen für die Verzöge-
rung des Studiums Ausnahmen von Absatz 2 Satz 2 zulassen,
wenn der Kandidat nach Inanspruchnahme der Studienberatung
eine vom Prüfungsausschuss befürwortete Konzeption für die Be-
endigung des Studiums innerhalb von zwei Semestern vorlegt.

§ 9
Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen 

und der Master-Thesis

(1) Erstmals nicht bestandene Modulprüfungen gelten als dann
nicht unternommen, wenn sie zu den in der Anlage 1 vorgesehenen
Regelprüfungsterminen abgelegt werden (Freiversuch). Satz 1 gilt
nicht, wenn die Prüfung aufgrund eines ordnungswidrigen Ver-
haltens, insbesondere eines Täuschungsversuchs, für nicht bestan-
den erklärt wurde. Für die Master-Thesis gilt Absatz 10. 
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(2) Eine zu den in der Anlage 1 vorgesehenen Regelprüfungster-
minen bestandene Prüfungsleistung der Master-Prüfung kann zur
Notenverbesserung erneut abgelegt werden. Der Freiversuch be-
standener Prüfungsleistungen ist nur auf Klausuren und Stegreife
anwendbar. Die erstmals bestandene Prüfungsleistung gilt mit der
Meldung zur Prüfung als nicht unternommen.

(3) Die Wiederholung einer im Rahmen der Freiversuchsrege-
lung abgelegten Modulprüfung hat zum nächsten regulären Prü-
fungstermin zu erfolgen.

(4) Ist ein Kandidat aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, an
der Wahrnehmung eines Freiversuchs gehindert, sind die Gründe
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen und
glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe
an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der dem Kan-
didaten schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Hindernisgründen im
Sinne von Satz 1 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die
Fristen der Elternzeit zu beachten.

(5) Eine nicht bestandene Modulprüfung kann unabhängig vom
Freiversuch einmal wiederholt werden. Die Wiederholung einer
bestandenen Modulprüfung unabhängig vom Freiversuch ist nicht
zulässig. Fehlversuche an anderen Hochschulen in der Bundesre-
publik Deutschland werden angerechnet. Die Wiederholungsprü-
fung ist nur zum nächsten regulären Prüfungstermin nach Ablauf
des jeweiligen Prüfungsverfahrens zulässig, sofern nicht dem
Kandidaten wegen besonderer, von ihm nicht zu vertretender
Gründe eine Nachfrist gewährt wird. Für die Master-Thesis gilt
Absatz 10.

(6) Besteht eine nicht bestandene Modulprüfung aus mehreren
Prüfungsleistungen, sind nur die mit der Note „nicht ausreichend“
(5,0) bewerteten Prüfungsleistungen zu wiederholen. 

(7) Eine Wiederholung einer Modulprüfung liegt auch dann vor,
wenn eine im Rahmen eines Freiversuches (Absatz 1) abgelegte
Modulprüfung nicht bestanden worden ist und ein dritter Versuch
erforderlich wird. 

(8) Bei Versäumnis der Wiederholungsfrist gilt die Modulprü-
fung als abgelegt und nicht bestanden, es sei denn, der Kandidat
hat das Versäumnis nicht zu vertreten. Der für das Versäumnis
geltend gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt
und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Studierenden
ist ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit des Kan-
didaten steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu
versorgenden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den
Grund an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Studie-
renden schriftlich mitgeteilt wird; dies ist in der Regel der nächst-
mögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund dem nicht
entgegensteht. 

(9) Die Master-Thesis und das Kolloquium können bei einer
Bewertung, die schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist, nur einmal
wiederholt werden. Die Wiederholung einer Master-Thesis, die
„ausreichend“ (4,0) und besser bewertet wurde, ist nicht zulässig.
Fehlversuche an anderen Hochschulen in der Bundesrepublik
Deutschland werden angerechnet. Die Vergabe eines Themas
muss alsbald, spätestens sechs Wochen nach Bekanntgabe des
Ergebnisses der Master-Thesis beim Prüfungssauschuss beantragt
werden. Eine Rückgabe des Themas der Master-Thesis ist nur

zulässig, wenn der Kandidat bei der Anfertigung seiner ersten
Master-Thesis von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht
hat.

(10) Werden die Termine und Fristen für Prüfungen beziehungs-
weise Prüfungswiederholungen gemäß der Absätze 3, 5, 8 und 9
versäumt, gilt die Modulprüfung beziehungsweise Master-Thesis
als abgelegt und nicht bestanden, es sei denn, der Kandidat hat das
Versäumnis nicht zu vertreten. Der für den Rücktritt oder das Ver-
säumnis geltend gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich
angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Stu-
dierenden ist ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit
des Kandidaten steht die Krankheit eines von ihm überwiegend
allein zu versorgenden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsaus-
schuss den Grund an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der
dem Studierenden schriftlich mitgeteilt wird; dies ist in der Regel
der nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund
dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleis-
tungen sind in diesem Fall anzurechnen. 

§ 10
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0)
bewertet, wenn der Kandidat einen für ihn bindenden Prüfungs-
termin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er von einer Prü-
fung, die er angetreten hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Das-
selbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb
der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2) Kann der Kandidat aus von ihm nicht zu vertretenden Grün-
den die für die Ablegung von Modulprüfungen und die Anferti-
gung der Master-Thesis festgelegten Fristen nicht einhalten, hat er
dieses rechtzeitig zusammen mit einem Antrag auf Terminver-
schiebung über das Zentrale Prüfungsamt dem Prüfungsausschuss
anzuzeigen. Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend
gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt und
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Kandidaten ist ein
amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit des Kandidaten
steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versor-
genden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den Grund
an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Kandidaten vom
Zentralen Prüfungsamt schriftlich mitgeteilt wird; dies ist der
nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund
dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleis-
tungen sind in diesem Fall anzurechnen. Bei den Versäumnis-
gründen im Sinne von Satz 3 sind die gesetzlichen Mutterschutz-
fristen und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(3) Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistungen
durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu
beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen
Ablauf des Prüfungstermins stört, kann von dem jeweiligen Prüfer
oder Aufsicht Führenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung
ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die Prüfungsleistung
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen
kann der Prüfungsausschuss den Kandidaten von der Erbringung
weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.
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(4) Der Kandidat kann verlangen, dass die Entscheidung nach
Absatz 3 Satz 1 und 2 innerhalb von 14 Tagen vom Prüfungsaus-
schuss überprüft wird. Belastende Entscheidungen sind dem Kan-
didaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 11
Arten der Prüfungsleistungen

(1) Die Studierenden haben während ihrer Studienzeit Prüfungs-
leistungen zu erbringen. Das Lehrangebot ist so zu gestalten, dass
die Studierenden ausreichend Möglichkeiten zur Erbringung der
erforderlichen Prüfungsleistungen haben. Die Prüfungsleistungen
sind von den Lehrenden der jeweiligen Lehrveranstaltung zu
bescheinigen und gemäß der Notenskala nach § 5 zu bewerten.
Die Studierenden sind in der ersten Vorlesungswoche im jeweili-
gen Fach über die für sie geltende Prüfungsart und deren Umfang
in Kenntnis zu setzen. Die Auswahl der Prüfungsart und des Um-
fangs wird vom Prüfer für alle Kandidaten einheitlich vorgenom-
men, sie bedarf vor Bekanntgabe der Bestätigung durch den Prü-
fungsausschuss. Für chronisch Kranke gelten die Vorschriften
sinngemäß. Folgende Arten von Prüfungsleistungen können er-
bracht werden:

a) Mündliche Prüfung (§ 12)
b) schriftlich als Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbei-

ten (§ 13)
c) Hausarbeit
d) Referat
e) Teilnahme an Planspielen/Durchführung von Fallstudien
f) Projektarbeit (§ 14)
g) Alternative Prüfungsleistungen können sein

– Referate
– Rechnerprogramme
– Rollenspiele
– Diskussionsleitungen
– Kolloquien
– sonstige schriftliche Arbeiten
– Experimentelle Arbeiten
– Konstruktive oder zeichnerische Entwürfe (Entwurfspro-

jekte, Stegreifentwürfe, Präsentationen)
– Hausarbeit
– Projektarbeit (§ 14)

Alternative Prüfungsleistungen können auch als semesterbeglei-
tende Prüfungen außerhalb des von der Hochschule festgelegten
Prüfungszeitraumes erbracht werden.

(2) Ein Referat ist im Lehr- beziehungsweise Lernzusammen-
hang der Lehrveranstaltungen zu halten. Es umfasst die eigen-
ständige systematische Aufarbeitung eines Themas oder Themen-
gebietes der jeweiligen Lehrveranstaltung unter Einbeziehung der
einschlägigen Literatur. In einem kurzen Vortrag von 15 Minuten
bis 30 Minuten soll die Diskussion über die entsprechende The-
matik eröffnet und vertieft werden.

(3) Eine experimentelle Arbeit umfasst die theoretische Vorbe-
reitung, den Aufbau und die Durchführung eines Experiments so-
wie die schriftliche Darstellung der Arbeitsschritte, des Versuchs-
ablaufs und der Ergebnisse des Experiments.

(4) Ein Entwurfsprojekt ist eine selbständige, in der Regel gra-
fisch dargestellte Lösung einer Entwurfsaufgabe. Es dient der ent-
werferischen und praktischen Ausbildung innerhalb der Hoch-
schule. Ein Entwurfsprojekt wird in der Regel über einen zuvor
festgelegten Zeitraum bearbeitet. Es kann als Gruppen- oder Ein-
zelarbeit vorgelegt werden. Bei einer Gruppenarbeit muss der zu
bewertende Beitrag des Einzelnen als individuelle Prüfungsleis-
tung abgrenzbar und bewertbar sein.

(5) Der Stegreif ist die unbetreute Bearbeitung einer kleinen Auf-
gabenstellung (Entwurf), die in einem Zeitraum von höchstens
einer Woche zu bearbeiten ist und deren Ergebnis in einem Kol-
loquium präsentiert oder in einer oder mehreren Veranstaltungen
kritisch reflektiert wird.

(6) Macht der Kandidat vor Beginn der Prüfungsleistung glaub-
haft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger körperli-
cher Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird dem
Kandidaten durch den Prüfungsausschuss gestattet, die Prüfungs-
leistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder
gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu er-
bringen. Dazu kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes ver-
langt werden. Entsprechendes gilt für Prüfungsvorleistungen. Für
chronisch kranke Kandidaten gelten diese Vorschriften sinnge-
mäß.

§ 12
Mündliche Prüfungen

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Kandidat nach-
weisen, dass er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes er-
kennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge
einzuordnen vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob der Kan-
didat über breites Grundlagenwissen des Prüfungsgebietes ver-
fügt.

(2) Mündliche Prüfungen werden vor mindestens zwei Prüfern
(Kollegialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines
sachkundigen Beisitzers als Gruppenprüfung oder als Einzelprü-
fung abgelegt.

(3) Die mündliche Prüfung dauert je Kandidat mindestens 15 und
höchstens 45 Minuten.

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündli-
chen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis
ist dem Kandidaten jeweils im Anschluss an die mündliche Prü-
fung bekannt zu geben. Die Note der mündlichen Prüfung ergibt
sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen der
Prüfer.

(5) Kandidaten, die sich an einem späteren Prüfungstermin, nicht
jedoch im selben Prüfungsabschnitt der gleichen Modulprüfung
unterziehen wollen, sollen nach Maßgabe der räumlichen Ver-
hältnisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, der Kandi-
dat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die
Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Kandi-
daten.
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§ 13
Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten 

(1) In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten
soll der Kandidat nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit
begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden seines
Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. In der Klau-
sur soll ferner festgestellt werden, ob der Kandidat über notwen-
diges Grundlagenwissen verfügt. Das Bewertungsverfahren soll
vier Wochen nicht überschreiten.

(2) Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten sind in der
Regel, zumindest aber im Falle einer Wiederholungsprüfung, von
zwei Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem arithme-
tischen Mittel der Einzelbewertungen.

(3) Die Bearbeitungszeit für Klausurarbeiten darf 90 Minuten
nicht unterschreiten und 300 Minuten nicht überschreiten.

§ 14
Projektarbeiten

(1) Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur
Teamarbeit und insbesondere zur Entwicklung, Durchsetzung und
Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll der Kan-
didat nachweisen, dass er an einer größeren Aufgabe Ziele defi-
nieren sowie Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten kann.

(2) Projektarbeiten sind in der Regel, mindestens aber im Fall
einer Wiederholungsprüfung, von zwei Prüfern zu bewerten. Die
Note ergibt sich als arithmetisches Mittel der Einzelbewertungen.
Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten.

(3) Die Bearbeitungszeit für Projektarbeiten beträgt in der Regel
höchstens sechs Monate. Für die Festlegung dieser Bearbeitungs-
zeit gilt § 11 Abs. 1.

(4) Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit
muss der Beitrag des einzelnen Kandidaten deutlich erkennbar
sein und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen.

§ 15
Master-Thesis und Kolloquium

(1) Die Master-Thesis ist eine Prüfungsarbeit, die das Studium
abschließt. Sie soll zeigen, dass der Kandidat in der Lage ist,
innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem Fach
selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.

(2) Die Master-Thesis kann von einem Professor oder einer ande-
ren nach § 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsbe-
rechtigten Person ausgegeben und betreut werden, soweit diese an
der Hochschule Wismar im Studiengang tätig ist. Soll die Master-
Thesis in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule Wismar
durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung des Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses.

(3) Auf Antrag wird dem Kandidaten rechtzeitig unter Berück-
sichtigung der nach Maßgabe des § 8 festgelegten Termine ein
Thema für die Master-Thesis zugeteilt. Die Vergabe des Themas

erfolgt über den Prüfungsausschuss. Der Kandidat kann Vor-
schläge für das Thema der Master-Thesis machen. Der Zeitpunkt
der Ausgabe sowie das Thema sind aktenkundig zu machen. Das
Thema kann nur einmal und auf Antrag zurückgegeben werden.
Der für die Rückgabe geltend gemachte Grund muss unverzüglich
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Über den
Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss nach Anhörung der
zuständigen Prüfer. Ein Thema für die Master-Thesis wird von
Amts wegen ausgegeben, wenn ein Kandidat, der die in der Anla-
ge 1 für die Pflicht- und Wahlpflichtmodule vorgesehenen Credits
erworben hat, nach der letzten Modulprüfung nicht innerhalb von
vier Wochen einen Vorschlag für das Thema einreicht. 

(4) Die Master-Thesis kann auch in Form einer Gruppenarbeit
erbracht werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende
Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die
eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar
und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt.

(5) Die Bearbeitungszeit für die Master-Thesis und deren Ver-
längerung werden in der Anlage 3 geregelt. Thema, Aufgaben-
stellung und Umfang der Master-Thesis sind vom Betreuer so zu
begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung der Master-Thesis ein-
gehalten werden kann. 

(6) Die Master-Thesis ist fristgemäß beim Zentralen Prüfungs-
amt der Hochschule Wismar in drei Exemplaren abzuliefern; der
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Soweit für die
Master-Thesis die Anfertigung von Modellen, Zeichnungen oder
anderen künstlerischen Arbeiten erforderlich ist, sind diese im
Original mit je zwei fotografischen Abbildungen des Objekts
abzuliefern. Bei der Abgabe hat der Kandidat schriftlich zu versi-
chern, dass er seine Arbeit – bei einer Gruppenarbeit seinen ent-
sprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbständig ver-
fasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfs-
mittel benutzt hat. Eine nicht fristgemäß eingereichte Arbeit ist
mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten.

(7) Die Master-Thesis ist von zwei Prüfern zu bewerten, von
denen einer Professor der Hochschule Wismar sein muss. Der
Betreuer der Master-Thesis ist einer der Prüfer. Die Prüfer werden
vom Prüfungsausschuss bestimmt. Die einzelnen Bewertungen
sind gemäß § 5 vorzunehmen und von jedem Prüfer einzeln
schriftlich zu begründen. Bei nicht übereinstimmender Bewertung
durch die beiden Prüfer wird die Note der Master-Thesis aus dem
arithmetischen Mittel der beiden Noten unter entsprechender An-
wendung von § 4 Abs. 1 gebildet. Das Bewertungsverfahren soll
vier Wochen nicht überschreiten.

(8) Der Kandidat hat seine Master-Thesis in einem Kolloquium
zu verteidigen. Die Bewertung der Master-Thesis ist dem Kandi-
daten erst nach der Verteidigung unter Berücksichtigung ihres Er-
gebnisses mitzuteilen.

(9) Die Verteidigung der Master-Thesis wird einer Kommission,
deren Vorsitzender vom Prüfungsausschuss festgelegt wird, zur
Bewertung übergeben. Der Kommission gehören die nach Absatz 7
bezeichneten Prüfer an. Die Dauer des Kolloquiums beträgt min-
destens 30 Minuten und höchstens 45 Minuten. Das Kolloquium
ist hochschulöffentlich, es sei denn, der Kandidat widerspricht.
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(10) Die Note des Kolloquiums ergibt sich aus dem arithmeti-
schen Mittel der Einzelbewertungen. Sie geht mit einem Anteil
von 25 % in die Note für die Master-Thesis ein. Wird das Kollo-
quium „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, führt das zu einer Ge-
samtbewertung „nicht ausreichend“ (5,0). In diesem Falle sind die
Master-Thesis mit einem neuen Thema und das Kolloquium zu
wiederholen.

§ 16
Prüfungsausschuss

(1) Der Prüfungsausschuss wird durch Beschluss des Fachberei-
ches gebildet. Er ist für alle das Prüfungsverfahren betreffende
Aufgaben und Entscheidungen des Prüfungswesens sowie für die
weiteren durch diese Ordnung zugewiesenen Aufgaben zuständig.
Zur Erledigung der in § 17 Abs. 2 genannten Aufgaben und Ent-
scheidungen steht ihm das Zentrale Prüfungsamt zur Verfügung. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus Professoren, wissen-
schaftlichen Mitarbeitern und Studierenden. Die Zusammenset-
zung wird in der Anlage 3 geregelt. Ist kein wissenschaftlicher
Mitarbeiter vorhanden, so fällt dieser Sitz der Gruppe der Profes-
soren zu. Für jedes der Mitglieder ist bei Bestellung ein Ersatz-
mitglied aus der jeweiligen Gruppe zu bestellen. Die Amtszeit der
studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt ein
Jahr, die Amtszeit der übrigen Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses beträgt drei Jahre. Eine Wiederbestellung ist zulässig. Die
Mitglieder des Prüfungsausschusses üben ihr Amt nach Ablauf
einer Amtsperiode weiter aus, bis Nachfolger bestellt worden sind
und diese ihr Amt angetreten haben.

(3) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und die weiteren Mitglie-
der des Prüfungsausschusses werden von dem zuständigen Fach-
bereichsrat bestellt. Entsprechend werden für die Mitglieder des
Prüfungsausschusses Ersatzmitglieder bestellt. Der Vorsitzende
und sein Stellvertreter müssen Professoren sein. Der Prüfungsaus-
schuss ist beschlussfähig, wenn neben dem Vorsitzenden oder
dessen Stellvertreter und zwei weiteren Professoren mindestens
zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Er be-
schließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme des Vorsitzenden und in dessen Abwesenheit die
Stimme des Stellvertreters. Die studentischen Mitglieder des Prü-
fungsausschusses haben bei materiellen Prüfungsentscheidungen,
insbesondere über das Bestehen und Nichtbestehen und über die
Anrechnung von Studienzeiten sowie Prüfungs- und Studienleis-
tungen, kein Stimmrecht. An der Beratung und Beschlussfassung
über Angelegenheiten, die die Festlegung von Prüfungsaufgaben
oder die ihre eigene Prüfung betreffen, nehmen die studentischen
Mitglieder des Prüfungsausschusses nicht teil.

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen
der Prüfungsordnung eingehalten werden. Der Prüfungsausschuss
berichtet regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, dem Fachbe-
reich über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten ein-
schließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Master-
Thesis sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. Das
Rektorat der Hochschule Wismar legt den Bericht des Prüfungs-
ausschusses in geeigneter Weise offen. Der Prüfungsausschuss
gibt Anregungen zur Reform der Studienordnung, des Studienpla-
nes und der Prüfungsordnung.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der
Abnahme der Prüfungsleistungen beizuwohnen; ausgenommen
sind studentische Mitglieder, die sich im selben Prüfungszeitraum
der gleichen Prüfung zu unterziehen haben.

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und die Ersatzmit-
glieder unterliegen der Amtverschwiegenheit. Sofern sie nicht im
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzenden zur
Verschwiegenheit zu verpflichten.

(7) Von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss ist
wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossen, wer

1. über den Kandidaten das Sorgerecht hat;
2. zu dem Kandidaten in einer engen persönlichen Beziehung

steht oder wirtschaftliche Beziehungen unterhält.

(8) Der Prüfungsausschuss überträgt die Erledigung seiner Auf-
gaben für alle Regelfälle widerruflich mit Ausnahme der Ent-
scheidung über Widersprüche auf seinen Vorsitzenden.

§ 17
Zentrales Prüfungsamt

(1) Unbeschadet der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses
gemäß § 16 Abs. 1 ist das Zentrale Prüfungsamt der Hochschule
Wismar für die Organisation des Prüfungsverfahrens zuständig.

(2) Das Zentrale Prüfungsamt hat insbesondere folgende Aufga-
ben:

1. Bekanntgabe des Prüfungszeitraumes und der Meldefristen
für die Prüfungen

2. Fristenkontrolle der Prüfungstermine gemäß § 37 des Lan-
deshochschulgesetzes

3. Führung der Prüfungsakten
4. Koordination der Prüfungstermine und Aufstellung von ent-

sprechenden Prüfungsplänen für Prüfer, Beisitzer und Prü-
fungsaufsichten

5. Ausgabe und Entgegennahme der Anträge auf Zulassung zu
Modulprüfungen und zur Master-Thesis

6. Erteilung der Zulassung zu Prüfungen gemäß Nummer 5
7. Aufstellung von Listen der Kandidaten eines Prüfungster-

mins
8. Überwachung der Bewertungsfristen gemäß §§ 13 Abs. 1

Satz 3, 15 Abs. 7 Satz 6
9. Entgegennahme des Antrages auf Zuweisung eines Themas

für die Master-Thesis
10. Zustellung des Themas der Master-Thesis an den Kandidaten
11. Entgegennahme der fertig gestellten Master-Thesis
12. Benachrichtigung der Kandidaten über das Prüfungsergebnis
13. Ausfertigung und Aushändigung von Zeugnissen, Masterur-

kunden und Bescheiden gemäß § 3 Abs. 3 und 4

§ 18
Prüfer und Beisitzer

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und Beisitzer. Zu
Prüfern und Beisitzern dürfen nur Professoren und andere nach 
§ 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsberechtigte
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Personen bestellt werden. Zum Beisitzer darf nur bestellt werden,
wer mindestens die entsprechende Master-Prüfung oder eine ver-
gleichbare Prüfung abgelegt hat. Der Beisitzer darf den Kandida-
ten weder befragen noch seine Prüfungsleistung beurteilen. Die
Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.

(2) Der Kandidat kann für die Master-Thesis und die mündlichen
Prüfungen einen Prüfer oder mehrere Prüfer vorschlagen. Der
Vorschlag begründet keinen Anspruch.

(3) Die Namen der Prüfer sind dem Kandidaten rechtzeitig be-
kannt zu geben.

(4) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 16 Abs. 6 und 7 entsprechend.

§ 19
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 

und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet, wenn sie an
einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland in demsel-
ben Studiengang erbracht wurden. 

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in
Studiengängen, die nicht unter Absatz 1 fallen, werden angerech-
net, soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist oder durch Credits
nachgewiesen wird. Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang und
in den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Studiums an
der Hochschule Wismar im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist
kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung
und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der Anrechnung von Stu-
dienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen sowie multi-
medial gestützter Studien- und Prüfungsleistungen, die außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die von der
Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebil-
ligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen
von Hochschulpartnerschaften zu beachten.

(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
sowie für multimedial gestützte Studien- und Prüfungsleistungen
in staatlich anerkannten Fernstudien gelten die Absätze 1 und 2
entsprechend. 

(4) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind
die Noten, soweit die Notensysteme vergleichbar sind, zu über-
nehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen.
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestan-
den“ aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im
Zeugnis ist zulässig.

(5) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 be-
steht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Anrechnung von
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die in
der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt durch
den Prüfungsausschuss. Der Studierende hat die für die Anrech-
nung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

(6) Zuständig für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen ist der Prüfungsausschuss. Vor

der Feststellung der Gleichwertigkeit sind die zuständigen Fach-
vertreter zu hören.

§ 20
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

(1) Voraussetzung für die Zulassung zum Masterstudium ist ein
erster akademischer Abschluss in einem entsprechenden oder in
einem vergleichbaren Studiengang einer nationalen oder interna-
tionalen Hochschule. Näheres wird in der Zulassungsordnung des
Master-Studiengangs Architektur geregelt.

(2) Weitere Voraussetzungen für die Zulassung zum Masterstu-
dium sind in der Anlage 3 geregelt.

(3) Die Master-Prüfung kann nur ablegen, wer

1. ein Studium nach Maßgabe der Studienordnung absolviert hat
und 

2. die Prüfungsvorleistungen für die jeweiligen Modulprüfungen
(Anlage 1) erbracht hat.

(4) Die Zulassung zu einer Modulprüfung setzt voraus, dass der
Kandidat in dem Semester, in dem er sich zu einer Modulprüfung
meldet, in demselben Master-Studiengang an der Hochschule
Wismar eingeschrieben ist.

(5) Die Zulassung zu einer Modulprüfung ist innerhalb einer vom
Prüfungsausschuss festgesetzten Meldefrist und Form bei dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu beantragen. Der Antrag
ist beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. Dem Antrag auf
Zulassung zu den Modulprüfungen sind folgende Unterlagen bei-
zufügen oder bis zu einem vom Prüfungsausschuss festgesetzten
Termin nachzureichen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt
wurden:

1. der Nachweis der erforderlichen Prüfungsvorleistungen (§ 22)
2. Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an Modulen gemäß

der Studienordnung
3. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung ent-

sprechender Prüfungen
4. eine Erklärung, ob bisherige Versuche zur Ablegung einer

Master-Prüfung in demselben oder einem verwandten Stu-
diengang an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutsch-
land einmalig oder endgültig nicht bestanden wurden und dass
auch kein entsprechendes Prüfungsverfahren an einer anderen
Hochschule anhängig ist 

5. im Falle mündlicher Prüfungsleistungen eine Erklärung darü-
ber, ob einer Zulassung von Zuhörern widersprochen wird

Ist es dem Kandidaten nicht möglich, eine nach den Absätzen 1
bis 3 erforderliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise bei-
zufügen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf
andere Art zu führen. Der Antrag auf Zulassung zu einer Modul-
prüfung ist verbindlich; er kann schriftlich bei dem Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses bis spätestens eine Woche vor dem fest-
gesetzten Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen und ohne
Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zu-
rückgenommen werden. Über die Zulassung entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 
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(6) Die Zulassung zu einer Modulprüfung darf nur abgelehnt
werden, wenn

1. die in Absatz 1 und 2 genannten Voraussetzungen oder die
Verfahrensvorschriften nach Absatz 3 nicht erfüllt sind oder

2. die Unterlagen unvollständig sind oder
3. der Kandidat in demselben oder in einem verwandten Stu-

diengang an einer Hochschule entweder die Master-Prüfung
oder die entsprechende Prüfung endgültig nicht bestanden hat
oder sich in einem Prüfungsverfahren befindet.

II. Master-Prüfung

§ 21
Zweck und Durchführung der Master-Prüfung

(1) Die Master-Prüfung bildet den berufsqualifizierenden Ab-
schluss des Master-Studienganges. Durch die Master-Prüfung wird
festgestellt, ob der Kandidat die Zusammenhänge seines Faches
überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden und
Erkenntnisse anzuwenden und die für den Übergang in die Berufs-
praxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben hat.

(2) Die Master-Prüfung wird mit der Master-Thesis und dem
dazugehörigen Kolloquium abgeschlossen.

§ 22
Prüfungsvorleistungen

(1) Die in der Anlage 1 aufgeführten Prüfungsvorleistungen sind
Zulassungsvoraussetzung für die Teilnahme an den in dieser An-
lage bezeichneten Modulprüfungen.

(2) Die Zulassungsvoraussetzungen zur Master-Thesis und zum
Kolloquium werden in der Anlage 3 geregelt. 

§ 23
Art, Umfang und Gegenstand der Master-Prüfung

(1) Die Master-Prüfung besteht aus

– den Modulprüfungen und 
– der Master-Thesis einschließlich des Kolloquiums gemäß § 15.

(2) Die Pflichtmodule und Wahlpflichtmodule des Masterstu-
diums, deren Umfang und Art, sind der Anlage 1 zu entnehmen.
Das jeweilige Wahlpflichtmodul wird aus wirtschaftlichen Grün-
den nur angeboten, wenn sich eine Mindestteilnehmerzahl für die-
ses einschreibt. Die Anzahl der Mindestteilnehmer je Wahl-
pflichtmodul wird in Anlage 3 geregelt. 

(3) Die Modulprüfungen setzen sich aus den in der Anlage 1 an-
gegebenen Prüfungsleistungen zusammen. 

(4) Gegenstand der Modulprüfungen sind die Stoffgebiete der
den Prüfungsfächern zugeordneten Lehrveranstaltungen.

(5) Die Prüfungsanforderungen orientieren sich an dem Inhalt der
Lehrveranstaltungen, die aufgrund der Studienordnung für das be-
troffene Studienfach angeboten werden.

(6) Der Kandidat wird zum Kolloquium nur zugelassen, wenn er
sämtliche anderen Prüfungsleistungen erfolgreich abgelegt hat.

§ 24
Zusatzmodule

Der Kandidat kann sich einer Prüfung in weiteren als den vorge-
schriebenen Modulen unterziehen (Zusatzmodule). Das Ergebnis
der Prüfung in diesen Fächern wird bei der Festsetzung der Ge-
samtnote nicht mit einbezogen.

§ 25
Bildung der Gesamtnote, Zeugnis und Zeugnisergänzung

(1) Die Gesamtnote errechnet sich entsprechend § 4 aus den Mo-
dulnoten gemäß § 23 und der Note der Master-Thesis (einschließ-
lich Kolloquium). Die Modulnoten gehen mit einem Anteil von 
75 %, die Master-Thesis mit Kolloquium mit einem Anteil von 
25 % in die Gesamtnote ein. Darüber hinaus können weitere Re-
gelungen in der Anlage 3 aufgenommen werden.

(2) Für die Bildung der Gesamtnote gilt § 4 entsprechend.

(3) Bei hervorragenden Leistungen gemäß § 5 kann das Gesamt-
urteil „mit Auszeichnung bestanden“ erteilt werden.

(4) Über die bestandene Master-Prüfung erhält der Kandidat
unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis
in deutscher und englischer Sprache. In das Zeugnis sind der Stu-
diengang, der gewählte Studienschwerpunkt, die Modulnoten der
Master-Prüfung, das Thema der Master-Thesis und deren Note
sowie die Gesamtnote der Master-Prüfung aufzunehmen. Auf
Antrag des Kandidaten können das Ergebnis der Prüfungen in den
Zusatzmodulen (§ 28) und die bis zum Abschluss der Master-Prü-
fung benötigte Fachstudiendauer in das Zeugnis aufgenommen
werden. Auf Antrag des Kandidaten ist in einem Beiblatt zum
Zeugnis die Notenverteilung des jeweiligen Prüfungsjahrganges
(Notenspiegel, Rangzahl) des Studienganges anzugeben.

(5) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte
Prüfungsleistung erbracht worden ist.

(6) Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
und dem Dekan des Fachbereiches zu unterzeichnen.

(7) Mit dem Zeugnis erhält der Kandidat eine Zeugnisergänzung
(„Diploma Supplement“) gemäß Anlage 2, aus der die internatio-
nale Einordnung des bestehenden Abschlusses hervorgeht. Das
Diploma Supplement enthält insbesondere die folgenden Anga-
ben in englischer Sprache:

a) Identifizierende Angaben zur Person der Absolventin oder des
Absolventen

b) Identifizierende Angaben zur mit dem Abschluss erworbenen
Qualifikation und zum Fachbereich 

c) Angaben zur Ebene des Abschlusses innerhalb des deutschen
Bildungssystems, Zugangsvoraussetzungen und Dauer des
Studienprogramms

d) Angaben zur Form des Studiums, zu Studieninhalten und Stu-
dienerfolg
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e) Angaben zum Status der Qualifikation (Zugang zu weiteren
Studien, Promotion, berufliche Qualifikationsmöglichkeiten)

f) Ergänzende Angaben zum Studium der Absolventin oder des
Absolventen (zum Beispiel integriertes Auslandsstudium)

g) Angaben zur Ausstellung des Ergänzungstextes (Datum, Stelle)
h) Einordnung des Fachbereichs der Hochschule Wismar in das

nationale Hochschulsystem

§ 26
Hochschulgrad und Masterurkunde

(1) Ist die Master-Prüfung bestanden, wird der berufsqualifizie-
rende Abschluss verliehen.

Die genaue Bezeichnung für den Mastergrad regelt die Anlage 3.

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält der Kandidat die Master-
urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verlei-
hung des Mastergrades beurkundet. Die Masterurkunde wird vom
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und vom Dekan des Fach-
bereiches unterzeichnet und mit dem Siegel der Hochschule Wis-
mar versehen.

IV. Schlussbestimmungen

§ 27
Ungültigkeit der Master-Prüfung

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht und
wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses be-
kannt, so können die Noten für die Prüfungsleistung, bei deren
Erbringung der Kandidat getäuscht hat, und für die Modulprüfung
entsprechend berichtigt und die Master-Prüfung für „nicht bestan-
den“ erklärt werden. Entsprechendes gilt für die Master-Thesis.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modul-
prüfung nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat hierüber täuschen

wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des
Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen
der Modulprüfung geheilt. Hat der Kandidat vorsätzlich zu
Unrecht erwirkt, dass er die Modulprüfung ablegen konnte, so
kann die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ (5,0) und die
Master-Prüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden.

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur
Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls
ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die
Masterurkunde einzuziehen, wenn die Master-Prüfung aufgrund
einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Ent-
scheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist
von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.

§ 28
Einsicht in die Prüfungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens
wird dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht
in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen
Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Der Antrag ist
an das Zentrale Prüfungsamt zu richten.

§ 29
Übergangsbestimmungen

(1) Diese Prüfungsordnung gilt erstmalig für die Prüfung von
Kandidaten, die im Wintersemester 2005/2006 für den Master-
Studiengang Architektur an der Hochschule Wismar eingeschrie-
ben werden.

(2) Für die Kandidaten, die ihr Studium im Master-Studiengang
Architektur vor In-Kraft-Treten dieser Prüfungsordnung begon-
nen haben, findet die Prüfungsordnung für den Master-Studien-
gang Architektur vom 28. Mai 20033 weiterhin Anwendung.

§ 30
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Die vorliegende Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung,
Wissenschaft und Kultur in Kraft. Gleichzeitig tritt die Prüfungs-
ordnung für den Master-Studiengang Architektur vom 28. Mai
2003 außer Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats
der Hochschule Wismar vom 14. Juli 2005 sowie der Genehmi-
gung des Rektors vom 18. Juli 2005 sowie nach Durchführung des
Anzeigeverfahrens gemäß § 13 Abs. 2 des Landeshochschulge-
setzes (Schreiben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 6. Okto-
ber 2005, Az. VII 300 c 3152-03).
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Fächergruppe Abschlussbezeichnung

Gestaltung Master of Arts (M.A.)

Ingenieurwissenschaften Nach der inhaltlichen Aus-
richtung des Studiengangs:
Master of Science (M.Sc.)
oder
Master of Engineering (M.Eng.)

Rechtswissenschaften Master of Laws (LL.M.)

Wirtschaftswissenschaften Nach der inhaltlichen Aus-
richtung des Studiengangs:
Master of Arts (M.A.)
oder
Master of Science (M.Sc.)

Wismar, den 18. Juli 2005

Der Rektor
der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design,
Professor Dr. Norbert Grünwald

Mittl.bl. BM M-V 2005 S. 1336
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Katalog der Wahlpflichtmodule

Lfd. Nr. Titel Prüfung CR

WPM I Stadtentwicklung und Landschaftsarchitektur AP 5

WPM II Planen und Bauen im Bestand AP 5

WPM III Entwerfen und Konstruieren AP 5

WPM IV Entwerfen und Architekturtheorie AP 5

WPM V Planungs- und Baumanagement AP 5

WPM VI Architektursimulation und Präsentation AP 5

WPM VII Künstlerisches Gestalten AP 5

WPM VIII Allgemeine Wissenschaften AP 5

AP = Alternative Prüfungsleistung

(1) Aus den WPM I bis WPM VIII sind vier Wahlpflichtmodule
zu wählen, erfolgreich abzuschließen und insgesamt 35 Credit
Points zu erlangen.

(2) Ein belegtes Wahlpflichtmodul (WPM I bis WPM VIII) kann
bis zu dreimal mit unterschiedlichen Themen belegt werden.

(3) Jedes Thema wird mit einer Prüfungsleistung abgeschlossen.
Bei Mehrfachbelegung eines Wahlpflichtmoduls (WPM I bis
WPM VIII) errechnet sich die Modulnote gemäß § 4 der Prü-
fungsordnung. 

(4) Es können bis zu drei Themen aus dem Studienangebot ande-
rer Studiengänge gewählt werden. Voraussetzung ist, dass diese in
einem sinnvollen Zusammenhang mit den gewählten Wahl-
pflichtmodulen des Master-Studiengangs Architektur stehen.
Über die Zuordnung entscheidet der Prüfungsausschuss.
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§ 1
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester. Sie umfasst vier theo-
retische Studiensemester, wobei das vierte Fachsemester vorran-
gig für die Erarbeitung der Master-Thesis zur Verfügung steht.

§ 2
Zulassungsvoraussetzungen

Neben den Allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen des § 20 der
Prüfungsordnung regelt der Fachbereich Architektur als Satzung
in einer Zulassungsordnung den Zugang für den Master-Studien-
gang Architektur. 

§ 3
Master-Thesis

(1) Die Bearbeitungszeit der Master-Thesis beträgt zwölf Wo-
chen. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss aufgrund eines
begründeten Antrags, der durch den Betreuer befürwortet sein
muss, ausnahmsweise eine Verlängerung der Bearbeitungszeit um
höchstens zwei Wochen gewähren. Der Antrag ist schriftlich an
den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten und beim
Prüfungsamt einzureichen.

(2) Zur Bearbeitung der Master-Thesis wird zugelassen, wer alle
Pflichtmodule und vier Wahlpflichtmodule erfolgreich abge-
schlossen hat und somit 98 Credits nachgewiesen hat. 

§ 4
Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern, davon drei
Professoren, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter und einem
Studenten.

§ 5
Mindestteilnehmerzahl für Wahlpflichtmodule

Der Fachbereich ist nur dann verpflichtet, ein Wahlpflichtmodul
anzubieten, wenn sich für ein angebotenes Thema mindestens
fünf Teilnehmer einschreiben. 

§ 6
Bildung der Gesamtnote

(1) Die Gesamtnote (GN) ermittelt sich aus der gewichteten
Durchschnittsnote der Modulprüfungen (gDNM) nach § 23 der
Prüfungsordnung und der Note der Master-Thesis (einschließlich
Kolloquium) (N-MAT+K). Für die Bestimmung der einzelnen
Modulnoten (MN) ist der § 4 der Prüfungsordnung maßgebend.
Die gewichtete Durchschnittsnote der Modulprüfungen (gDNM)
geht mit einem Anteil von 75 % und die Note der Master-Thesis
mit Kolloquium (N-MAT+K) mit einem Anteil von 25 % in die
Gesamtnote ein. Für die Bestimmung der Note der Master-Thesis
mit Kolloquium (N-MAT+K) ist der § 15 der Prüfungsordnung
maßgebend.

gDNM = (Summe (MN x CR) / Summe (CR)) (6.1)
GN = (3 x gDNM + N-MAT+K) / 4 (6.2)

(2) Neben der Note auf der Grundlage der deutschen Notenskala
von 1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich auch eine relative
Note entsprechend der folgenden ECTS-Bewertungsskala auszu-
weisen:

A die besten 10 %
B die nächsten 25 %
C die nächsten 30 %
D die nächsten 25 %
E die nächsten 10 %

§ 7
Hochschulgrad

(1) Das Ziel des Studiums im Master-Studiengang Architektur ist
der Berufsqualifizierende akademische Abschluss „Master of
Arts“ (M.A.). 

(2) Der Fachbereich Architektur vermittelt durch eine anwen-
dungsbezogene Lehre eine gestalterisch-künstlerische Befähi-
gung und eine auf wissenschaftlich-technischer Grundlage beru-
hende Bildung. Das praxisorientierte Studium soll den Studieren-
den Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Durchführung von Pla-
nungsaufgaben vermitteln und ihnen einen umfassenden Einblick
in umweltgestaltende und hochbaubezogene Berufsfelder geben.
Das Studium schließt mit dem berufsqualifizierenden „Master of
Arts“ ab. Mit der Prüfung zum „Master of Arts“ soll festgestellt
werden, ob der Kandidat berufsqualifizierende Fähigkeiten und
Fertigkeiten erworben hat. Dazu gehören Kreativität, räumlich-
plastisches Denken und Gestalten sowie Fähigkeiten zum integra-
tiven und kooperativen Arbeiten bei der Lösung interdisziplinärer
Problemstellungen auf dem Gebiet der Architektur.
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Anlage 3

Besondere Bestimmungen



Artikel 1

Die Prüfungsordnung für den binationalen deutsch-polnischen
Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik der Hochschule
Wismar, University of Technology, Business and Design, vom 
5. Januar 20043 wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

Absatz 4 wird ersatzlos gestrichen.
Absatz 5 wird zu Absatz 4.
Absatz 6 wird zu Absatz 5.

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

Absatz 1 Punkt 2 wird ersatzlos gestrichen.
Die nachfolgenden Nummerierungen werden entsprechend
angepasst.

3. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Im Absatz 2 werden die Wörter „die gemäß § 3 Abs. 4 vor-
geschriebenen Fachexkursionen“ gestrichen.

b) Im Absatz 3 werden die Wörter „die gemäß § 3 Abs. 4 vor-
geschriebenen Fachexkursionen“ gestrichen.

c) Im Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „die gemäß § 3 
Abs. 4 vorgeschriebenen Fachexkursionen“ gestrichen.

d) Im Absatz 5 werden die Wörter „die gemäß § 3 Abs. 4 vor-
geschriebenen Fachexkursionen“ gestrichen.

e) In den Absätzen 2 bis 5 wird die Formulierung „§ 3 
Abs. 6“ durch die Formulierung „§ 3 Abs. 5“ ersetzt.

4. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Anstrich 3 wird ersatzlos gestrichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Pflichtmodule des Bachelor-Studiums sind wie folgt
vorgegeben:
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Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung 
für den binationalen deutsch-polnischen  Bachelor-Studiengang 

Wirtschaftsinformatik der Hochschule Wismar,
University of Technology, Business and Design

Vom 18. Juli 2005

Aufgrund von § 2 Abs. 1 und von § 38 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 5. Juni 2003 (GVOBl. M-V S. 331)2, hat die Hochschule Wismar, University of Technology, Business and Design, die
nachfolgende Änderungssatzung als Satzung erlassen:

Modul

310 Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen

PM 311 Einführung in die BWL

PM 312 Volkswirtschaftslehre

PM 313 Wirtschaftsrecht

320 Betriebswirtschaftslehre

PM 321 Buchführung und Bilanzierung

PM 322 Kosten- und Leistungsrechnung

PM 323 Produktionswirtschaft

PM 324 Finanzierung

PM 325 Marketing

330 Wirtschaftsmathematik

PM 331 Lineare Systeme

PM 332 A n a l y s i s / W a h r s c h e i n l i c h k e i t s r e c h n u n g

PM 333 Statistik

PM 334 Ökonometrie

PM 335 Operations Research

340 Wirtschaftsinformatik

PM 341 Einführung in die Wirtschaftsinformatik

PM 342 Datenbanken und Datenmodellierung

PM 343 Informationsmanagement

PM 344 Systemanalyse

PM 345 Organisationsentwicklung

PM 346 Systementwurf & Softwaretechnik

PM 347 Anwendungsprogrammierung

350 Informatik

PM 351 Einführung Programmierung

PM 352 Betriebssysteme

PM 353 Theoretische Informatik

PM 354 Künstliche Intelligenz

PM 355 Systemprogrammierung

PM 356 Kommunikationssysteme

PM 357 Informatikrecht

360 Wirtschaftsinformatik – Anwendungen

PM 361 Bachelor-Seminar 

370 Allgemeine Grundlagen

PM 371 Fremdsprache

PM 372 Kultur/Geschichte des Partnerlandes

PM 373 Sport

1 Mittl.bl. BM M-V S. 511
2 Mittl.bl. BM M-V S. 181
3 Mittl.bl. BM M-V S. 161



5. § 20  wird wie folgt geändert:

Im Absatz 5 wird die Angabe „167“ durch die Angabe „160“
ersetzt.

6. § 23 wird wie folgt geändert: 

Im Absatz 1 werden die Wörter „sowie die Exkursionen erfolg-
reich abgeleistet sind“ gestrichen.

7. In § 25 wird der Absatz 5 mit folgender Fassung ergänzt:

„(5) Neben der Note auf der Grundlage der deutschen Noten-
skala von 1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich auch eine

relative Note entsprechend der ECTS-Bewertungsskala auszu-
weisen:

A die besten 10 %
B die nächsten 25 %
C die nächsten 30 %
D die nächsten 25 %
E die nächsten 10 %“

8. Anlage 1 wird wie folgt geändert:

Der Prüfungsplan wird wie folgt neu gefasst:
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1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem.

Module Prüfung Prüfung Prüfung Prüfung Prüfung Prüfung

PM 311 Einführung in die BWL K120 od. PA

PM 312 Volkswirtschaftslehre K120 od. PA

PM 313 Wirtschaftsrecht K120 od. PA

PM 321 Buchführung und Bilanzierung K120 od. PA

PM 322 Kosten- und Leistungsrechnung K120 od. PA

PM 323 Produktionswirtschaft K120 od. PA

PM 324 Finanzierung K120 od. PA

PM 325 Marketing K120 od. PA

PM 331 Lineare Systeme K120 od. PA

PM 332 Analysis/Wahrscheinlichkeitsrechnung K180 od. PA

PM 333 Statistik K120 od. PA

PM 334 Ökonometrie
K180 od. PA 
od. MP 30

PM 335 Operations Research 
K180 od. PA
od. MP 30

PM 341 Einführung in die Wirtschaftsinformatik K120 od. PA

PM 342 Datenbanken und Modellierung K120 od. PA

PM 343 Informationsmanagement
K120 od. PA

od. REF

PM 344 Systemanalyse
K120 od. PA
od. PM 30

PM 345 Organisationsentwicklung
K120 od. PA
od. MP 30

PM 346 Systementwurf & Softwaretechnik
K180 od. PA
od. MP 30

PM 347 Anwendungsprogrammierung K120 od. PA
od.MP 30



Legende:

K n = Klausur (n Minuten)
MP n = mündliche Prüfung gemäß § 10 (n Minuten)
REF = Referat gemäß § 11
RP = Rechnerprogramm
PA = Projektarbeit gemäß § 12 (Dauer und Umfang der Projektarbeit regelt § 12 Abs. 3)
PM = Pflichtmodul

Zu Beginn der Vorlesungszeit des jeweiligen Semesters gibt der Prüfer bekannt, welche Prüfungsart zu erbringen ist (spätestens vier Wochen nach Lehr-
veranstaltungsbeginn).“
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1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem.

Module Prüfung Prüfung Prüfung Prüfung Prüfung Prüfung

PM 351 Einführung in die Programmierung
K120 od. RP

od. PA

PM 352 Betriebssysteme
K120 od. PA 
od. MP 30

PM 353 Theoretische Informatik K120 od. PA

PM 354 Künstliche Intelligenz
K120 od. PA 
od. MP 30

PM 355 Systemprogrammierung
K120 od. PA
od. MP 30

PM 356 Kommunikationssysteme K120 od. PA
od. REF

PM 357 Informatikrecht
K120 od.
MP 30

PM 361 Bachelor-Seminar PA

PM 362 Bachelor-Praxis-Projekt 6 Wochen
6 Wochen 
+ Arbeit

PM 371 Fremdsprache
K120 od.
MP 30

PM 372 Kultur/Geschichte des Partnerlandes
MP 30 od.
PA od. REF

PM 373 Sport PA

PM 380 Bachelor-Thesis einschl. Kolloquium
Arbeit +

K o l l o q u i u m



9. Anlage 2 wird wie folgt geändert:

Der ECTS-Plan wird wie folgt neu gefasst:
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Modul 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PM 311 Einführung in die BWL 5

PM 312 Volkswirtschaftslehre 5

PM 313 Wirtschaftsrecht 5

PM 321 Buchführung und Bilanzierung 5

PM 322 Kosten- und Leistungsrechnung 5

PM 323 Produktionswirtschaft 5

PM 324 Finanzierung 5

PM 325 Marketing 5

PM 331 Lineare Systeme 5

PM 332 Analysis/Wahrscheinlichkeitsrechnung 10

PM 333 Statistik 5

PM 334 Ökonometrie 5

PM 335 Operations Research 5

PM 341 Einführung in die Wirtschaftsinformatik 5

PM 342 Datenbanken und Datenmodellierung 5

PM 343 Informationsmanagement 5

PM 344 Systemanalyse 5

PM 345 Organisationsentwicklung 5

PM 346 Systementwurf & Softwaretechnik 5

PM 347 Anwendungsprogrammierung 5

PM 351 Einführung Programmierung 5

PM 352 Betriebssysteme 5

PM 353 Theoretische Informatik 5

PM 354 Künstliche Intelligenz 5

PM 355 Systemprogrammierung 5

PM 356 Kommunikationssysteme 5

PM 357 Informatikrecht 5

PM 361 Bachelor-Seminar 5

PM 362 Bachelor-Praxis-Projekt 10

PM 371 Fremdsprache 5

PM 372 Kultur/Geschichte des Partnerlandes 5

PM 373 Sport 2

PM 380 Bachelor-Thesis einschl. Kolloquium 13

Summe Credits 30 30 30 30 30 30



10. Anlage 3 wird wie folgt geändert: 

Punkt 3.3 wird wie folgt neu gefasst:

„3.3 Access Requirements: 
Certification of general qualification for university ent-
rance or study-bounded qualification for university ent-
rance or advanced technical college certificate or due to
a law prescription, especially §§ 19 and 20 Praedial Act
for Higher Education, or due to a competent national
authority or the University of Szczecin as a study aut-
horisation for the binational German-Polish study of
course Business Informatics.Further the student has to
pass the language test (English for the German stu-
dents, German for the Polish students).“

Artikel 2

(1) Die vorliegende Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur in Kraft.

(2) Die vorstehende Änderung gilt für alle Studierenden, die ab
dem Wintersemester 2003/2004 für den binationalen deutsch-pol-
nischen Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik an der
Hochschule Wismar eingeschrieben sind.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats
der Hochschule Wismar vom 14. Juli 2005 sowie der Genehmi-
gung des Rektors vom 18. Juli 2005 sowie nach Durchführung des
Anzeigeverfahrens gemäß § 13 Abs. 2 des Landeshochschulge-
setzes (Schreiben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 5. Okto-
ber 2005, Az. VII 300 c 3152-03).
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Wismar, den 18. Juli 2005

Der Rektor
der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design,
Professor Dr. Norbert Grünwald

Mittl.bl. BM M-V 2005 S. 1356



Artikel 1

Die Prüfungsordnung für den Master-Studiengang Wirtschaftsin-
formatik der Hochschule Wismar, University of Technology,
Business and Design, vom 20. Januar 20053 wird wie folgt geän-
dert:

1. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

Der Prüfungsplan wird wie folgt neu gefasst:
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Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung 
für den binationalen deutsch-polnischen Master-Studiengang 

Wirtschaftsinformatik der Hochschule Wismar,
University of Technology, Business and Design

Vom 18. Juli 2005

Aufgrund von § 2 Abs. 1 und von § 38 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 5. Juni 2003 (GVOBl. M-V S. 331)2, hat die Hochschule Wismar, University of Technology, Business and Design, die
nachfolgende Änderungssatzung als Satzung erlassen:

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester

Module Prüfung Prüfung Prüfung Prüfung

PM 411 Komplexe Unternehmensplanspiele K120 od. PA

PM 412 Wirtschaftsrecht – Spezielle Probleme K120 od. PA

PM 413 Fremdsprache K120 od. MP 30

PM 414 Modellierung von Finanzprozessen K120 od. PA

PM 415 VWL-Ausgewählte Probleme K120 od. PA

PM 416 Geschichte und Kultur des Partnerlandes
MP 30 od. PA

od. REF

PM 421 Mathematische Modelle der Volkswirtschaftslehre K120 od. PA

PM 422 Prognose und Simulation K120 od. PA

PM 423 Spezielle Probleme der Ökonometrie K120 od. PA

PM 424 Spezielle Probleme der Statistik und OR K120 od. PA

SWM 430 Spezielles Wahlpflichtfach 1 

SWM 430 Spezielles Wahlpflichtfach 2 

WPM  440 - 450 Spezialisierung 1

WPM 460 - 470 Spezialisierung 2

PM 481 Masterseminar PA PA

PM 490 Master-Arbeit einschl. Kolloquium

1 Mittl.bl. BM M-V S. 511
2 Mittl.bl. BM M-V S. 181
3 Mittl.bl. BM M-V S. 438



1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester

Kürzel Spezialisierung Prüfung Prüfung Prüfung Prüfung

440 BA – Betriebliche Anwendungssysteme

WPM 441 Riskmanagement K120 od. PA

WPM 412 Employee Relationship Management K120 od. PA

WPM 413 Customer Relationsship/Supply Chain Management K120 od. PA

450 MM – Systementwicklung Multimedia

WPM 451 Grundlagen der MM-Systementwicklung K120 od. PA

WPM 452 Gründsätze der MM-Systemgestaltung K120 od. PA

WPM 453 Entwurf von MM-Anwendungen K120 od. PA

460 Modellierung und Entscheidungsunterstützung

WPM 461 Planungs- und Entscheidungsunterstützung K120 od. PA

WPM 462 Informatik im strategischen Management K120 od. PA

WPM 463 System Dynamics K120 od. PA

470 Workflow-Management

WPM 471 E-Business K120 od. PA

WPM 472 Dokumentationsmanagement K120 od. PA

WPM 473 Elektronisches Publizieren K120 od. PA

Nach dem ECTS-System sind pro Semester 30 Credits vorzuse-
hen. Die sich daraus ergebende „workload“ wurde eingehalten,
auch wenn die Credits von semesterübergreifenden Modulen erst
bei der das Modul abschließenden Modulprüfung gutgeschrieben
werden. 

Abkürzungen:
CR = Credits; PM = Pflichtmodul; WPM = Wahlpflichtmodul;
SWS = Semesterwochenstunden; V = Vorlesung; Ü = Übung; 
L = Laborübung; S = Seminar

Es werden jedes Jahr folgende Wahlpflichtmodule angeboten.
Aus WPM 440 bis 450 ist entweder die Kombination 440 oder 450
und aus WPM 460 bis 470 die Kombination 460 oder 470 zu
wählen, so dass im Master-Studiengang insgesamt sechs Prü-
fungsleistungen in WPM 440 bis 450 und WPM 460 bis 470 erfolg-
reich abgeschlossen sein müssen. 
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Für die speziellen Wahlpflichtfächer SWM sind aus dem folgen-
den Katalog zwei auszuwählen, wobei jedes Wahlpflichtfach nur
einmal auszuwählen ist.
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1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester

Kürzel Spezialisierung Prüfung Prüfung Prüfung Prüfung

430 Spezielle Wahlpflichtfächer

SWM 431 Informatik und Gesellschaft K120 od. PA

SWM 432 Wissensbasierte Systeme K120 od. PA

SWM 433 Wissensmanagement K120 od. PA

SWM 434 E-Commerce K120 od. PA

SWM 435 Internet-Technologien K120 od. PA

2. Die Anlage 3 „Besondere Bestimmungen“ wird um den „§ 11
Abschlussnote“ mit folgendem Wortlaut ergänzt:

„§ 11
Abschlussnote

Neben der Note auf der Grundlage der deutschen Notenskala
von 1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich auch eine rela-
tive Note entsprechend der folgenden ECTS-Bewertungskala
auszuweisen:

A die besten 10 %
B die nächsten 25 %
C die nächsten 30 %
D die nächsten 25 %
E die nächsten 10 %“

Artikel 2

(1) Die vorliegende Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur in Kraft.

(2) Die vorstehende Änderung gilt erstmalig für die Studieren-
den, die im Wintersemester 2005/2006 für den binationalen
deutsch-polnischen Master-Studiengang Wirtschaftsinformatik
an der Hochschule Wismar eingeschrieben werden.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats
der Hochschule Wismar vom 14. Juli 2005 sowie der Genehmi-
gung des Rektors vom 18. Juli 2005 sowie nach Durchführung des
Anzeigeverfahrens gemäß § 13 Abs. 2 des Landeshochschulge-
setzes (Schreiben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 5. Okto-
ber 2005, Az. VII 300 c 3152-03).

Wismar, den 18. Juli 2005

Der Rektor
der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design,
Professor Dr. Norbert Grünwald

Mittl.bl. BM M-V 2005 S. 1361



Artikel 1

Die Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Wirt-
schaftsinformatik der Hochschule Wismar, University of Techno-
logy, Business and Design, vom 6. Januar 20053 wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 19 Abs. 4 wird ersatzlos gestrichen.

2. In Anlage 1 „Prüfungsplan“ sowie in Anlage 3 „Besondere
Bestimmungen“ werden folgende Ersetzungen der Nummerie-
rung der Module vorgenommen:
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Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den
Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design

Vom 18. Juli 2005

Aufgrund von § 2 Abs. 1 und von § 38 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 5. Juni 2003 (GVOBl. M-V S. 331)2, hat die Hochschule Wismar, University of Technology, Business and Design, die
nachfolgende Änderungssatzung als Satzung erlassen:

Altes Kürzel Modul Neues Kürzel

PM 101 Einführung BWL PM 111

PM 102 Material- und Produktionswirtschaft PM 123

PM 103 Finanzierung PM 124

PM 104 Marketing PM 125

PM 111 Buchführung und Bilanzierung PM 121

PM 112 Kosten- und Leistungsrechnung PM 122

PM 120 Volkwirtschaftslehre PM 112

PM 130 Wirtschaftsrecht PM 113

PM 141 Lineare Systeme PM 131

PM 142 Analysis/Wahrscheinlichkeitsrechnung PM 132

PM 151 Einführung in die Informatik PM 141

PM 152 Einführung in die Programmierung PM 151

PM 153 Theoretische Informatik PM 153

PM 154 Betriebssysteme PM 152

PM 155 Datenbanken PM 142

PM 156 Kommunikationssysteme PM 156

PM 161 Künstliche Intelligenz PM 154

PM 162 Systemprogrammierung PM 155

PM 163 Anwendungsprogrammierung PM 146

PM 171 Systemanalyse&Softwaretechnik PM 145

PM 172 Organisationsentwicklung PM 144

1 Mittl.bl. BM M-V S. 511
2 Mittl.bl. BM M-V S. 181
3 Mittl.bl. BM M-V S. 617



3. In Anlage 1 „Prüfungsplan“ erhalten folgende zwei Module
neue Bezeichnungen:

4. Anlage 1 Satz 1 erhält nunmehr folgenden Wortlaut:

„Für die Module Wirtschaftsinformatik-Projekt 1-3 (PM161,
PM162, PM163) werden im dritten, vierten und fünften Se-
mester jeweils folgende Wirtschaftsinformatik-Projekte ange-
boten, aus denen insgesamt drei im Bachelor-Studiengang
erfolgreich abgeschlossen sein müssen:

1. WI-Projekt Programmiertechniken
2. WI-Projekt Softwarewerkzeuge
3. WI-Projekt Betriebliche Anwendungen
4. WI-Projekt Informatik und Gesellschaft
5. WI-Projekt Datenanalyse
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Altes Kürzel Modul Neues Kürzel

PM 173 ERP-Systeme PM 147

PM 174 Informationsmanagement PM 143

PM 181 Statistik PM 133

PM 182 Operations Research PM 134

PM 200 Softwareprojekt in der Praxis PM 164

WPM 300 Wirtschaftsinformatik-Projekt 1 WPM 161

WPM 310 Wirtschaftsinformatik-Projekt 2 WPM 162

WPM 320 Wirtschaftsinformatik-Projekt 3 WPM 163

WPM 400 Methoden- und Sozialkompetenz WPM 172

PM 500 Englisch PM 171

PM 600 Bachelor-Arbeit PM 180

WM 401 Rhetorik WM 172-1

WM 402 Psychologie WM 172-2

WM 403 Soziologie und soziale Kompetenz WM 172-3

WM 404 Wissenschaftliches Arbeiten WM 172-4

WM 405 Präsentationstechniken WM 172-5

Altes Kürzel Neues Kürzel Neue Bezeichnung

PM 151 PM 141 Einführung in die Wirtschaftsinformatik

PM 155 PM 142 Datenbanken und Datenmodellierung



5. Anlage 3 „Besondere Bestimmungen“ wird wie folgt geän-
dert:

Die Anlage 3 „Besondere Bestimmungen“ wird um den „§ 7
Abschlussnote“ mit folgendem Wortlaut ergänzt: 

„§ 7
Abschlussnote

Neben der Note auf der Grundlage der deutschen Notenskala
von 1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich auch eine rela-
tive Note entsprechend der ECTS-Bewertungskala auszuwei-
sen:

A die besten 10 %
B die nächsten 25 %
C die nächsten 30 %
D die nächsten 25 %
E die nächsten 10 %“

Artikel 2

(1) Die vorliegende Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur in Kraft.

(2) Die vorstehende Änderung gilt für alle Studierenden, die ab
dem Wintersemester 2004/2005 für den Bachelor-Studiengang
Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Wismar eingeschrieben
sind.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats
der Hochschule Wismar vom 14. Juli 2005 sowie der Genehmi-
gung des Rektors vom 18. Juli 2005 sowie nach Durchführung des
Anzeigeverfahrens gemäß § 13 Abs. 2 des Landeshochschulge-
setzes (Schreiben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 5. Okto-
ber 2005, Az. VII 300 c 3162-03).
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Wismar, den 18. Juli 2005

Der Rektor
der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design,
Professor Dr. Norbert Grünwald
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Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung 
für den Master-Studiengang Wirtschaftsinformatik der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design

Vom 18. Juli 2005

Aufgrund von § 2 Abs. 1 und von § 38 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz - LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 5. Juni 2003 (GVOBl. M-V S. 331)2, hat die Hochschule Wismar, University of Technology, Business and Design, die
nachfolgende Änderungssatzung als Satzung erlassen:

Artikel 1

Die Prüfungsordnung für den Master-Studiengang Wirtschaftsin-
formatik der Hochschule Wismar, University of Technology,
Business and Design, vom 6. Januar 20053 wird wie folgt geän-
dert:

1. In Anlage 1 „Prüfungsplan“ sowie in Anlage 3 „Besondere
Bestimmungen“ werden folgende Ersetzungen der Nummerie-
rung der Module vorgenommen:

Altes Kürzel Modul Neues Kürzel

PM 1001 Controlling PM 211

PM 1002 Personalmanagement PM 213

1 Mittl.bl. BM M-V S. 511
2 Mittl.bl. BM M-V S. 181
3 Mittl.bl. BM M-V S. 637



2. Anlage 3 „Besondere Bestimmungen“ wird wie folgt geändert:

Die Anlage 3 „Besondere Bestimmungen“ wird um den „§ 7
Abschlussnote“ mit folgendem Wortlaut ergänzt: 

„§ 7
Abschlussnote

Neben der Note auf der Grundlage der deutschen Notenskala
von 1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich auch eine rela-
tive Note entsprechend der ECTS-Bewertungskala auszuwei-
sen:

A die besten 10 %
B die nächsten 25 %
C die nächsten 30 %
D die nächsten 25 %
E die nächsten 10 %“
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Altes Kürzel Modul Neues Kürzel

PM 1003 Projektmanagement PM 214

PM 2001 Formale Methoden PM 224

PM 2002 Datenbanksysteme PM 233

PM 2003 Verteilte Informationssysteme PM 302

PM 2004 Systementwurf und Softwaretechnik PM 232

PM 2005 Betriebliche Anwendungsysteme PM 231

PM 4001 Spezielle mathematische Methoden PM 221

PM 4002 Informatikrecht PM 223

PM 4003 Intercultural Studies PM 215

PM 4004 Business Communications PM 212

PM 4005 Seminar PM 291

PM 5000 Master-Arbeit PM 292

WPM 3101 Spezielle Probleme des OR WPM 241

WPM 3102 Ökonometrie WPM 242

WPM 3103 Mathematische Modelle der VWL WPM 243

WPM 3201 Wissensbasierte Systeme WPM 251

WPM 3202 Wissensextraktion WPM 252

WPM 3203 Wissensmanagement WPM 253

WPM 3301 Risk Management WPM 261

WPM 3302 Employee Relationship Management WPM 262

WPM 3303 Customer Relationship Management/Supply Chain M. WPM 263

WPM 3401 Grundlagen der MM-Systementwicklung WPM 271

WPM 3402 Grundsätze der MM-Systemgestaltung WPM 272

WPM 3403 Entwurf von MM-Anwendungen WPM 273

WPM 3501 ECommerce WPM 281

WPM 3502 Internet-Technologien WPM 282

WPM 3503 E-Business-Kommunikation WPM 283



Artikel 2

(1) Die vorliegende Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur in Kraft.

(2) Die vorstehende Änderung gilt erstmalig für die Studieren-
den, die im Wintersemester 2005/2006 für den Master-Studien-
gang Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Wismar einge-
schrieben werden.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats
der Hochschule Wismar vom 14. Juli 2005 sowie der Genehmi-
gung des Rektors vom 18. Juli 2005 sowie nach Durchführung des
Anzeigeverfahrens gemäß § 13 Abs. 2 des Landeshochschulge-
setzes (Schreiben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommerns vom 5. Okto-
ber 2005, Az. VII 300 c 3152).
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Wismar, den 18. Juli 2005

Der Rektor
der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design,
Professor Dr. Norbert Grünwald
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Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung
für den Zugang von Berufstätigen an der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design
(Zugangsprüfungsordnung)

Vom 21. September 2005

Aufgrund des § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 3 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juni 2003
(GVOBl. M-V S. 331)2, hat die Hochschule Wismar, University of Technology, Business and Design, die nachfolgende Änderungs-
satzung als Satzung erlassen:

Artikel 1

Die Prüfungsordnung für den Zugang von Berufstätigen an der
Hochschule Wismar (Zugangsprüfungsordnung) vom 15. Juli 20033

wird wie folgt geändert:

§ 6 wird um den Absatz 6 wie folgt ergänzt:

„(6) Das Zulassungsverfahren ist gebührenpflichtig. Die Höhe
der Gebühr richtet sich nach dem Gebührenverzeichnis der Sat-
zung über die Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Entgelten
an der Hochschule Wismar Anlage 2 in der jeweils gültigen Fas-
sung. Sie wird mit der Bekanntgabe der Zulassung zur Prüfung
fällig. Der Nachweis über die entrichtete Gebühr ist Vorausset-
zung für die Teilnahme an der Prüfung.“

Artikel 2

Die vorliegende Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Ver-
öffentlichung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung,
Wissenschaft und Kultur in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats
der Hochschule Wismar vom 15. September 2005 sowie der Ge-
nehmigung des Rektors vom 21. September 2005 sowie nach
Durchführung des Anzeigeverfahrens gemäß § 13 Abs. des Lan-
deshochschulgesetzes (Schreiben des Ministeriums für Bildung,
Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern
vom 10. Oktober 2005, AZ. VII 300 c 3152-03).

Wismar, den 21. September 2005

Der Rektor
der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design,
Professor Dr. Norbert Grünwald

Mittl.bl. BM M-V 2005 S. 1368
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2Mittl.bl. BM M-V S. 181
3Mittl.bl. BM M-V S. 361



Artikel 1

Die Grundordnung der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-
wald vom 26. August 2003, geändert durch Satzung vom 29. Ok-
tober 2003, wird wie folgt geändert:

1. In § 9 Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt:

„Einzelheiten des Wahlverfahrens können in der Geschäfts-
ordnung des Senats geregelt werden.“

2. § 17 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„(2) Von den Vertreter/inne/n nach Absatz 1 haben,
soweit nicht Aufgaben nach § 19 wahrzunehmen sind oder
sonst ein anderes bestimmt ist, 22 Mitglieder Stimmrecht
(engerer Senat). Dabei handelt es sich um diejenigen Mit-
glieder, die allein gewählt worden wären, wenn der Senat
aus zwölf Vertreter/innen der Gruppe der Hochschulleh-
rer/innen, vier der akademischen Mitarbeiter/innen, vier
der Studierenden und zwei der weiteren Mitarbeiter/innen
bestehen würde.“

b) Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:

„(4) Ist ein/e Dekan/in, die Gleichstellungs-, der/die Be-
hindertenbeauftragte oder der/die Präsident/in des Studie-
rendenparlaments in den Senat gewählt, so ruht während der
Amtszeit das Stimmrecht; während dieser Zeit finden die
Stellvertretungsregeln für Wahlmitglieder entsprechende
Anwendung.“

c) Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:

„(5) Die Mitglieder des Rektorats, die Dekan/inn/e/n, der/
die Präsident/in des Studierendenparlaments und der/die
Vorsitzende des Universitätsrates haben im Senat Rede-
und Antragsrecht. Im Rahmen ihres Aufgabenkreises gilt
Gleiches für die Gleichstellungs- und den/die Behinderten-
beauftragte/n. Auf Beschluss des Senats sind die Mitglie-
der des Rektorats zur Anwesenheit verpflichtet.“

d) Absatz 7 wird wie folgt neu gefasst:

„(7) Der Senat wählt in erweiterter Zusammensetzung
eine/n Vorsitzende/n sowie eine/n Stellvertreter/in aus
dem Kreis seiner Mitglieder und gibt sich eine Geschäfts-
ordnung; der/die Vorsitzende muss dem engeren Senat an-
gehören.“

3. § 22 Abs. 5 wird wie folgt neu gefasst:

„(5) Der Fakultätsrat kann sich eine Geschäftsordnung ge-
ben.“

Artikel 2

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Mit-
teilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und
Kultur in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senates der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald vom 17. Juli 2005 sowie der
Genehmigung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und
Kultur vom 19. Oktober 2005 (Az. VII 300 B-3111-04/011).
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Zweite Satzung zur Änderung der Grundordnung
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Vom 24. August 2005

Aufgrund von § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 80 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juni 2003
(GVOBl. M-V S. 331)2, sowie § 19 der Grundordnung der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald vom 26. August 2003 (Mittl.bl.
BM M-V S. 328), geändert durch Satzung vom 29. Oktober 2003 (Mittl.bl. BM M-V S. 557), hat die Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald folgende Satzung erlassen:

Greifswald, den 24. August 2005

Der Rektor
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Rainer Westermann

Mittl.bl. BM M-V 2005 S. 1369
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Folgende Korrektur ist vorzunehmen:

Die Bezeichnung der Prüfungsordnung im Inhaltsverzeichnis muss
richtig lauten:

„Prüfungsordnung für den Bachelor of Business Administration in
Baltic Management Studies an der Fachhochschule Stralsund“
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Prüfungsordnung für den
Bachelor of Business Administration in Baltic Management Studies

an der Fachhochschule Stralsund

Mittl.bl. BM M-V S. 1085, 1215

– Berichtigung –

Schwerin, den 23. November 2005
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II. Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibung

Die Stellenausschreibungen richten sich sowohl an weibliche als
auch an männliche Bewerber mit mehrjähriger Berufserfahrung
und unbefristetem Arbeitsverhältnis beim Land Mecklenburg-
Vorpommern.

Ziel der Landesregierung ist es, den Anteil der Frauen in herausge-
hobenen Positionen in der Landesverwaltung zu erhöhen. Frauen
werden daher nachdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Befähigung
bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen für die Stellenausschreibungen Nummer 1 und 2
sind an das Staatliche Schulamt Schwerin, Zum Bahnhof 14,
19053 Schwerin, für die Stellenausschreibung Nummer 3 an das
Staatliche Schulamt Neubrandenburg, Neustrelitzer Str. 120,
17033 Neubrandenburg zu richten. Sofern Bewerbungen um mehr
als eine ausgeschriebene Stelle erfolgen, sind für jede Stelle
gesonderte Bewerbungsunterlagen vorzulegen. Dabei ist mitzu-
teilen, welcher Bewerbung Priorität eingeräumt wird.

Bewerbungsschreiben sind mit tabellarischem Lebenslauf, Licht-
bild und beglaubigter Lehrbefähigung (einschließlich der Fächer
und Ergebnisse der Ersten und Zweiten Staatsprüfung) zweifach
einzureichen (eine Ausführung verbleibt im zuständigen Schul-
amt).

Der tabellarische Lebenslauf muss Name, Geburtsdatum, Fami-
lienstand, derzeitige Schule, gegebenenfalls Amtsbezeichnung
und derzeitige Funktion sowie Angaben zum beruflichen Werde-
gang enthalten.

Die Bewerberinnen und Bewerber werden darauf hingewiesen,
dass diese Angaben auch an die Schule, an der die Stelle besetzt
werden soll, weitergegeben werden.

Bewerbungen müssen spätestens einen Monat nach dem Tage der
Ausschreibung beim Leiter der Schule/Einrichtung, an der die
Lehrkraft beschäftigt ist, abgegeben werden. Als Tag der Aus-
schreibung gilt das auf dem Titelblatt des Mitteilungsblattes ver-
merkte Ausgabedatum.
Es werden nur Bewerbungen mit vollständigen, den Anforderun-
gen entsprechenden Bewerbungsunterlagen berücksichtigt. Kos-
ten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden
nicht erstattet.

Nachstehend werden für das Land Mecklenburg-Vorpommern
freie Funktionsstellen für Schulleiter bzw. stellvertretende Schul-
leiter an öffentlichen Schulen im Angestelltenverhältnis gemäß
BAT-O ausgeschrieben.

a) Name der Schule, Schulart, Ort
b) Landkreis/kreisfreie Stadt
c) Art der Stelle, Termin der Besetzung

(sofern kein Termin angegeben wird, ist die Stelle sofort zu
besetzen)

d) soweit erforderlich, zusätzliche Angaben über die Schule, die
Stelle, die gewünschte fachliche oder persönliche Eignung

e) bei Besetzung auf Zeit: Dauer, für die die Stelle zu besetzen
ist



Funktionsstellen – Grundschulen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern

1. a) Grundschule Bobitz
b) Landkreis Nordwestmecklenburg
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters, 01.08.2006
d) 70 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

* Legende
Bewerben können sich Lehrkräfte mit der durch Erste und Zweite
Staatsprüfung für das Lehramt der Primarstufe, das Lehramt an
Grund- und Hauptschulen oder – soweit sie über eine Lehrbefähi-
gung nach dem Recht der ehemaligen DDR verfügen – im Wege
der Bewährung erworbenen Lehrbefähigung für untere Klassen
im Unterricht der Klassen 1 bis 4 an allgemein bildenden Schulen
oder einer als gleichwertig anerkannten Lehrerlaufbahn.

Funktionsstellen – Förderschulen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern

2. a) Allgemeine Förderschule „Claus Jesup“ Wismar
b) Hansestadt Wismar
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters, 01.08.2006

d) 215 Schülerinnen und Schüler; Lehramt für Sonder-
pädagogik, 1. Fachrichtung: Lernbehindertenpädagogik,
2. Fachrichtung frei 

e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit

Funktionsstellen – Gymnasien des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern

3. a) Gymnasium Ueckermünde
b) Landkreis Uecker-Randow
c) Stelle der Schulleiterin/des Schulleiters
d) ca. 935 Schülerinnen und Schüler; allgemein bildendes

Gymnasium mit Außenstelle Torgelow; mgl. Mindest-
dienstzeit von acht Jahren

e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

* Legende
Bewerberinnen und Bewerber müssen über eine durch zwei
Staatsexamen oder eine im Wege der Bewährung erworbene
Lehrbefähigung für das Lehramt an Gymnasien für zwei Fächer
oder eine als gleichwertig anerkannte Qualifikation verfügen.
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Stellenausschreibung
Vorbereitungsdienst für die Lehrämter an Grund- und Hauptschulen, 
an Haupt- und Realschulen, für Sonderpädagogik und an Gymnasien

Das Land Mecklenburg-Vorpommern beabsichtigt, Einstellungen
von Lehramtsanwärtern für die Lehrämter an Grund- und Haupt-
schulen, Haupt- und Realschulen und für Sonderpädagogik sowie
von Studienreferendaren für das Lehramt an Gymnasien vorzu-
nehmen.
Vorbehaltlich geltender Bewirtschaftungsregelungen ist als Ein-
stellungstermin der 1. April 2006 vorgesehen.
Die Einstellung in den Vorbereitungsdienst erfolgt als Angestell-
te/Angestellter in der Tätigkeit einer Lehramtsanwärterin/eines
Lehramtsanwärters beziehungsweise einer Studienreferendarin/
eines Studienreferendars zum Zwecke der Ausbildung für das je-
weilige Lehramt.
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher Eig-
nung bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Frauen sind
ausdrücklich erwünscht.

Hinweise zu den erforderlichen Bewerbungsunterlagen:

Zur Arbeitserleichterung wird gebeten, alle Schreiben (Lebens-
lauf usw.) im Format DIN A4 abzufassen und in der nachstehen-
den Reihenfolge einzureichen. Bitte verwenden Sie keine beson-
deren Hüllen für die einzelnen Bewerbungsunterlagen. Abschrif -
ten oder Fotokopien werden, wenn gefordert, nur in amtlich be-
glaubigter Form entgegengenommen (amtliche Beglaubigungen
nehmen die ausstellenden Behörden beziehungsweise die Ein-

wohnermelde- oder Ordnungsämter vor, Beglaubigungen durch
Versicherungsträger, studentische Einrichtungen, Pfarrämter,
Krankenkassen usw. sind nicht ausreichend). Kosten, die Ihnen
aus Anlass oder zum Zwecke Ihrer Bewerbung entstehen, können
nicht erstattet werden.

Folgende Unterlagen sind der Bewerbung beizufügen:
– eigenhändig unterschriebenes Bewerbungsanschreiben mit

konkret benanntem Lehramt und der Angabe der Unterrichts-
fächer/Lernbereiche

– handgeschriebener tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild, das
nicht älter als drei Monate ist 

– Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, gegebenenfalls Urkunde
über Namensänderungen [der Ehename muss ersichtlich sein]
(Kopie ist ausreichend) 

– gegebenenfalls Geburtsurkunde der Kinder (Kopie ausreichend)
– gegebenenfalls Schwerbehindertenausweis (amtlicher Nach-

weis)
– Nachweis der Hochschulreife (amtlicher Nachweis)
– Zeugnis über die Erste Staatsprüfung und gegebenenfalls wei-

tere Zeugnisse, mit denen die Voraussetzungen für eine Ein-
stellung in den Vorbereitungsdienst nachgewiesen werden sol-
len. [Die Gesamtnote des Zeugnisses über die Erste Staatsprü-
fung wird als eine Zahl mit einer Stelle nach dem Komma
benötigt.] (amtlicher Nachweis)



– polizeiliches Führungszeugnis (das polizeiliche Führungszeug-
nis darf im Falle einer Einstellung am 1. April 2006 nicht älter
als sechs Monate sein)

Die Bewerbungen sind bis zum 25. Januar 2006 (Posteingangs-
stempel) zu richten an das

Landesinstitut für Schule und Ausbildung 
Mecklenburg-Vorpommern (L.I.S.A.)
Frau Silka Rieckhoff
Ellerried 5
19061 Schwerin
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Stellenausschreibung
Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Beruflichen Schulen

Das Land Mecklenburg-Vorpommern beabsichtigt, Einstellungen
von Studienreferendaren für das Lehramt an Beruflichen Schulen
vorzunehmen.
Vorbehaltlich geltender Bewirtschaftungsregelungen ist als Ein-
stellungstermin der 1. April 2006 vorgesehen.
Zum Vorbereitungsdienst kann zugelassen werden, wer sich
innerhalb von fünf Jahren nach Bestehen der Ersten Staatsprüfung
für das Lehramt an Beruflichen Schulen um die Zulassung
bewirbt. Die Frist kann in besonderen Fällen von der einstellen-
den Behörde verlängert werden. Die Ausbildung erfolgt in den
nachfolgend aufgeführten Fachrichtungen des Beruflichen Schul-
wesens und dem Zweitfach, das in der Ersten Staatsprüfung abge-
schlossen wurde.

– Agrarwirtschaftswissenschaften
– Bautechnik
– Elektrotechnik/Elektronik
– Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaften
– Farbtechnik/Raumgestaltung
– Gesundheit
– Holz- und Kunststofftechnik
– Metalltechnik
– Sozialpädagogik
– Wirtschaftswissenschaften/Wirtschaftspädagogik

Für das Lehramt an Beruflichen Schulen können sich auch Sei-
teneinsteiger (Hochschulabsolventen mit einem Studienab-
schluss) in einer der Fachrichtungen des Beruflichen Schulwesens
beziehungsweise einer affinen Studienrichtung bewerben. Voraus-
setzung für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst ist in diesen
Fällen

– der Nachweis einer hochschulwissenschaftlichen Qualifikation
in einer Fachrichtung des Beruflichen Schulwesens bezie-
hungsweise einer affinen Studienrichtung, für die die oberste
Schulaufsicht des Landes Mecklenburg-Vorpommern einen
besonderen Bedarf gemäß § 30 der Lehrervorbereitungsdienst-
verordnung LehVDVO, vom 8. April 1998 festgestellt hat. Als
solches gelten die nachfolgend aufgeführten Fachrichtungen:

– Wirtschaftswissenschaften (Diplomvolkswirt/Diplomkauf-
mann)

– Ernährung- und Hauswirtschaftswissenschaften (Ökotropho-
logie)

Von diesen Bewerbern wird erwartet, dass Sie über eine, bezogen
auf Ihre Hochschulqualifikation, einschlägige mindestens ein-
jährige Berufspraxiserfahrung verfügen. Dieser Nachweis ist ex-
plizit den Bewerbungsunterlagen beizufügen.
Die Einstellung in den Vorbereitungsdienst erfolgt als Angestell-
te/Angestellter in der Tätigkeit einer Studienreferendarin/eines
Studienreferendars zum Zwecke der Ausbildung an Beruflichen
Schulen.
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher Eig-
nung bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Frauen sind
ausdrücklich erwünscht.

Hinweise zu den erforderlichen Bewerbungsunterlagen:

Zur Arbeitserleichterung wird gebeten, alle Schreiben (Lebens-
lauf usw.) im Format DIN A4 abzufassen und in der nachstehen-
den Reihenfolge einzureichen. Bitte verwenden Sie keine beson-
deren Hüllen für die einzelnen Bewerbungsunterlagen. Abschrif -
ten oder Fotokopien werden, wenn gefordert, nur in amtlich be-
glaubigter Form entgegengenommen (amtliche Beglaubigungen
nehmen die ausstellenden Behörden beziehungsweise die Ein-
wohnermelde- oder Ordnungsämter vor, Beglaubigungen durch
Versicherungsträger, studentische Einrichtungen, Pfarrämter,
Krankenkassen usw. sind nicht ausreichend). Kosten, die Ihnen
aus Anlass oder zum Zwecke Ihrer Bewerbung entstehen, können
nicht erstattet werden.

Folgende Unterlagen sind der Bewerbung beizufügen:

– Fachrichtung des Beruflichen Schulwesens und die Benennung
des Zweitfaches

– handgeschriebener tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild, das
nicht älter als drei Monate ist 

– Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, gegebenenfalls Urkunde
über Namensänderungen [der Ehename muss ersichtlich sein],
(Kopie ist ausreichend)

– gegebenenfalls Geburtsurkunde der Kinder (Kopie ausrei-
chend)



– gegebenenfalls Schwerbehindertenausweis (amtlicher Nach-
weis)

– Nachweis der Hochschulreife (amtlicher Nachweis)
– Zeugnis über die Erste Staatsprüfung und gegebenfalls weitere

Zeugnisse, mit denen die Voraussetzungen für eine Einstellung
in den Vorbereitungsdienst nachgewiesen werden sollen. [Die
Gesamtnote des Zeugnisses über die Erste Staatsprüfung wird
als eine Zahl mit einer Stelle nach dem Komma benötigt.] (amt-
licher Nachweis)

– für Seiteneinsteiger Nachweise für einschlägige mindestens
einjährige Berufspraxiserfahrung

– polizeiliches Führungszeugnis (das polizeiliche Führungszeug-
nis darf im Falle einer Einstellung am 1. April 2006 nicht älter
als sechs Monate sein)

Die Bewerbungen sind bis zum 25. Januar 2006 (Posteingangs-
stempel) zu richten an das

Landesinstitut für Schule und Ausbildung 
Mecklenburg-Vorpommern (L.I.S.A.)
Frau Silka Rieckhoff
Ellerried 5
19061 Schwerin
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Stellenausschreibung für das Auslandsschulwesen

Die folgende Stelle als Fachberaterin/Koordinatorin oder Fachbe-
rater/Koordinator ist zum 1. September 2006 zu besetzen:

Ankara, Türkei

Zu den Aufgaben der Fachberatung/Koordination gehören die
Betreuung leistungs- und schulbezogenen Deutschunterrichts so-
wie die Koordination des Einsatzes deutscher Lehrkräfte an Schu-
len des Gastlandes, die Beratung von Behörden und Schulen im
Bereich Deutsch als Fremdsprache sowie die Planung und Durch-
führung von Lehrerfortbildungsseminaren und die Mitarbeit bei
der Entwicklung von Curricula und Lehrwerken.
Die gesamte Tätigkeit erfolgt in großer Selbständigkeit und
Eigenverantwortung und bietet erfahrenen und engagierten Lehr-
kräften die Chance einer höchst interessanten Auslandstätigkeit.
Die Stelle ist angebunden an den Obersten Erziehungsrat im tür-
kischen Erziehungsministerium.

Voraussetzungen sind

– das 1. und 2. Staatsexamen für die Sekundarstufe II im Fach
Deutsch,

– einschlägige Erfahrungen mit Deutsch als Fremdsprache,
– Erfahrungen in der Lehrwerksarbeit,
– wünschenswert ist mehrjährige funktionsstellenbezogene Er-

fahrung in Deutschland, die den Bewerber/die Bewerberin be-
fähigt, ein umfangreiches Programm zu planen, zu organisieren
und umzusetzen,

– professionelle Erfahrungen im Umgang mit einem PC-Arbeits-
platz, 

– sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache,
– türkische Sprachkenntnisse beziehungsweise Bereitschaft,

schon vor Vertragsbeginn, mit dem Spracherwerb zu beginnen, 
– Erfahrungen in der Erwachsenenbildung,
– Bereitschaft und Fähigkeit, im Rahmen des Lehrerentsende-

programms (Anadoluprogramm) Führungsverantwortung zu
übernehmen,

– Verhandlungsgeschick (im Umgang mit den fördernden deut-
schen Stellen, der deutschen Auslandsvertretung, den türki-
schen Stellen),

– Beamter/-in auf Lebenszeit im Schuldienst (oder unbefristet
angestellte Lehrkräfte aus den neuen Bundesländern).

Wenn Sie bereits in die Bewerberdatei der Zentralstelle aufge-
nommen sind, teilen Sie bitte Ihr Interesse am Einsatz als Fach-
beraterin/Koordinatorin beziehungsweise Fachberater/Koordina-
tor der Zentralstelle schriftlich (formlos) mit, und zwar spätes-
tens bis 28. Februar 2006. Sollten Sie sich neu auf diese Stelle
bewerben, richten Sie bitte Ihre Bewerbung auf dem Dienstweg
gleichfalls bis spätestens 28. Februar 2006 an das

Bundesverwaltungsamt
– Zentralstelle für das Auslandsschulwesen –
VI R 2
50728 Köln

Eine Kopie Ihrer Bewerbung schicken Sie bitte gleichzeitig un-
mittelbar an die Zentralstelle.

Eine Berücksichtigung der Bewerbung kann nur bei rechtzeitigem
Eingang der vollständigen Bewerbungsunterlagen (Freistellung,
dienstliche Beurteilung) auf dem Dienstweg erfolgen.
Bewerbungsunterlagen erhalten Sie über die oben genannte
Adresse oder über die Homepage der Zentralstelle 
(www.auslandsschulwesen.de).
Das Bundesverwaltungsamt hat sich Frauenförderung zum Ziel
gesetzt. Daher werden Bewerbungen von Frauen besonders be-
grüßt. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung
vorrangig berücksichtigt. Es wird lediglich ein Mindestmaß an
körperlicher Eignung verlangt.
Informationen über die fachlichen Gegebenheiten am Ort als
Fachberaterin/Koordinatorin beziehungsweise Fachberater/Koor-
dinator in Ankara erhalten Sie unter folgender Telefonnummer:

01888 358-1442 (Frau Fuchs)
E-Mail: Ulrike.Fuchs@bva.bund.de
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Das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht
(FWU) ist das Schulmedien-Institut der Bundesländer. Hier wer-
den unter anderem didaktische DVDs entwickelt, die besonders für
Lehrer nutzerfreundlich sind und den Unterricht vielfältig berei-
chern. Weitere Informationen zu den didaktischen und lehrplan-
zentralen Medien des FWU erhalten Sie unter http://www.fwu.de.

FWU-DVD des Monats Dezember: 
„Fernöstliche Religionen“

Buddhismus, Hinduismus und Sikhismus, chinesische Religio-
nen, was steckt eigentlich dahinter?

Weltsicht, Glaube und Rituale der fernöstlichen Religionen wir-
ken auf uns interessant und faszinierend. Die didaktische DVD
gewährt Einblick in die Vielfalt der unterschiedlichen Glaubens-
welten, Riten und den Alltag der fernöstlichen Religionen.
Die DVD ist optimal geeignet für alle allgemein bildenden Schu-
len, Klassen 7 bis 13 und die Kinder-, Jugend- und Erwachsenen-
bildung! 

Bestellen Sie die DVD „Fernöstliche Religionen“ (Bestell-Nr. 
46 02284) per E-Mail an: susanne.bach@fwu.de zum einmaligen
Sonderpreis für Schulen: 50 Euro statt 125 Euro!

Tipp: In Ihrem Medienzentrum können Sie die Medien kostenlos
entleihen!
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DVDs für den Unterricht
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